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Vorwort

Quaerite et invenietis (Suchet, so werdet ihr finden)!1 Diese der Bibel zu
entnehmende Weisheit kann im Internet wegen der Vielzahl der dort abruf-
baren Webangebote (es soll zwischenzeitlich �ber 12 Milliarden Webseiten
geben) nur begrenzt Richtigkeit beanspruchen. Jedenfalls f�hrt eine ohne
Hilfsmittel durchgef�hrte Suche eines Internetnutzers in der Regel nicht
mehr auf Anhieb zum Erfolg. Viele Internetnutzer bedienen sich daher
der Hilfe von Internet-Suchmaschinen, die ihrem Benutzer das Auffinden
von Informationen erleichtern, die sonst nur nach m�hevoller Recherche
oder m�glicherweise gar nicht zug�nglich w�ren.

Kehrseite der Medaille ist, dass die Webangebote, die von den Such-
maschinen bei einer Anfrage nicht oder nur auf den letzten R�ngen der
umfangreichen Trefferlisten als potenzielle Fundstellen ausgeworfen wer-
den, f�r die „Internet-�ffentlichkeit“ faktisch nicht existent sind. Den
Internet-Suchdiensten kommt daher f�r das Internet eine gewichtige „Tor-
w�chterfunktion“ (neudeutsch „Gatekeeper-Funktion“) zu, auch wenn
diese f�r den durchschnittlichen Nutzer nicht so deutlich zu Tage tritt. Bei
dem vermeintlich rein automatischen Betrieb einer Internet-Suchmaschine
lassen sich daher vor allem wegen deren Vorauswahl aus dem Informations-
angebot des Internet viele rechtliche Fragestellungen identifizieren.

Diese rechtlichen Fragen werden vorliegend unter Einordnung in die
hierbei relevanten Rechtsgebiete (das Urheber-, Marken- und Wett-
bewerbsrecht) dargestellt, wobei der Fokus dieser Betrachtung nicht auf
die einzelnen von der Suchmaschine erfassten Content Anbieter, sondern
eben auf die Suchdienst-Betreiber und deren Interaktion bei der Suche
nach Inhalten im Internet gerichtet werden soll. Bei der mit dieser Fokus-
sierung ebenfalls einhergehenden Untersuchung der Haftung f�r die Infor-
mationsvermittlung im Internet werden im Ansatz auch die f�r alle anderen
Content Provider geltenden Grunds�tze der Verantwortlichkeit f�r im
Internet bereitgehaltene Inhalte beleuchtet.

Durch die zuvor beschriebene Form der Auseinandersetzung mit Inter-
net-Suchmaschinen als den Informationsvermittlern im Internet m�chte die
vorliegende Ausarbeitung zugleich die in der Literatur bereits lebhaft
gef�hrte Debatte �ber das Thema „Haftung im Netz“ bereichern und einen
ersten Diskussionsvorschlag zur Schaffung einer bislang nicht existenten
Suchmaschinen-Norm unterbreiten.
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1 Auch Herberger, NJW 1999, 2424, zitiert in einem der ersten Beitr�ge zu Suchdiensten
im Internet den Vers von Matth�us (Kap. 7, Vers 7): „Petite et dabitur vobis quaerite et
invenietis pulsate et aperietur vobis.“



Die Bedeutung der vorliegenden Untersuchung zeigt sich �ber die zuvor
erw�hnte Gatekeeper-Funktion von Navigationshilfen hinaus vor allem an
der Vielzahl aktueller gerichtlicher Entscheidungen zu Suchdiensten. Pro-
minente h�chstrichterliche Beispiele hierf�r sind neben den �beraus zahl-
reichen OLG-Entscheidungen aus dem Jahr 2004 vor allem das teilweise als
die Suchmaschinen-Entscheidung proklamierte „Paperboy-Urteil“ des
BGH vom 17. 07. 2003 sowie die „Sch�ner Wetten“-Entscheidung vom
01. 04. 2004.

Die Aktualit�t der vorliegenden Untersuchung wird zus�tzlich dadurch
unterstrichen, dass sich der im November 2003 (versp�tet) erschienene
„Erste Bericht �ber die Anwendung der E-Commerce-Richtlinie“ der EU-
Kommission ebenfalls intensiv mit dem Betrieb von Internet-Suchdiensten
auseinander setzt. Zudem besch�ftigt sich seit Juni 2004 auch der Deutsche
Bundestag mit den Auswirkungen der in Deutschland stattfindenden Kon-
zentration auf dem Suchmaschinen-Markt. Erkenntnisse aus der vorliegen-
den Untersuchung k�nnen daher m�glicherweise auch in dem f�r das
2. Quartal 2005 avisierten Gesetzgebungsverfahren zur Schaffung des
geplanten „Telemediengesetzes“ oder der derzeit bevorstehenden �nde-
rung des Teledienstegesetzes nutzbar gemacht werden.

Die Schnelllebigkeit der Materie „Internet-Recht“ bringt es allerdings
mit sich, dass auch die vorliegende Arbeit nur eine Momentaufnahme des
Rechts der Neuen Medien sein kann. Dies zeigt sich schon daran, dass teil-
weise selbst die noch relativ junge Rechtsprechung und Literatur zu Such-
diensten (etwa aus den Jahren 2001/2002) bereits ein bisschen „angestaubt“
ist und nicht mehr vollst�ndig den tats�chlichen Begebenheiten des Such-
maschinen-Betriebes entspricht.

Die Arbeit m�chte schließlich auch der Betrachtung der den Suchdiens-
ten zu Grunde liegenden Technik den gebotenen Platz einr�umen, was
schon deswegen gerechtfertigt erscheint, weil die teilweise anzutreffenden
rechtlichen Fehleinsch�tzungen in Literatur und Rechtsprechung oft auf
einem falschen technischen Verst�ndnis der Funktionsweise von Navigati-
onshilfen beruhen.

Die dieser Darstellung des Suchmaschinen-Rechtes zu Grunde liegende
Dissertation wurde im Wintersemester 2004/05 von der Juristischen Fakul-
t�t der Bayerischen Julius-Maximilians-Universit�t W�rzburg angenom-
men. Im Rahmen der Aktualisierung konnten bis zur Abgabe des Manu-
skriptes Rechtsprechung, Literatur und Gesetzgebung mit Stand Januar
2005 ber�cksichtigt werden.

Mein ganz besonderer Dank gilt meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr.
Olaf Sosnitza, der mich sowohl bei der Auswahl des Dissertationsthemas
als auch der wissenschaftlichen und dennoch praxisorientierten Bearbei-
tung durch seine konstruktiven Anregungen tatkr�ftig unterst�tzt hat.
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Frau Prof. Dr. Inge Scherer danke ich f�r die rasche Erstellung des Zweit-
gutachtens.

Danken m�chte ich auch meinen K�lner Anwaltskolleg(inn)en und
Freund(inn)en der Luther Menold Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, die
mir w�hrend der Schlussphase der gr�ßtenteils berufsbegleitend angefertig-
ten Dissertation den R�cken frei gehalten haben.

Ein herzliches Dankesch�n ist auch meinen Eltern, meinem Bruder Tom
und meiner Freundin Gudrun f�r ihre Aufmunterung und fortw�hrende
Unterst�tzung auszusprechen.

Ich widme diese Arbeit meinen geliebten Eltern, denen ich so viel zu ver-
danken habe. Zu meiner großen Freude geh�ren auch sie zwischenzeitlich
zu den begeisterten Nutzern des Internet.

K�ln, im M�rz 2005 Dr. Michael Rath
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arbeitung definiert werden.
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A. Einleitung

Schon in den Anf�ngen der nicht-milit�rischen Nutzung des Internet gab es
Bestrebungen, ein allumfassendes „Internet-Archiv“ im Sinne eines hierar-
chisch gegliederten Registers anzulegen.2 Schnell wurde aber erkannt, dass
ein zentrales Informations- und Suchsystem nicht in Einklang zu bringen
sein w�rde mit den in den Zeiten des Kalten Krieges aus Furcht vor einem
atomaren Erstschlag der damaligen Sowjetunion absichtlich dezentral
angelegten Verbindungsstrukturen des Internet-Vorg�ngers mit dem
Namen „ARPAnet“3.

Da es aufgrund des technischen Aufbaus des vom US-amerikanischen
Verteidigungsministerium im Jahr 1969 ins Leben gerufenen Forschungs-
netzes schlicht unm�glich ist, das gesamte „Netz der Netze“ zentral zu
erfassen, wurde mit dem Projekt OASIS (Open Architecture Server for
Information Search and Delivery) ein erstes Konzept entwickelt, um die
im Internet auffindbaren Inhalte dezentral von mehreren unabh�ngig von-
einander arbeitenden Informationsdiensten erfassen zu lassen.4

Die Entwicklung von allgemein zug�nglichen Internet-Suchmaschinen,
wie sie heute bekannt und weit verbreitet sind, begann aber erst um 1991
mit dem Suchdienst „WAIS“ (Wide Area Information Server).5 Dies war
die eigentliche Geburtsstunde der hier in rechtlicher Hinsicht darzustellen-
den Internet-Suchmaschinen.

Diese inzwischen aus der Internetnutzung nicht mehr wegzudenken-
den Hilfsmittel f�r die Suche nach Informationen werden h�ufig (dem
im Internet anzutreffenden Anglizismus folgend6) auch „search engi-
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2 Siehe dazu auch Herberger, NJW 1999, 1168 (1169f.). Dieses urspr�nglich geplante
Register ist nicht zu verwechseln mit der Archiv-Funktion mancher Suchmaschinen
oder der unter www.archive.org abrufbaren „Wayback Machine“, welche seit 1996
auch solche Webseiten zu musealen Zwecken speichert, die zwischenzeitlich vom Netz
genommen wurden, vgl. dazu etwa Richter/Windhager, MUR 2003, 211ff.; Bahr, JurPC
Web-Dok. 29/2002, www.jurpc.de/aufsatz/20020029.htm.

3 ARPA steht f�r „Advanced Research Projects Agency Network“ (sp�ter DARPA), vgl.
hierzu Kloepfer, Informationsrecht, § 1 Rn. 9. Zur Geschichte des Internet siehe bei-
spielsweise B�rner/Rath/Sengpiel/Strunk/Z�llkau, Der Internet Rechtsberater, S. 23 ff.

4 Vgl. hierzu Heuser, Automatische Internet-Katalogisierung, S. 2.
5 Siehe zu dem Volltextsuchsystem WAIS auch schon Sander-Beuermann, c’t 13/98,

S. 178ff.
6 Die im Recht der Neuen Medien h�ufig anzutreffenden Anglizismen lassen sich zwecks

genauer Eingrenzung des technischen Fachbegriffes nur selten vermeiden und werden
zwischenzeitlich auch von der einschl�gigen Literatur und Rechtsprechung verwandt.
Aus diesem Grund werden nachfolgend grunds�tzlich die internetspezifischen Wort-
sch�pfungen in ihrer englischen Ursprungsform verwendet. Erl�uterungen zu den tech-
nischen Fachbegriffen finden sich auch im Glossar am Ende der Ausarbeitung. Siehe



nes“7 genannt oder einfach nur nach dem jeweiligen Namen der Internet-
Suchmaschine benannt, auch wenn der offizielle juristische Sprachgebrauch
f�r Suchdienste „Instrumente zur Lokalisierung von Informationen“8 bzw.
„Navigationshilfen“9 lautet.

Diese beiden von den Gesetzgebern auf EU-Ebene und in Deutschland
verwandten Bezeichnungen f�r Internet-Suchmaschinen haben sich aller-
dings nicht durchgesetzt. Gebr�uchlich sind dagegen neben der Bezeich-
nung „Internet-Suchmaschine“ auch Begriffe wie „Suchdienste“, „Informa-
tionsagenten“, „Indizes“, „Webverzeichnisse“ und „Webkataloge“. Diese
Bezeichnungen beschreiben allerdings wiederum nur spezielle Arten von
Internet-Suchmaschinen.10

Neben der M�glichkeit einer Recherche nach einem beliebigen Wort
oder Phrasen, Dateien und sogar Bildern und Videosequenzen ist es ein
wesentliches Komfortmerkmal von Suchmaschinen, dass potenzielle Treffer
zu einer Suchanfrage direkt mit dem auf das betreffende Angebot verwei-
senden Deep Link ausgeworfen werden. Damit wird die oft komplizierte
Eingabe der Webadresse des gesuchten Dokumentes in den Internet-
browser des Nutzers erspart.

Wie noch zu zeigen sein wird, sind Suchmaschinen jedoch viel mehr als
ein bloßes technisches Hilfsmittel zur Erkundung des Internet mittels auto-
matisch generierter Hyperlinks.

I. Die Bedeutung von Suchmaschinen in Zahlen

Sch�tzungen zufolge gibt es im Internet heute weltweit �ber zw�lf Milliar-
den statischer11 Webseiten mit etwa 550 Milliarden dort abrufbaren Datei-
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erg�nzend auch Sieber in Hoeren/Sieber, Handbuch Multimediarecht, Kap. 1, sowie
Moritz/Hermann in Moritz/Dreier, Rechts-Handbuch zum E-Commerce, Glossar,
S. 1059ff.

7 So etwa Chang/Healey/McHugh/Wang, Mining the World Wide Web, S. 4.
8 Dies ist die Bezeichnung von Suchmaschinen in der E-Commerce-Richtlinie (Richt-

linie 2000/31/EG v. 08. 06. 2000 �ber bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der
Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Gesch�ftsverkehrs, im Bin-
nenmarkt, oder auch „Richtlinie �ber den elektronischen Gesch�ftsverkehr“, ABl. L
178 v. 17. 07. 2000, S. 1 ff., nachfolgend „ECRL“ abgek�rzt).

9 So (schon zum TDG a. F.) die Gesetzesbegr�ndung zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 TDG, vgl. BT-
Drucks. 13/7385, S. 19.

10 Nachfolgend werden Internet-Suchmaschinen nur noch als Suchmaschinen, Such-
dienste oder Navigationshilfen bezeichnet. Zu den verschiedenen Arten von Such-
maschinen vgl. ausf�hrlich in Kap. A.III.2.

11 Unter statischen Webseiten werden vorliegend im Gegensatz zu dynamischen Inter-
netseiten solche Webangebote verstanden, die keine Eingabe oder Registrierung sei-



en.12 Ohne Zuhilfenahme von Instrumentarien wie den Suchmaschinen ist
es daher selbst f�r den mit dem Medium Internet vertrauten Nutzer nahezu
unm�glich geworden, die im Internet anzutreffende Informationsflut zu
kanalisieren. Allein f�r den deutschsprachigen Raum gibt es derzeit sch�t-
zungsweise 2000 unterschiedliche Suchdienste und 150 verschiedene
Anbieter von Suchmaschinen.

Diese vermeintlich hohe Zahl von unterschiedlichen Suchmaschinen
relativiert sich allerdings dadurch, dass diese Suchdienste teilweise auf
bestimmte Fachgebiete spezialisiert sind und eben nicht alle im Internet
anzutreffenden Themen abdecken. Rein tats�chlich haben sich daher aus
dieser Masse in Deutschland zwischenzeitlich nur etwa 20 „gr�ßere“ all-
gemeine Suchdienste etabliert, die keine thematischen Begrenzungen vor-
sehen.13 Aus diesem Kreis haben sich wiederum zwei Suchdienste heraus-
kristallisiert, die sich heute den Markt in Deutschland zu fast 95% teilen.

Auch wenn man naturgem�ß �ber die Marktanteile von Suchmaschinen
unterschiedliche Aussagen erh�lt und sich die Marktverh�ltnisse rasch ver-
schieben k�nnen, ist – jedenfalls derzeit – unangefochten Marktf�hrer
sowohl in Deutschland als auch in Europa und den U.S.A.14 die erst im Sep-
tember 1999 ins Leben gerufene (und in den U.S.A. b�rsennotierte) Such-
maschine „Google“. In Deutschland verzeichnet Google (www.google.de)
zurzeit einen Marktanteil von ca. 76%, der nahezu einzige gr�ßere Konkur-
rent „Yahoo!“ (www.yahoo.de) kommt nur zusammen mit seinen unmittel-
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tens des Internetnutzers voraussetzen. Weil diese statischen Webangebote nicht durch
eine manuelle Nutzerabfrage generiert werden m�ssen, sind sie auch f�r Suchmaschi-
nen unmittelbar zug�nglich und z�hlen daher nicht zum sog. „Invisible Web“; vgl. dazu
auch in Kap. B.III.2.

12 Siehe dazu auch Buchner, AfP 2003, 510; zur Entwicklung der Internet-Verbreitung
vgl. auch die ARD/ZDF-Online-Studie 2003, www.daserste.de/service/ardonl03.pdf;
siehe auch Boehme in Br�cker/Czychowski/Sch�fer, Praxishandbuch Geistiges Eigen-
tum im Internet, § 2 Rn. 11 ff.

13 Eine Auflistung der derzeit verf�gbaren deutschsprachigen Suchmaschinen ist abruf-
bar unter www.suchlexikon.de; einen internationalen �berblick �ber die Suchmaschi-
nen-Landschaft gibt es unter www.searchenginewatch.com/links/index.php. Vgl. auch
die tabellarische Darstellung der Suchdienste nebst Einzelheiten zu Gr�ße und Such-
methoden bei Karzaunikat, Die Suchfibel, S. 90 ff. (in Ausz�gen auch abrufbar unter
www.suchfibel.de). Aus der „Marktanalyse“ von Machill/Welp, Wegweiser im Netz,
S. 64 ff., ergibt sich, dass etwa ein F�nftel der deutschen Suchmaschinen Ableger eines
international agierenden Suchdienst-Anbieters sind. Zu den Entwicklungen auf dem
Markt der Navigationshilfen siehe auch MarketWatch, http://cbs.marketwatch.com/
newsimages/misc/search_engines_timeline.pdf.

14 Vgl. zu den Zahlen f�r die U.S.A. unter www.websidestory.com. Danach finden 41%
der Internetnutzer �ber die Suchmaschine Google zu der von ihnen gew�nschten Web-
seite, 27,4% �ber Yahoo! und 19,57% �ber MSN.



baren Kooperationspartnern „Web.de“ (www.web.de) und „Fireball“
(www.fireball.de) auf etwa 9%.15

Europaweit ist der Marktanteil der Suchmaschine Google (www.
google.com) aufgrund der international etwas st�rkeren Konkurrenz des
Suchdienstes MSN Search (www.msn.com) und Yahoo! (www.yahoo.com)
nur unwesentlich geringer.16

Manch Internetnutzer spricht daher zwischenzeitlich schon (mit dem
Segen des Duden) von „googeln“ als Synonym f�r die Nutzung einer Such-
maschine.17 Grob gesprochen werden damit fast alle der sch�tzungsweise
weit �ber zwei Millionen in Deutschland t�glich gestellten Suchanfragen
zusammen von den vier Suchmaschinen Google, Yahoo!, Web.de und Fire-
ball bearbeitet.18 Jeden Monat werden weltweit mehrere Milliarden
Rechercheanfragen �ber den Suchdienst Google angestellt.19
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15 Quelle: www.webhits.de/deutsch/webstats.html (Stand: August 2004). Noch im Januar
2003 wurde von Webhits, a. a. O., der Marktanteil von Google auf ca. 60% beziffert,
vgl. dazu auch die Abbildung bei Fricke, DSWR 2003, 127.

16 Vgl. hinsichtlich der Zahlen f�r Deutschland auch Machill/Welp, Wegweiser im Netz,
S. 156/158. Europaweit soll Google nach Karzaunikat, Focus 28/2003, S. 86, einen
Marktanteil von 70% haben; Nielsen/NetRatings sprechen dagegen von 47%, www.
netratings.com/pr/pr_040304_gr.pdf. Da im deutschen Kartellrecht (dessen Anwend-
barkeit nach § 130 Abs. 2 GWB vorausgesetzt) gem�ß § 19 Abs. 3 Satz 1 GWB ab
einem Marktanteil von 33,3% die Marktbeherrschung eines Unternehmens (widerleg-
lich) vermutet wird, k�nnen Suchmaschinen auch kartellrechtliche Bedeutung erlan-
gen, vgl. hierzu Immenga, K&R 2003, Heft 9, S. I. Die Frage der Anwendbarkeit von
Kartellrecht soll allerdings vorliegend zwecks Fokussierung auf das Urheber-, Mar-
ken- und Wettbewerbsrecht nicht er�rtert werden. Vgl. aber zu den (in etwa vergleich-
baren) kartellrechtlichen Fragestellungen bei B2B-Plattformen die Darstellung von
Sura in Gramlich/Kr�ger/Schreibauer, Rechtshandbuch B2B-Plattformen, § 6; K�hler,
K&R 2000, 569ff. Siehe auch Hoeren, MMR 1999, 649ff., zu der Frage, ob ein Content
Anbieter unter Berufung auf Kartellrecht einen Anspruch auf Eintragung in eine
Suchmaschinen-Datenbank geltend machen kann. Gegen den Missbrauch einer
marktbeherrschenden Stellung durch die Gestaltung einer Suchfunktion auf einem
Eingangsportal OLG Frankfurt, Urt. v. 23. 11. 1999 (11 U (Kart) 1/99) [Augur-Online],
MMR 2000, 559ff. Zur Anwendbarkeit von Vertriebskartellrecht auf das Internet und
die diesbez�gliche Bedeutung von Suchmaschinen vgl. Pautke/Schultze, BB 2001,
317ff.

17 Auch bei den in Kap. A.I noch darzustellenden Manipulationsformen wird teilweise
allein auf die Google-spezifischen Techniken und Bezeichnungen (wie etwa „Google
Bombs“ und „Google AdWords“) eingegangen.

18 Vgl. dazu Fricke, DSWR 2003, 127 (128). Die ACTA Studie 2002 geht f�r die Such-
maschine Google allein in Deutschland von 8,41 Millionen Nutzern pro Woche aus,
www.acta-online.de/praesentationen/acta_2002_hs.zip.

19 Siehe hierzu auch van der Linden-Smith, JurPC Web-Dok. 259/2004, Abs. 2,
www.jurpc.de/aufsatz/20040259.htm. Vgl. zu Zahlen �ber die Suchmaschinen-Nutzung
in den U.S.A. die Umfrage des PEW Internet & American Life Project, www.pewinter-
net.org/pdfs/PIP_Data_Memo_Searchengines.pdf.



In dem Maße, wie die Anzahl der Internetnutzer (derzeit sollen ca. 190
Millionen Europ�er und allein 35 Millionen Deutsche das Internet regel-
m�ßig nutzen20) und der Angebote im Internet steigt (inzwischen geht
man davon aus, dass etwa 90% der Unternehmen im Internet pr�sent
sind21), erh�ht sich der bereits bestehende Einfluss von Suchmaschinen
auf die Informationsvermittlung im Internet stetig. Da es aufgrund der
begrenzten Anzahl einpr�gsamer Domainnamen22 mit der stetig steigenden
Zahl der Internetangebote und der zugeh�rigen Domains (derzeit soll es
�ber 60 Millionen Domains geben) f�r den Internetnutzer immer schwieri-
ger wird, sich bestimmte Internetadressen zu merken oder etwa zu erraten,
wird die Nachfrage des Internetnutzers nach Suchmaschinen und damit
deren Bedeutung sogar noch weiter steigen.

Dies gilt auch deswegen, weil es immer seltener gelingt, eine Webseite
ohne Zuhilfenahme einer Suchmaschine aufzufinden, auch wenn manch-
mal schon das „Erraten“ von Webadressen (etwa durch Kombination des
Suchbegriffes mit einer Top Level Domain-Endung wie „.de“ oder
„.com“23) zum Ziel f�hren kann.24 Es ist daher nicht verwunderlich, dass
der Weg zu Inhalten, bei denen dem Nutzer der genaue Adresspfad (die so
genannte „URL“) nicht bekannt ist, in den meisten F�llen �ber Such-
maschinen f�hrt.25
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20 Quellen u. a. Interactive Advertising Bureau UK, www.iabuk.net, sowie Sch�tzungen
von eMarketer, www.europemedia.net. Ein Drittel der europ�ischen Internetnutzer
soll nach Nielsen/Netratings Google nutzen, www.netratings.com/pr/pr_040304_gr.pdf;
zu den „vertikalen Suchm�rkten“ vgl. dies., www.nielsen-netratings.com/pr/
pr_042009_1.pdf. Siehe zu den (inzwischen veralteten) Zahlen f�r Deutschland auch
beispielsweise Kiethe, WRP 2000, 616; Heussen in Schertz/Omsels, FS f�r Hertin, S. 409
(412).

21 So zumindest H�ttche, K&R 2002, 13. T�glich werden allein in Deutschland mehr als
10.000 neue Domainnamen registriert, so dass es zwischenzeitlich mehr als sechs Mil-
lionen deutsche Webangebote gibt, vgl. dazu etwa Vogt, NJW 2003, 3306 (3307); Groß,
DSWR 2003, 157.

22 Vgl. zu Internet-Domains und der Gefahr zeichenrechtlicher Kollisionen bereits Nor-
demann, NJW 1997, 1891ff.; zur Zul�ssigkeit von Gattungsbegriffen als Domain-
namen vgl. auch Sosnitza, K&R 2000, 209ff.

23 Sofern der Domainname mit dem Suchbegriff identisch ist, wird dieser von Such-
maschinen oft bevorzugt ausgew�hlt, siehe dazu auch Sosnitza, K&R 2000, 209.

24 So auch Fricke, DSWR 2003, 127; Koch, K&R 2002, 120 (122); Wilmer, CR 1997, 562
(563); siehe zur Direkteingabe von Suchbegriffen auch Sosnitza, K&R 2000, 209 (212).

25 In der Entscheidung BGH, Urt. v. 17. 05. 2001 (I ZR 216/99) [Mitwohnzentrale], WRP
2001, 1286 (1289), ist noch ein relativ distanziertes Verh�ltnis zu Suchmaschinen sp�r-
bar. So diskutiert das Gericht, dass ein Teil der Internetnutzer die Verwendung einer
Suchmaschine m�glicherweise als l�stig empfinde und statt oder vor Benutzung einer
Navigationshilfe versuchen w�rde, durch Direkteingabe des fraglichen Begriffs ein
entsprechendes Suchergebnis zu erzielen. M�ller, WRP 2002, 160, bezeichnet den



Studien belegen, dass �ber 80% der Internetnutzer zum Auffinden von
Informationen regelm�ßig Suchmaschinen benutzen, 91% der Nutzer des
Internet tun dies zumindest gelegentlich.26 Wenn aber ein Internetangebot
nicht durch Nutzung von Suchdiensten aufzufinden ist oder aufgrund der
von den Navigationshilfen vorgenommenen Bewertungen beispielsweise
erst auf Rang 2000 der Trefferlisten angezeigt wird, ist das betreffende
Informationsangebot f�r die „Internet-�ffentlichkeit“ faktisch nicht exis-
tent.

Da Suchmaschinen durch ihre Vorauswahl und Bewertung der insgesamt
im Internet verf�gbaren Angebote (vgl. dazu noch ausf�hrlich unter
Kap. A.I) den Zugang des Nutzers zu den ansonsten nur schwer auffind-
baren Informationen steuern, werden sie teilweise auch als „Gatekeeper
des Internet“ bezeichnet. Wie nachfolgend noch zu zeigen sein wird, hat
dieser Ausdruck durchaus seine Berechtigung. Der einzelne Internetnutzer
hat zwar grunds�tzlich die M�glichkeit, auf eine andere Suchmaschine
zur�ckzugreifen, wenn er mit den Diensten der von ihm aktuell genutzten
Recherchehilfe nicht zufrieden ist. Vielen Internetnutzern ist aber nicht
bekannt, dass die meisten vermeintlich v�llig unterschiedlichen und unab-
h�ngigen Suchmaschinen im Hintergrund miteinander kooperieren, so
etwa auch die beiden Konkurrenten Google und Yahoo!.27

Aus diesem Grund gibt es – neben der Tatsache, dass sich derzeit die bei-
den Suchdienste Google und Yahoo! faktisch den Suchmaschinen-Markt in
Deutschland teilen – rein tats�chlich gar nicht so viele alternative Recher-
chem�glichkeiten im Internet. Suchmaschinen im Internet haben daher
sogar noch einen viel st�rkeren Einfluss auf die Nutzung des Internet als
dies der zuvor skizzierte Verbreitungsgrad dieser Informationsmittler ver-
muten l�sst.

II. Gr�nde f�r die Untersuchung

Es gibt neben dem vorstehenden Zahlenwerk, welches schon f�r sich allein
die Bedeutung von Suchmaschinen im Internet und die Notwendigkeit
einer umfassenden Darstellung der zugeh�rigen Rechtsfragen unterstrei-
chen d�rfte, eine Vielzahl von weiteren Gr�nden f�r eine Auseinanderset-
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Weg �ber Suchmaschinen im Verh�ltnis zur Direkteingabe des Suchbegriffs gar als
umst�ndlich.

26 So die Studie von Machill/Welp, Wegweiser im Netz, S. 9/135ff./205. Nach der ARD/
ZDF-Online-Studie 2003 sind es „nur“ 71% der Internetnutzer (im Jahr 2002 waren es
nur 63%), www.daserste.de/service/ardonl03.pdf.

27 Vgl. zu den Suchmaschinen-Kooperationen ausf�hrlich unter Kap. A.III.3.c).



zung mit den rechtlichen Fragen, die sich bei dem Betrieb einer Naviga-
tionshilfe stellen.

Dies sind vor allem die zuvor bereits kurz erw�hnte Gatekeeper-Funk-
tion von Suchmaschinen (dazu nachfolgend ausf�hrlich unter Ziff. 1), das
Fehlen einer gesetzlichen Regelung f�r Suchmaschinen sowohl auf EU-
Ebene als auch im deutschen Recht (vgl. dazu unter Ziff. 2), die teilweise
in Literatur und Rechtsprechung anzutreffende, aber verfehlte Reduktion
des Suchmaschinen-Betriebes auf ein automatisiertes Deep Linking (siehe
hierzu in Ziff. 3) sowie die Notwendigkeit der Definition eines die Teleolo-
gie des Teledienstegesetzes ber�cksichtigenden Haftungsmaßstabes f�r
Suchmaschinen-Betreiber (vgl. dazu Ziff. 4). Da diese Gr�nde im Rahmen
der nachfolgenden Ausarbeitung immer wieder eine maßgebliche Rolle
spielen werden, sollen sie vorab etwas ausf�hrlicher dargestellt werden.

1. Gatekeeper-Funktion von Suchdiensten

Schon den vorstehenden Ausf�hrungen ist zu entnehmen, dass die Bedeu-
tung von Suchmaschinen f�r die Informationsvermittlung im Internet
enorm ist.

Die dem Internetnutzer bislang kostenfrei zur Verf�gung gestellte M�g-
lichkeit, die im Internet bereitgehaltenen Informationen durch Navigati-
onshilfen auffinden zu lassen, stellt neben dem inzwischen selbstverst�nd-
lich gewordenen Einsatz von manuell gesetzten Hyperlinks wahrscheinlich
sogar die wichtigste Funktion der gesamten Internettechnologie dar.28

Die herausragende Bedeutung von Navigationshilfen wird zwischenzeit-
lich auch von den Gerichten erkannt. So soll Suchmaschinen z. B. nach
Ansicht des LG Frankfurt29 eine „Schl�sselfunktion f�r das Funktionieren
des Internet“ zukommen und ein „Allgemeininteresse daran bestehen, die
Leistungsf�higkeit dieser de facto netznotwendigen Einrichtungen zu
erhalten“. Auch nach der in der so genannten „Paperboy-Entscheidung“
ge�ußerten Ansicht des BGH30 w�re „ohne die Inanspruchnahme von
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28 Ebenso Nolte, ZUM 2003, 540 (544); ders., Anm. zu BGH, Urt. v. 17. 07. 2003 (I ZR
259/00) [Paperboy], CR 2003, 920 (926); �hnlich Degenhart, K&R 2001, 329 (332); Sos-
nitza, CR 2001, 693 (703), spricht davon, dass Suchdienste „einen unverzichtbaren Bei-
trag zum zielgerichteten Auffinden von Informationen leisten“; Dustmann, Die privi-
legierten Provider, S. 197, sieht eine „existenzielle Bedeutung“ von Suchmaschinen f�r
das Internet; R�ssel, CR 2003, 349, spricht von dem „wichtigsten allgemeinen Recher-
chemittel im Internet“, Kur, CR 2000, 448, von einem „unverzichtbaren Hilfsmittel f�r
die Orientierung im Netz“.

29 LG Frankfurt a.M., Urt. v. 05. 09. 2001 (3/12 O 107/01) [Wobenzym N II], NJW-RR
2002, 545.

30 BGH, Urt. v. 17. 07. 2003 (I ZR 259/00) [Paperboy], NJW 2003, 3406 (3410); �hnlich
f�r den Einsatz manuell gesetzter Hyperlinks auch BGH, Urt. v. 01. 04. 2004 (I ZR
317/01) [Sch�ner Wetten], NJW 2004, 2158ff.



Suchdiensten und deren Einsatz von Hyperlinks die sinnvolle Nutzung der
un�bersehbaren Informationsf�lle im World Wide Web praktisch aus-
geschlossen“.

Die vorstehende Laudatio der Gerichte gibt allerdings nicht das gesamte
Spektrum des Einflusses preis, den Suchdienste zwischenzeitlich f�r die
Beherrschung der Datenflut des Internet haben. Wie noch ausf�hrlich zu
zeigen sein wird, sind Suchmaschinen nicht immer die hilfreichen Samari-
ter, die dem Internetnutzer uneigenn�tzig bei seiner Suche assistieren. Viel-
mehr stecken auch hinter einer Navigationshilfe wirtschaftliche Interessen,
die deren Betrieb bei genauerer Betrachtung nicht mehr in dem oftmals
verbreiteten uneigenn�tzigen Lichte erscheinen lassen.31

Der große Einfluss von Suchmaschinen auf die Informationsvermittlung
hat aber vor allem Auswirkungen auf deren urheber-, marken- und wett-
bewerbsrechtliche Beurteilung und macht zugleich eine Diskussion �ber
die Haftung des Suchmaschinen-Anbieters erforderlich. Bezeichnender-
weise besch�ftigt sich mittlerweile auch der Deutsche Bundestag (dort der
Unterausschuss Neue Medien sowie einzelne Bundestagsfraktionen) mit
der Frage, wie die Vielfalt in der von Konzentrationsprozessen gepr�gten
Suchmaschinen-Landschaft sichergestellt werden kann.32

Hinsichtlich einer noch genauer zu definierenden „Haftung“ von Such-
dienst-Betreibern ist einerseits zu fragen, ob der als selbstverst�ndlich emp-
fundene Betrieb von Suchmaschinen selbst rechtlich unbedenklich ist.
Diese Frage nach der „Zul�ssigkeit“ von Suchdiensten wird allerdings oft
nur bei manuell gesetzten Hyperlinks, nicht aber bei den von Navigations-
hilfen automatisch generierten Deep Links in Frage gestellt. Andererseits
ist zu untersuchen, ob Suchdienst-Betreiber m�glicherweise f�r Rechtsver-
letzungen Dritter, also vor allem f�r Inhalte der von ihnen innerhalb der
Ergebnislisten referenzierten Content Anbieter, „haften“.

Dabei ist zu pr�fen, ob Navigationshilfen trotz der von ihnen verwalteten
Datenmassen bestimmte Pr�f- und Sorgfaltspflichten auferlegt werden
m�ssen.33 Hierbei muss beachtet werden, dass die mit dem Betrieb von
Suchmaschinen einhergehende Kanalisierung von Informationen vor allem
auch deshalb bedeutsam ist, weil selbst m�glichst objektiv arbeitende Such-
dienste bei der Beherrschung des un�berschaubaren Informationsangebo-
tes des globalen Netzes dem Internetnutzer nur dann helfen k�nnen, wenn
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31 Ernst, WRP 2004, 278, spricht daher im Zusammenhang mit den noch darzustellenden
kollusiven Manipulationen der Trefferlisten von „Pay for Performance-Suchmaschi-
nen“.

32 Vgl. dazu www.heise.de/newsticker/meldung/48398.
33 Vor den Gefahren einer von Suchmaschinen ausgehenden Manipulation bei der Infor-

mationsgewinnung wurde beispielsweise auch schon von Hoffmann-Riem, K&R 1999,
481 (482), gewarnt.



das entsprechende Internetangebot zuvor von der jeweiligen Navigations-
hilfe nach deren Kriterien registriert wurde.

Auch Suchmaschinen erfassen in ihrem Index – trotz der von vielen Navi-
gationshilfen vorgesehenen M�glichkeit, das jeweilige Internetangebot
auch aktiv registrieren zu lassen34 – aber nur einen Bruchteil des gesamten
Internet.35 Aktuelle Untersuchungen gehen dabei davon aus, dass einzelne
Suchmaschinen jeweils lediglich etwa ein F�nftel des gesamten im Internet
verf�gbaren Angebotes abdecken.36 Vier F�nftel des weltweit abrufbaren
Internetangebotes bleiben also bei oder vielmehr trotz der Nutzung von
Suchmaschinen g�nzlich unentdeckt.37

Die von Navigationshilfen (außer bei den so genannten redaktionellen
Suchdiensten38) gr�ßtenteils automatisiert vorgenommenen Vorbewertun-
gen der Webangebote zum Aufbau der Suchmaschinen-Datenbanken
erhalten dadurch noch mehr Gewicht. Diese Gatekeeper-Funktion von
Suchdiensten wird noch dadurch verst�rkt, dass die auf eine Suchanfrage
hin erteilte „Auskunft“ f�r viele Internetnutzer eine weitgehend objektive
und realistische Aussage �ber die Existenz einer betreffenden Information
darstellt.39

H�ufig wird aber das vermeintlich objektive Ergebnis von Suchmaschi-
nen – abgesehen von mangelnder Aktualit�t der erfassten Webseiten und
unzureichenden Recherchekenntnissen des Nutzers – wegen der vielf�lti-
gen Manipulationsm�glichkeiten, die sowohl Content Providern als auch
Suchmaschinen-Anbietern offen stehen, sachwidrig beeinflusst, ohne dass
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34 Siehe dazu unter Kap. B.III.1.
35 Vgl. zu den Ans�tzen, das Internet f�r Suchmaschinen einfacher durchsuchbar zu

machen, die Ausarbeitung von Uhl, Architectures Enabling Scalable Internet Search,
http://sylvester.bth.rwth-aachen.de/dissertationen/2003/257/03_257.pdf.

36 Nach der im Februar 1999 ver�ffentlichten Studie von Lawrence/Giles „Searching the
World Wide Web“ des NEC Research Institute (www.neci.nj.nec.com) sollen selbst die
„besten“ Suchdienste nur ca. 16% des gesamten Webinhaltes erfassen. Allmendinger,
GRUR 2000, 966, geht unter Hinweis auf die vorgenannte Studie davon aus, dass
Suchdienste nur ein Viertel (sic!) des gesamten Internetangebotes registrieren; Ferber,
Information Retrieval, Kap. 16.4 (S. 301), spricht von einer Abdeckungsquote von
30–40%.

37 Vgl. zur Abdeckung von Suchmaschinen auch Sieber in Hoeren/Sieber, Handbuch
Multimediarecht, Kap. 1 Rn. 90, der ebenfalls einen Abdeckungsgrad von 16%
annimmt. Siehe dazu auch Ubber, WRP 1997, 497; Sander-Beuermann, c’t 13/98, 178ff.
Bei redaktionellen Suchmaschinen (siehe hierzu noch in Abschnitt A.III.3.b) ist die
Abdeckungsquote aufgrund der Bearbeitung der aufgefundenen Internetangebote
noch wesentlich geringer, vgl. auch Groß, DSWR 2003, 186.

38 Zur Abgrenzung zwischen den verschiedenen Arten von Suchdiensten siehe
Kap. A.III.2.

39 Vgl. zum Erwartungshorizont von Suchmaschinen-Nutzer noch ausf�hrlich in
Abschnitt B.III.3.d).



dies dem Nutzer der Navigationshilfe �berhaupt auff�llt.40 Daher m�ssen
im Hinblick auf die Gatekeeper-Funktion von Suchmaschinen gerade
auch die Gefahren der Manipulation des Informationsmediums Navigati-
onshilfe kritisch untersucht werden.

Die vorstehenden Ausf�hrungen belegen deutlich, dass Suchdienste eine
derart exponierte Stellung f�r die als selbstverst�ndlich empfundene Infor-
mationserlangung im Internet einnehmen41, dass eine aktuelle und umfas-
sende Darstellung des auf Suchmaschinen anwendbaren „Sonderrechtes“42

angezeigt ist.

2. Fehlen einer Suchmaschinen-Norm

Ein weiterer Grund f�r die vorliegende Untersuchung des auf Suchmaschi-
nen anwendbaren Rechts ist auch die Tatsache, dass es keine ausdr�ckliche
gesetzliche Normierung f�r die Informationsvermittlung durch Navigati-
onshilfen gibt. Es fehlt damit derzeit sowohl eine positiv-rechtliche Aussage
zur Haftung f�r eigene Rechtsverletzungen, die durch die Suchdienste
selbst begangen werden (dies betrifft also vor allem die Frage nach der
Zul�ssigkeit einer Suchmaschine in urheberrechtlicher und wettbewerbs-
rechtlicher Hinsicht), als auch eine explizite Gesetzesnorm, welche die Haf-
tung des Suchmaschinen-Betreibers f�r Rechtsverletzungen Dritter regelt,
auf deren Inhalte im Rahmen der Nachweise hingewiesen wird.43

Der Umstand, dass in der juristischen Literatur bislang eine umfassende
Auseinandersetzung mit dem Betrieb von Suchmaschinen unter Fokussie-
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40 Die M�glichkeiten und Gefahren der Manipulation von Suchmaschinen werden bei-
spielsweise auch von der Bertelsmann Stiftung erkannt, die (wohl ermutigt durch die in
Art. 16 ECRL enthaltene Aufforderung zur Entwicklung von Verhaltenskodizes) die
Einf�hrung eines mit dem Pressekodex f�r Journalisten vergleichbaren Selbstregulie-
rungsansatzes mit dem Namen „Code of Conduct f�r Suchmaschinen“ fordert; vgl. zu
dem Suchmaschinen-Projekt der Bertelsmann Stiftung unter www.bertelsmann-stif-
tung.de/suchmaschinen; deren Vorschlag f�r einen Code of Conduct ist abrufbar unter
www.at-web.de/studien/coc.htm. Eine �hnliche Initiative gibt es auch von dem Deut-
schen Multimedia Verband (kurz DMMV), siehe www.dmmv.de. Schon fr�h zu den
Forderungen nach einem Code of Conduct vgl. Sieber, ZUM 1999, 196 (208f.); siehe
allgemein zur Einf�hrung von Verhaltenskodizes Vander, K&R 2003, 339; K�hler/
Lettl, WRP 2003, 1019 (1046).

41 Das LG D�sseldorf, Urt. v. 27. 03. 2002 (12 O 48/02) [Sachfremde Meta-Tags], MMR
2002, 557 (558), spricht gar davon, dass das Internet durch Suchmaschinen „be-
herrscht“ werde.

42 Vgl. dazu in Kap. A.III.1.
43 Auch Stender-Vorwachs, TKMR 2003, 11 (18), ist deshalb der Auffassung, dass der

Regelungsverzicht zu fortdauernder Rechtsunsicherheit f�hrt und sowohl Wissen-
schaft als auch die Praxis weiter besch�ftigen wird; �hnlich Schardt/Lehment/Peukert,
UFITA 2001/III, 841 (849).



rung auf die Anbieter von Suchdiensten und deren Haftung fehlt44, l�sst
sich m�glicherweise damit rechtfertigen, dass es weder auf supranationaler
EU-Ebene (vgl. dazu nachfolgend unter lit. a) noch in Deutschland (dazu
sub lit. b) eine Norm gibt, die das Ph�nomen Suchmaschine oder das mit
dem Betrieb von Suchdiensten einhergehende automatisierte Hyperlinking
ausdr�cklich zum Regelungsgegenstand hat. Literatur und Rechtsprechung
hatten damit jedenfalls keinen unmittelbaren Ansatzpunkt im Sinne einer
Spezialnorm f�r Hyperlinks und Suchmaschinen, die sie veranlasst h�tte,
sich vertieft mit der Haftung von letzteren, f�r die Beherrschung des Inter-
net besonders wichtigen Informationsmittlern auseinander zu setzen.45

Die Gr�nde f�r das Fehlen einer expliziten Suchmaschinen-Norm sowohl
in der ECRL als auch im TDG sind jedoch bemerkenswert und haben – wie
noch zu zeigen sein wird – erhebliche Auswirkungen auf die hier vorzuneh-
mende rechtliche Einordnung von Suchmaschinen. Deshalb soll nachfol-
gend der regulatorische Hintergrund von Suchdiensten dargestellt werden.

a) E-Commerce-Richtlinie

So erstaunlich es vielleicht angesichts der zuvor dargestellten Bedeutung
von Suchmaschinen klingen mag, ist der nachfolgenden Betrachtung
vorauszuschicken, dass der EU-Gesetzgeber – trotz des von ihm erhobenen
Anspruchs, Rechtssicherheit f�r die Anbieter von Diensten der Informati-
onsgesellschaft zu schaffen – in der eigens f�r das Internet konzipierten
ECRL lediglich Regelungen f�r so genannte Access- und Host-Provider
sowie das Caching von Daten, nicht aber f�r das m�glicherweise sogar
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44 Die inzwischen erschienenen rechtswissenschaftlichen Arbeiten, die Suchmaschinen
thematisieren, tun dies vor allem hinsichtlich der von Content Providern teilweise vor-
genommenen Manipulationen und setzen sich daher schwerpunktm�ßig in marken-
und wettbewerbsrechtlicher Hinsicht mit der Irref�hrung von Suchdiensten auseinan-
der, vgl. dazu die im Einzelnen noch zu w�rdigenden Arbeiten von Miller, Irref�hrung
von Internet-Suchmaschinen: Eine marken- und wettbewerbsrechtliche Untersuchung
des Meta-Tagging; Geiseler-Bonse, Internet-Suchmaschinen als rechtliches Problem-
feld: Die rechtliche Beurteilung von Meta-Tags, Keyword Advertisement und Paid
Listings, sowie Holtkotte, Marken- und wettbewerbsrechtliche Probleme bei Such-
maschinen. In diesen Werken erfolgt zudem prim�r eine Betrachtung der jeweiligen
Content Anbieter, die sich der vorgenannten Manipulationsformen bedienen. Der f�r
die rechtliche Beurteilung von Suchmaschinen noch viel gewichtigere Aspekt der
Interaktion des vermeintlich passiven Suchdienst-Betreibers (insbesondere dessen
Einflussnahme auf das Suchergebnis) und seine daraus resultierende Verantwortlich-
keit werden in den vorgenannten Werken, die wichtige Pionierarbeiten geleistet
haben, nur sehr eingeschr�nkt behandelt.

45 Wie schon angedeutet, wurde allerdings in den F�llen, in denen Suchdienste rechtlich
einzuordnen waren, unter Verkennung der tats�chlichen technischen Funktionalit�ten
einer Navigationshilfe oftmals eine Gleichstellung mit einem automatisiertem Hyper-
linking vorgenommen, vgl. dazu noch ausf�hrlich in Abschnitt A.II.3.



noch wichtigere manuelle Setzen von Hyperlinks oder den Betrieb von
Suchmaschinen vorgesehen hat.46

In Art. 21 ECRL wird lediglich eine regelm�ßige �berpr�fung der Richt-
linien-Anwendung angeordnet.47 Diese soll sich zwar gem. Art. 21 Abs. 2
ECRL ausdr�cklich auch darauf erstrecken, ob „Vorschl�ge in Bezug auf
die Haftung der Anbieter von Hyperlinks und von Instrumenten zur Loka-
lisierung von Informationen erforderlich sind“. Aber auch der unter Feder-
f�hrung der EU-Kommission im November 2003 (also mit viermonatiger
Versp�tung) erschienene „Erste Bericht �ber die Anwendung der ECRL“48

beschr�nkt sich als Ergebnis dieser �berpr�fung hinsichtlich Suchmaschi-
nen im Wesentlichen auf folgende allgemeine Feststellungen:

„(. . .) Die Mitgliedstaaten haben offenbar im Allgemeinen die Artikel 12
bis 14 ECRL korrekt umgesetzt, in vielen F�llen sogar fast w�rtlich“.49 Und:
„(. . .) Die neuere Rechtsprechung in den Mitgliedstaaten l�sst erkennen, dass
sie sich der Bedeutung von Links und Suchmaschinen f�r das Funktionieren
des Internet bewusst ist. Grunds�tzlich scheint diese in �bereinstimmung mit
den Zielen des Binnenmarktes zu stehen, das Internet und den elektronischen
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46 Zum Erlass der ECRL vgl. etwa Arndt/K�hler, EWS 2001, 102 (103); auch dem euro-
p�ischen Gesetzgeber wurde (teilweise schon bei Diskussion des Richtlinenvorschla-
ges) Unt�tigkeit vorgeworfen, vgl. etwa Holznagel/Holznagel, K&R 1999, 103 (106);
Geis, CR 1999, 772 (775); Brisch, CR 1999, 235 (242); Sieber, ZUM 1999, 196 (212);
S�cker, MMR-Beilage 9/2001, 2 (4); Spindler, MMR 1999, 199 (204); ders., ZUM 1999,
180 (183); Freytag, CR 2000, 600 (604); Tettenborn/Bender/L�bben/Karenfort,
K&R-Beilage 12/2001, 1 (28).

47 Nach Art. 21 Abs. 1 ECRL hat die Kommission dem Europ�ischen Parlament, dem
Rat und dem Wirtschafts- und Sozialausschuss vor dem 17. 07. 2003 und danach alle
zwei Jahre einen Bericht �ber die Anwendung der ECRL vorzulegen und Vorschl�ge
f�r die Anpassung dieser Richtlinie an die rechtlichen, technischen und wirtschaftli-
chen Entwicklungen im Bereich der Dienste der Informationsgesellschaft zu unter-
breiten.

48 Erster Bericht der EU-Kommission an das Europ�ische Parlament, den Rat und den
Europ�ischen Wirtschafts- und Sozialausschuss �ber die Anwendung der ECRL,
KOM (2003) 702 endg.,http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/ecommerce/
com2003–702/com2003–702_de.pdf

49 Dem Bericht der EU zufolge haben Spanien, �sterreich und der EWR-Staat Liech-
tenstein bereits zus�tzlich zur bzw. in Umsetzung der Artt. 12–14 ECRL ausdr�ckliche
Beschr�nkungen der Verantwortlichkeit von Anbietern von Hyperlinks und Such-
maschinen in ihren Gesetzen festgelegt, siehe dazu KOM (2003) 702, S. 15 (dort Fußn.
68–69 sowie im Berichtsanhang); vgl. dazu auch unter Kap. F.IV.5. Zum Stand der
Umsetzung der ECRL in den verschiedenen Legislativen der EU (aber auch außer-
halb Europa) vgl. etwa Law Business Research, Getting the Deal Through: E-Com-
merce in 25 jurisdictions worldwide; zur Umsetzung der ECRL in Italien siehe Liguori,
CRi 2004, 27 ff.; beispielhaft zur Umsetzung der ECRL in franz�sisches Recht siehe
Schmoll, K&R 2001, 568ff.; zur Einf�hrung von �berwachungspflichten im Zuge der
Umsetzung von Vorgaben der ECRL in Frankreich vgl. Nuthmann, ITRB 2004, 49.



Gesch�ftsverkehr durch Bereitstellung grundlegender Vermittlerdienste zu
f�rdern. Dementsprechend gibt diese Rechtsprechung keinen Anlass zu
Bedenken im Hinblick auf den Binnenmarkt.“50

Diesen (wohl bewusst vorsichtig formulierten) Ausf�hrungen kann man
entnehmen, dass die EU-Kommission zumindest derzeit keinen akuten
gesetzgeberischen Handlungsbedarf bei Navigationshilfen sieht. Die
Zur�ckhaltung eines der Gesetzgebungsorgane der EU verwundert aller-
dings nicht zuletzt deswegen, weil in dem vorbezeichneten Bericht der EU-
Kommission ausdr�cklich zwei EWR-Mitglieder identifiziert werden, die
fast wortgleich die noch ausf�hrlich in Kap. F.II.5 darzustellende Durchlei-
tungs-Regelung des Art. 12 ECRL als Gesetzesgrundlage zur Bestimmung
der Haftung von Suchmaschinen-Anbietern nutzen, w�hrend zwei andere
im Bericht der Kommission zitierte nationale Gesetzgeber fast identisch die
Hosting-Bestimmung des Art. 14 ECRL als horizontale Kodifikation der
Haftung von Suchdienst-Betreibern �bernommen haben.51

Ungeachtet der zus�tzlichen Unterschiede, die naturgem�ß auch schon
ohne eine ausdr�ckliche gesetzliche Regelung der Haftung f�r Navigations-
hilfen aufgrund nationaler Rechtsordnungen und -sprechung entstehen
d�rften, konnte aber sogar dieses von der EU-Kommission selbst in den
einzelnen nationalen Rechtsordnungen seiner Mitgliedsstaaten identifizier-
te, bereits in den Gesetzesnormen der EU-L�nder angelegte uneinheitliche
Verst�ndnis von Suchmaschinen die Legislativ-Organe auf EU-Ebene bis-
lang nicht dazu ermuntern, sich vertieft mit einer ausdr�cklichen und somit
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50 KOM (2003) 702, S. 15. Der Bericht der EU-Kommission nennt in diesem Zusammen-
hang (a. a. O., Fußn. 70) bereits das Paperboy-Urteil des BGH, Urt. v. 17. 07. 2003
(I ZR 259/00) [Paperboy], NJW 2003, 3406ff.

51 Laut EU-Kommission, a. a. O., haben sich Spanien und Portugal hinsichtlich Such-
maschinen und Hyperlinks fast wortgleich f�r das Vorbild des Art. 14 ECRL entschie-
den, vgl. f�r Spanien das „Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
informaci�n y de comercio electr�nico“, BOE n� 166, 12. 07. 2002, 25388, abrufbar
(nur in spanischer Sprache) unter www.setsi.mcyt.es (Rubrik „Internet y firma electr�-
nica“); in Portugal wurde die ECRL durch das Gesetz Nr. 7/2004 v. 10. 02. 2004 („De-
creto-Lei“) umgesetzt, abrufbar unter www.icp.pt (vgl. auch N.N., MMR 5/2004,
S. XXIII). �sterreich und Liechtenstein haben dagegen Art. 12 ECRL als Vorbild f�r
Suchmaschinen und Art. 14 ECRL f�r Hyperlinks gew�hlt, vgl. f�r �sterreich das
E-Commerce-Gesetz, kurz „�ECG“ (dort § 14 �ECG f�r Suchmaschinen und § 17
�ECG f�r das Setzen von Hyperlinks), �sterr. BGBl. I 2001, Nr. 152 v. 21. 12. 2001,
1977 (abrufbar unter http://bgbl.wzo.at) sowie f�r Liechtenstein das ECG v. 16. 04.
2003, Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 2003, Nr. 133 v. 12. 06. 2003. Siehe zur
Haftung f�r Hyperlinks nach �sterreichischem Recht etwa Keltner, Haftung und �ber-
wachungspflicht der Suchmaschinen-Betreiber und Hyperlinksetzer nach dem Ent-
wurf zum �ECG, www.it-law.at/papers/keltner-suchmaschine.pdf; Dippelhofer,
Haftung f�r Hyperlinks, S. 115ff.; Krassnig, Wettbewerbsrechtliche Probleme bei
Domains, Links und dem Search Engine Spamming, http://harald.krassnigg.at/
Diplomarbeit.pdf.



zumindest im regulatorischen Ansatz einheitlichen Haftungsregelung f�r
Hyperlinks und Suchdienst-Betreiber auseinander zu setzen.

Obwohl die Kommission zu dem Ergebnis gelangt, dass die von ihr unter-
suchte Rechtsprechung keinen Anlass zu Bedenken im Hinblick auf den
Binnenmarkt gebe, f�hrt sie – wohl zu ihrer Entlastung – an, dass es „(. . .)
bis jetzt nur sehr wenige praktische Erfahrungen mit der Anwendung der Art.
12–14 ECRL gebe“. Der Ansatz der Mitgliedstaaten, die sich daf�r ent-
schieden haben, Hyperlinks und Suchmaschinen gesetzlich zu regeln, berge
aber dennoch keine Gefahr einer Fragmentierung des Binnenmarktes in
sich; vielmehr seien „(. . .) die R�ckmeldungen der Mitgliedstaaten und der
Interessengruppen im Allgemeinen positiv gewesen“ und „(. . .) der mit der
Richtlinie verfolgte Ansatz scheine bei den Betroffenen auf breite Unterst�t-
zung zu stoßen“.52

Offenbar erkennt aber die Kommission selbst, dass diese wie auch immer
zu interpretierende „Unterst�tzung der Mitgliedstaaten“ die Gefahr einer
Fragmentierung des Binnenmarktes nicht vollkommen auszuschließen ver-
mag und verspricht daher, gem�ß Art. 21 ECRL auch weiterhin alle k�nfti-
gen Entwicklungen zu beobachten und eingehend zu analysieren. Dies
gelte sowohl f�r nationale Rechtsvorschriften als auch f�r die Rechtspre-
chung und Verwaltungspraxis im Zusammenhang mit der Verantwortlich-
keit der Vermittler. Dar�ber hinaus verpflichtet sie sich zu pr�fen, ob der
derzeitige Rahmen an diese Entwicklungen angepasst werden muss, also
insbesondere „(. . .) ob zus�tzliche Beschr�nkungen der Verantwortlichkeit
f�r andere T�tigkeiten erforderlich sind, beispielsweise f�r die Bereitstellung
von Hyperlinks und Suchmaschinen“.

Die Kommission will allerdings zum jetzigen Zeitpunkt trotz der in den
Mitgliedsstaaten identifizierten abweichenden Kodifikationen der Haftung
f�r Navigationshilfen keinen Vorschlag f�r eine Suchmaschinen-Regelung
unterbreiten.53 Da sich zudem nach Ansicht der EU-Kommission die Har-
monisierungsvorgabe der ECRL auf das beschr�nken soll, was als „unbe-
dingt notwendig erachtet wird“54, ist also weiterhin trotz der immensen
Bedeutung von Hyperlinks und Suchmaschinen f�r das Funktionieren des
Internet auf absehbare Zeit nicht mit einer EU-einheitlichen expliziten
Hyperlink- oder Suchmaschinen-Regelung zu rechnen.55
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52 KOM (2003) 702, S. 15.
53 Die Kommission will stattdessen lediglich die Arbeiten der Mitgliedstaaten beobach-

ten und verweist (a. a. O., S. 15, Fußn. 72) auf die Arbeiten des Forum des droits sur
l�nternet. Die damit von der EU-Kommission mittelbar referenzierten „Empfehlun-
gen“ sind abrufbar unter www.foruminternet.org. Auch die in diesen beiden „Recom-
mendations“ enthaltenen Empfehlungen sind jedoch nur sehr genereller Natur.

54 KOM (2003) 702, S. 14.
55 So auch die Bewertung von Hoffmann, Anm. zu BGH, Urt. v. 01. 04. 2004 (I ZR

317/01) [Sch�ner Wetten], MMR 2004, 529 (533). Nach Meinung der EU-Kommission



In vorliegender Ausarbeitung liegt daher die vorsichtige Hoffnung,
jedenfalls f�r das deutsche Recht die erforderliche Einordnung von Such-
diensten in die verschiedenen wesentlichen Rechtsgebiete vornehmen zu
k�nnen. Als Produkt dieser Darstellung des deutschen Suchmaschinen-
Rechtes kann diese Arbeit damit m�glicherweise im Hinblick auf die aktu-
elle Diskussion um die Haftung im Netz auch einen ersten unverbindlichen
Regelungsvorschlag f�r eine EU-einheitliche Regelung f�r Navigationshil-
fen beisteuern.56

b) Teledienstegesetz

Eine ausdr�ckliche gesetzliche Regelung des Suchmaschinen-Betriebes
kann sich wegen der inzwischen auch vom Bundestag erkannten Bedeutung
von Navigationshilfen grunds�tzlich auch f�r einen legislatorischen Allein-
gang Deutschlands anbieten. Dies gilt jedenfalls, sofern eine solche Rege-
lung innerhalb der Harmonisierungsvorgabe der ECRL bleibt.57
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w�re eine �berarbeitung der ECRL zum gegenw�rtigen Zeitpunkt noch verfr�ht, vgl.
auch die Pressemitteilung Nr. IP/03/1580 v. 21. 11. 2003, abrufbar unter http://euro-
pa.eu.int.

56 Hoffnung auf eine EU-einheitliche Regelung von Suchdiensten (dies erkennt auch die
EU-Kommission in ihrem Ersten Bericht zur ECRL) weckt u. a. die Richtlinie
98/34/EG des Europ�ischen Parlaments und des Rates v. 22. 06. 1998 �ber ein Infor-
mationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der
Vorschriften f�r die Dienste der Informationsgesellschaft, ABl. L 204 v. 21. 07. 1998,
S. 37 (ge�ndert durch die Richtlinie 98/48/EG des Europ�ischen Parlaments und des
Rates v. 20. 07. 1998, ABl. L 217 v. 05. 08. 1998, S. 18). Danach sind die Mitgliedsstaaten
verpflichtet, der EU-Kommission s�mtliche Entw�rfe f�r innerstaatliche Rechtsvor-
schriften, die Online-Dienste betreffen, vorab mitzuteilen. Auch das 2. TD�ndG
wird daher dieses Verfahren durchlaufen. Ein weiterer Schritt hin zu international ein-
heitlichen Regelungen der Dienste der Informationsgesellschaft ist auch der am 17. 11.
2003 beschlossene Beitritt der EU zur Konvention Nr. 180 des Europarates; durch die-
ses �bereinkommen wird ein internationales Verfahren f�r die obligatorische Vor-
abnotifizierung von Vorschriften f�r Online-Dienste geschaffen, das sich an das durch
die Richtlinie 98/34/EG eingef�hrte System anlehnt. Dabei handelt es sich um das
erste echte internationale System f�r einen Regierungsdialog in Fragen, die die
Dienste der Informationsgesellschaft betreffen, da es �ber 50 L�ndern, darunter auch
den U.S.A., offen steht, vgl. dazu auch N.N., TKMR 2004, 185f.

57 Gerade auch vor dem Hintergrund der Regelung des Art. 21 ECRL ist eine Sperrwir-
kung der ECRL bez�glich einer nationalen Sonderregelung f�r Hyperlinks und Such-
maschinen abzulehnen, so auch Nickels, CR 2002, 302 (308); Freytag, CR 2000, 600
(604); Spindler in Spindler/Schmitz/Geis, Teledienstegesetz, Vor § 8 TDG Rn. 32. Viel-
mehr hat die ECRL den nationalen Gesetzgebern durch ihre Teilharmonisierung
Gestaltungsspielr�ume f�r nationale Verantwortlichkeitsregelungen er�ffnet; ebenso
Spindler, MMR 2002, 495 (497). F�r eine Voll-Harmonisierung durch die ECRL etwa
Pankoke, MMR 2004, 211 (216); Schardt/Lehment/Peukert, UFITA 2001/III, 841 (884);
Schultz, WRP 2004, 1347 (1352).



Auch der deutsche Gesetzgeber hat aber bislang – und dies durchaus wis-
sentlich und damit ohne jeglichen Spielraum f�r Analogien58 – weder im
Rahmen des der ECRL zeitlich vorauseilenden Informations- und Kom-
munikationsdienstegesetzes (IuKDG)59, durch welches das TDG bereits
im Jahr 1997 in Kraft getreten ist, noch bei der Umsetzung der Vorgaben
der ECRL durch das Elektronische Gesch�ftsverkehr-Gesetz (EGG)60

Regelungen f�r das manuelle Hyperlinking oder den Betrieb von Such-
maschinen erlassen.61

Teilweise wird dieser Umstand allerdings von Rechtsprechung und Lite-
ratur schlicht ignoriert und die Haftungsprivilegierungen des TDG gleich-
wohl auf das manuelle Hyperlinking und den Betrieb einer Suchmaschine
angewendet (vgl. dazu noch ausf�hrlich unter Kap. F.II.3).62 Das Fehlen
einer nationalen gesetzlichen Regelung f�r Hyperlinks und Navigationshil-
fen im TDG h�tte jedoch sp�testens bei der gebotenen richtlinienkonfor-
men Auslegung63 der im TDG vorgesehenen Haftungsregelungen auffallen
m�ssen.64
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58 Siehe zu den M�glichkeiten einer Analogie der TDG-Haftungsprivilegierungen in
Kap. F.II.4.b).

59 Vgl. zum Gesetzentwurf des IuKDG in BT-Drucks. 13/7385 v. 09. 04. 1997. Das TDG
war als Art. 1 Bestandteil des IuKDG (die Bezeichnung „TDG a. F.“ kennzeichnet
nachfolgend die Fassung des TDG von 1997). Zusammen mit dem gleichzeitig
zum 01. 08. 1997 in Kraft getretenen MDStV waren diese beiden gesetzlichen Rege-
lungen im Bereich der Neuen Medien zur Zeit ihres Inkrafttretens die weltweit ersten
gesetzlichen Haftungsbeschr�nkungs-Regelungen dieser Art; erst sp�ter kamen der
US-amerikanische Digital Millennium Copyright Act (vgl. dazu noch in Kap. F.IV.5.b)
und die ECRL als Haftungsregelungen hinzu.

60 BT-Drucks. 14/6098, S. 1 ff.
61 Vgl. dazu u. a. Stender-Vorwachs, TKMR 2003, 11; H�rting, DB 2001, 80 (82); Nickels,

CR 2002, 302 (308).
62 Der BGH, Urt. v. 01. 04. 2004 (I ZR 317/01) [Sch�ner Wetten], NJW 2004, 2158 (2159),

erkennt allerdings zutreffend, dass weder die TDG-Privilegierungen noch der MDStV
auf das Hyperlinking Anwendung finden.

63 Der Anwendungsvorrang des EG-Rechts zwingt die Mitgliedstaaten nach der st�ndi-
gen Rechtsprechung des EuGH dazu, das nationale Recht europarechtskonform aus-
zulegen. Der Grundsatz der gemeinschaftskonformen Auslegung wurde nochmals in
EuGH, Urt. v. 21. 11. 2002 (Rs. C-23/01) [Robelco NV gegen Robeco Groep NV], Slg.
2002, I-10913ff., betont. Der EuGH hat dabei (zuerst in seiner Entscheidung von Col-
son und Kamann ./. Land NRW, Slg. 1984, 1891 (1909, Tz. 26) den Grundsatz abge-
leitet, dass sich die Auslegung nationalen Rechtes so weit wie m�glich am Wortlaut
und Zweck der Richtlinie ausrichten m�sse, um das mit der Richtlinie verfolgte Ziel
zu erreichen und auf diese Weise Art. 189 Abs. 3 EGV (jetzt Art. 249 Abs. 3 EGV)
nachzukommen; vgl. allgemein zur Notwendigkeit der gemeinschaftskonformen Aus-
legung Sosnitza, JA 2000, 708 (710); Leible/Sosnitza, NJW 1998, 2507.

64 Wie in Kap. A.I noch ausf�hrlich darzustellen sein wird, werden nach der TDG-No-
velle die Haftungsvorschriften (bis auf die Durchleitung nach Art. 12 ECRL) fast
wortgleich nach den Vorgaben der ECRL ausgestaltet. Auch die Bestimmungen des



Die Tatsache, dass die Haftungsregelungen des TDG gerade nicht auf das
manuelle Setzen von Hyperlinks oder den Betrieb von Suchdiensten
Anwendung finden, hat seine Wurzel vor allem darin, dass sich das TDG
wie auch die Regelungsvorgabe der ECRL hinsichtlich der Haftung von
Anbietern auf die Erfassung des Access- und Hostproviding sowie des
Caching beschr�nkt und sich Suchdienste eben nicht (zumindest nicht
ohne Modifikation oder zus�tzliche Begr�ndung) unter diese Providing-
Formen subsumieren lassen.

Die Unanwendbarkeit der TDG-Privilegierungen auf das Hyperlinking
und den Betrieb einer Suchmaschine ergibt sich aber vor allem auch daraus,
dass der deutsche Gesetzgeber laut Begr�ndung des EGG-Artikelgesetzes
die Haftung f�r Hyperlinks und Navigationshilfen gerade nicht regeln
wollte und deshalb ausdr�cklich betonte, dass sich eine solche Haftung
allein nach den allgemeinen Gesetzen richte.65

Auch die Bundesregierung hat – selbst wenn sie streng genommen nur
eines der beiden vorbereitenden Legislativorgane ist – in ihrer Gesetzesent-
wurfs-Gegen�ußerung zu den vom Bundesrat ge�ußerten Bedenken66 mit
Hinweis auf die Regelungsvorgaben der ECRL ausdr�cklich klargestellt,
dass im Hinblick auf die zuvor dargestellte Richtlinien-�berpr�fung nach
Art. 21 Abs. 2 ECRL keine gesetzliche Regelung der Hyperlink- und Such-
maschinen-Problematik geschaffen, sondern die von Art. 21 ECRL vor-
gesehene Evaluierung der ECRL abgewartet werden sollte. Es sei „(. . .)
im Hinblick auf die Komplexit�t der damit zusammenh�ngenden Fragen,
die sich insbesondere aus den unterschiedlichen Verfahren und Handlungs-
formen (interne willentlich gesetzte oder externe programmgesteuerte Links
wie Suchmaschinen) und den vielf�ltigen Fallgestaltungen ergeben, zun�chst
die weitere Entwicklung in Wissenschaft und Rechtsprechung zu verfolgen
und eine generelle Regelung m�glichst auf europ�ischer Ebene anzustre-
ben“.67

Festzuhalten bleibt damit, dass auch der deutsche Gesetzgeber bislang
auf eine Suchmaschinen-Regelung im TDG verzichtet hat.68 Auch wenn
die vorliegende Arbeit nicht den Anspruch erhebt, die auch beim deutschen
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MDStV enthalten weitgehend inhaltsgleiche Haftungsvorgaben, vgl. dazu beispiels-
weise Stender-Vorwachs, TKMR 2003, 11 f.; Ladeur, ZUM 2004, 1 (11).

65 BT-Drucks. 14/6098, S. 37; vgl. dazu noch ausf�hrlich in Abschnitt A.II.4
66 In seiner Stellungnahme zum Entwurf der TDG-Novelle, a.a.O, S. 34, hat der Bundes-

rat ausdr�cklich darauf hingewiesen, dass er es f�r dringend erforderlich halte, eine
spezifische Regelung zur Verantwortlichkeit bei Vorg�ngen im Zusammenhang mit
Hyperlinks zu schaffen.

67 So die Gegen�ußerung der Bundesregierung, a. a. O., S. 37.
68 Vgl. zu den daraus resultierenden Folgen f�r die M�glichkeit einer analogen Anwen-

dung der im TDG angeordneten Haftungsprivilegierungen in Kap. F.II.4.b).



Gesetzgeber vorhandene Unsicherheit endg�ltig beseitigen zu k�nnen69,
liegt in ihr die Hoffnung, die legislatorische Scheu des deutschen sowie des
europ�ischen Gesetzgebers vor einer ausdr�cklichen gesetzlichen Rege-
lung von Suchmaschinen zu lindern. M�glicherweise kann der hier unter-
breitete Diskussionsvorschlag schon bei dem derzeit geplanten Teleme-
diengesetz70 Ber�cksichtigung finden.

3. Falsche Einsch�tzung der Suchmaschinen-Technik

Wie bereits erw�hnt, werden mangels einer ausdr�cklichen Suchmaschi-
nen-Norm etwaige Rechtsprobleme mit Suchdiensten oftmals f�lsch-
licherweise dadurch gel�st, dass die T�tigkeit von Navigationshilfen auf
ein automatisiertes Hyperlinking71 reduziert oder aber vollst�ndig einer
bestimmten Form des Access- oder Host-Providing sowie dem Caching
gleichgestellt wird. Dabei wird trotz der bereits dargestellten und eigent-
lich durchaus evidenten „Nicht-Regelungsabsicht“ der Gesetzgeber noch
immer von Rechtsprechung und Literatur eine zwangsweise Einordnung
der Informations-Intermedi�re Hyperlinks und Suchmaschinen in das
Haftungsregime des TDG versucht und dabei alle erdenklichen Analo-
gien zu den §§ 8–11 TDG erwogen (vgl. dazu noch ausf�hrlich in Kap.
F.II.3).

Sowohl diese oftmals vorzufindende Reduktion des Suchmaschinen-Be-
triebes auf ein automatisiertes Deep Linking wie auch der zumindest man-
chen Stimmen der aktuellen Rechtsprechung und Literatur vorzuwerfende
Missbrauch der TDG-Privilegierungen f�r die Beurteilung der Informati-
onsvermittlung im Internet durch Hyperlink und Suchmaschine stellen
zwei weitere Gr�nde f�r die Notwendigkeit einer vertieften Auseinander-
setzung mit der Technik und dem Recht der Navigationshilfen dar.72 Dies
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69 Selbst Nickels, CR 2002, 302 (308), der den EGG-Regierungsentwurf federf�hrend
erarbeitet und im parlamentarischen Verfahren betreut hat, konzediert, dass die Band-
breite der in Betracht kommenden F�lle im Gesetzgebungsverfahren als zu groß ein-
gesch�tzt wurde, um innerhalb der Umsetzungsfrist der ECRL eine ausgewogene
Regelung erlassen zu k�nnen.

70 Zu dem Gesetzgebungsverfahren f�r ein Telemediengesetz siehe www.bitkom.org/
files/documents/StN_BITKOM_Eckpunkte_TMG_221204.pdf sowie N.N., CR 2005,
R 18.

71 Boese, Strafrechtliche Verantwortlichkeit f�r Verweisungen durch Links im Internet,
S. 38, scheint gar die von Suchdiensten automatisch generierten Deep Links als eine
eigene Art von Hyperlinks zu qualifizieren.

72 Die oftmals und f�lschlicherweise bei Suchmaschinen unterstellte Hilfsfunktion bei
der Nutzung des Internet hat zudem (unberechtigterweise) dazu gef�hrt, dass der
Suchdienst-Anbieter im Gegensatz zum Content Anbieter zu weit aus dem Blickfeld
der rechtlichen Betrachtung ger�ckt ist, obwohl gerade dessen Rolle bei der Informa-
tionsbeschaffung im Internet so wesentlich ist, dass eine genauere Untersuchung des



gilt insbesondere, weil die Gefahr droht, dass auch nach der Paperboy-Ent-
scheidung des BGH73 die tats�chliche T�tigkeit von Suchdiensten noch
immer nicht richtig eingesch�tzt und daher weiterhin auf das nach außen
deutlich sichtbare Deep Linking reduziert wird.74

Diese Gefahr ist schon deshalb latent, weil sich leider auch der BGH in
dem manchmal als die „Suchmaschinen-Entscheidung“ proklamierten
Paperboy-Urteil bei seiner Untersuchung von Presse-Suchdiensten nicht
mit den Aspekten des so genannten „Crawlens“75 von Suchmaschinen und
der Erfassung der Webseiten in deren Datenbanken befasst hat. Zu bedau-
ern ist hierbei insbesondere, dass in der Entscheidung des BGH eine Aus-
einandersetzung mit anderen T�tigkeiten von Suchmaschinen wie der
Durchsuchung und Auswertung von Webseiten im Vorfeld der Anfrage
vollkommen fehlt und so wohl weiter zu einem falschen Verst�ndnis von
Navigationshilfen beigetragen wird.76

Wie noch ausf�hrlich zu zeigen sein wird, ist das T�tigkeitsspektrum von
Suchmaschinen jedoch viel breiter als die rein automatische Erstellung von
Deep Links. V�llig zu Recht spricht daher auch beispielsweise Hoffmann-
Riem77 von einer „h�chst schwierigen Durchschaubarkeit der Funktions-
weise von Navigationssystemen“ und auch Herberger78 h�lt Suchdienste
zutreffenderweise „f�r hochspezialisierte Gebilde, deren Verst�ndnis eini-
ges an Einarbeitung erfordert“. Dies gilt umso mehr, da zahlreiche Naviga-
tionshilfen ihr Dienstleistungsspektrum immer weiter ausdehnen und �ber
die klassischen Suchfunktionen – oft in Zusammenarbeit mit anderen Con-
tent Anbietern – weitere Dienste anbieten.79

Die vorliegende Arbeit wird daher f�r die rechtliche Beurteilung dieser
„Gebilde“ auch die technischen Funktionalit�ten einer Suchmaschine (ins-
besondere bei der Erstellung und Pflege des Suchmaschinen-Index) unter

37

II. Gr�nde f�r die Untersuchung

Rechts- und Pflichtenkreises von Suchmaschinen-Anbietern �ber das Deep Linking
hinaus angezeigt ist; �hnlich auch Buchner, AfP 2003, 510 (511).

73 BGH, Urt. v. 17. 07. 2003 (I ZR 259/00) [Paperboy], NJW 2003, 3406ff.
74 Auch Sosnitza/Gey, K&R 2004, 465, weisen (allerdings im Zusammenhang mit dem

Beweiswert von E-Mails) zutreffend darauf hin, dass bei vielen rechtlichen Streitfra-
gen im Zusammenhang mit dem Internet die Diskussion leider ohne n�here Unter-
suchung der technischen Grundlagen gef�hrt wird.

75 Siehe hierzu ausf�hrlich in Abschnitt B.III.2.
76 Ott, WRP 2004, 52 (54), ist ebenfalls der Ansicht, dass die rechtliche Diskussion um

Suchmaschinen auch nach der Paperboy-Entscheidung noch nicht abgeschlossen sei.
77 Hoffmann-Riem, K&R 1999, 481 (488).
78 Herberger, NJW 2000, 2082 (2083).
79 So bietet etwa der Suchdienst Google innerhalb der Recherchefunktion (auch ohne

zus�tzliche Angaben des Internetnutzers) automatisch Informationen �ber aktuelle
B�rsenkurse, Call-by-Call Vorwahlen, Stadtpl�ne, ein W�rterbuch, Zugverbindungen,
etc.; vgl. dazu auch unter www.google.de/features.html.



R�ckgriff auf die Grundz�ge der „Informationstechnik“ genauer darstellen
als dies in der juristischen Literatur h�ufig anzutreffen ist.80 Dies erscheint
auch deshalb notwendig, weil bereits jetzt – zumindest teilweise – die zu
Suchdiensten ergangene Rechtsprechung und die Literaturstimmen aus
den vergangenen f�nf Jahren nicht mehr in vollem Umfang den tats�ch-
lichen Gegebenheiten des heutigen Suchmaschinen-Betriebes entspre-
chen.81

Allerdings ist zu erwarten, dass sich gerade auch die Technik von Such-
maschinen rasant weiter entwickeln und so neue, hier m�glicherweise noch
nicht angesprochene Rechtsprobleme aufwerfen wird.

4. Suche nach einem einheitlichen Haftungsmaßstab

Schließlich ist ein weiterer Grund f�r die vorliegende Betrachtung, dass bis-
lang eine an die Dogmatik des TDG angelehnte Herleitung und Definition
des an Suchmaschinen-Betreiber anzulegenden Haftungsmaßstabes f�r die
vom Gesetzgeber antizipierte Haftung nach allgemeinen Gesetzen fehlt.
Hier zeigen vor allem auch die wegen Manipulationen der Ergebnislisten
gegen die Betreiber von Suchdiensten gef�hrten Gerichtsverfahren, dass
bez�glich des Umfangs der Haftung von Suchmaschinen-Anbietern noch
erhebliche Unsicherheit besteht.82

Auch in der Literatur wird hinsichtlich der Haftung des Suchdienst-Be-
treibers f�r Rechtsverletzungen Dritter oft nur von „gewissen Einschr�n-
kungen“ einer „m�glicherweise“ bestehenden, „aber stark eingeschr�nk-
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80 Eine Darstellung der Funktionsweise von Suchmaschinen enth�lt auch die Studie der
Bertelsmann Stiftung (siehe Machill/Welp, Wegweiser im Netz), welche die Nutzung
von Suchdiensten im Rahmen einer Mehrmethodenstudie in technischer und �ko-
nomischer Sicht beleuchtet. Siehe zur Technik von Navigationshilfen auch Uhl, Archi-
tectures Enabling Scalable Internet Search, abrufbar unter http://sylvester.bth.rwth-
aachen.de/dissertationen/2003/257/03_257.pdf.

81 Dies gilt beispielsweise hinsichtlich des Einsatzes und der Bedeutung von Meta-Tags
f�r das Ranking innerhalb der Trefferlisten von Suchmaschinen (vgl. dazu insbeson-
dere in Kap. B.II.2 sowie B.III.3.b) sowie bez�glich der Qualifikation von „kommer-
ziellen Kommunikationen“ wie Werbebannern und Paid Listings (vgl. dazu in
Abschnitt E.V).

82 Vgl. hierzu f�r Deutschland etwa LG Hamburg, Beschl. v. 14. 11. 2003 (312 O 887/03)
[Google AdWords], www.jurawelt.de/aktuelles/nationales/8839; LG M�nchen I, Be-
schl. v. 02. 12. 2003 (33 O 21461/03) [Werbe-Keywords], MMR 2004, 261f. m. Anm.
Bahr. Zu den diesbez�glichen Verfahren im Ausland vgl. in Fußn. 93.



ten“ Pr�fungspflicht seitens des Suchmaschinen-Betreibers gesprochen.83

In der Regel wird aber jegliche Festlegung vermieden.84

Wie ab dem Abschnitt F.III.1 noch ausf�hrlich darzustellen sein wird, ist
aber bereits die dogmatisch einwandfreie Herleitung einer Haftungs-
begr�ndung nach allgemeinen Gesetzen selbst im Zusammenspiel mit einer
materiell-rechtlichen Haftungsnorm nicht so einfach, wie dies vielleicht
angesichts der manchmal eher oberfl�chlich gef�hrten Diskussion den
Anschein erweckt.

Auch bei Herleitung einer Haftung aus allgemeinen Grunds�tzen (wie
etwa der Er�ffnung einer Gefahrenquelle85) ist es durchaus diffizil, trotz
R�ckgriffs auf die zivilrechtlichen Grunds�tze der St�rerhaftung oder aber
der strafrechtlichen Teilnahme den genauen Umfang etwaiger Garanten-
und Sorgfaltspflichten einheitlich festzulegen.

Die vorliegende Arbeit will daher den vorsichtigen Versuch wagen, unter
Ber�cksichtigung der Wertungen des TDG einen m�glichst allgemein g�l-
tigen Maßstab zu definieren, an dem sich die Betreiber von Suchmaschinen
de lege lata und de lege ferenda haftungsrechtlich messen lassen m�ssen.86

Diese Definition eines Haftungsmaßstabes f�r Vermittler fremder Informa-
tionen kann in ihren Grundz�gen wohl auch f�r die Verantwortlichkeit von
Internet-Auktionsh�usern nutzbar gemacht werden.87

Es ist allerdings nicht verwunderlich, dass eine einheitliche Definition
des Haftungsmaßstabes bislang noch nicht in Angriff genommen wurde,
weil es – und dies hat auch der deutsche Gesetzgeber erkannt88 – schon
wegen der unterschiedlichen Arten von Suchdiensten89, vor allem aber
auch im Hinblick auf die unterschiedlichen Rechtsgebiete schwierig ist, f�r
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83 So spricht beispielsweise Semken in Heermann/Ohly, Verantwortlichkeit im Netz,
S. 36, von „einem Minimum an Verantwortung“, die man Suchmaschinen-Betreibern
zumessen k�nne. Auch Fechner, Medienrecht, Kap. 12 Rn. 1086, w�nscht sich lediglich
pauschal eine Erg�nzung der TDG-Bestimmungen, ohne aber einen entsprechenden
Vorschlag zu unterbreiten.

84 Eine l�bliche Ausnahme in der Literatur bilden (soweit ersichtlich) lediglich Koch, CR
2004, 213 (216), sowie M�glich, CR 2002, 583 (592), die aber ebenfalls nur insoweit
etwas konkreter werden, als sie f�r eine Suchmaschinen-Regelung de lege ferenda
gewisse Anleihen bei § 14 �ECG bzw. die �berarbeitung von § 11 TDG vorschlagen.

85 Siehe dazu noch ausf�hrlich in Abschnitt F.III.5.
86 Auch Spindler, GRUR 2004, 724 (729), h�lt die Weiterentwicklung von Kriterien f�r

die Verantwortlichkeit f�r Hyperlinks auf der Grundlage des „Sch�ner-Wetten“-Ur-
teils f�r notwendig.

87 Siehe zu den Parallelen zwischen Suchdiensten und Internet-Auktionsh�usern noch
ausf�hrlich in Abschnitt F.II.5.

88 Vgl. die Gegen�ußerung der Bundesregierung, a. a. O., S. 37, sowie zuvor in Kap.
A.II.2.b).

89 Siehe zur Abgrenzung zwischen automatisierten und redaktionellen Navigationshilfen
in Kap. A.III.2.



die T�tigkeit von Suchmaschinen-Betreibern rechts�bergreifend Haftungs-
maßst�be zu definieren, wie dies bei den Haftungsprivilegierungen des
TDG f�r die reine Durchleitung, das Caching und das Hosting geschehen
ist.

Die Fallgestaltungen, in denen eine Haftung des auf die Informationen
Dritter verlinkenden Suchmaschinen-Betreibers in Betracht kommen
kann, sind so vielf�ltig, dass es nicht leicht f�llt, einen allgemein g�ltigen
Haftungsmaßstab f�r alle in Frage kommenden Haftungsvarianten zu fin-
den. Angesichts dieser ganz praktischen Schwierigkeit, mit der naturgem�ß
auch diese Arbeit konfrontiert ist, ist es fast schon verst�ndlich, dass sich
(wie schon in Kap. A.II.2 gezeigt) bislang weder die Richtlinienv�ter der
EU noch der deutsche Gesetzgeber die Finger mit einer ausdr�cklichen
Haftungsregelung f�r Hyperlinks und Suchmaschinen verbrennen wollten.

Allerdings h�tte auf der anderen Seite eigentlich auch nichts n�her gele-
gen, als diesen beiden f�r den elektronischen Gesch�ftsverkehr existenziel-
len Verweisformen – wie auch bei den verschiedenen Arten des Providing
geschehen – zwecks Schaffung von „Rechts- und Planungssicherheit f�r
Anbieter und Nutzer von Telediensten“90 eine ausdr�ckliche gesetzliche
Regelung zur Seite zu stellen. Dies gilt insbesondere, weil ausweislich des
bereits zitierten Ersten Berichtes der EU-Kommission �ber die Anwen-
dung der ECRL einzelne Mitgliedsstaaten der EU in ihren Kodifikationen
bereits ganz unterschiedliche Auffassungen zur Einordnung von Such-
maschinen vertreten, die von der reinen Durchleitung bis zum Hosting rei-
chen.91

Im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen daher aufgrund der Bedeutung und
der Schwierigkeiten bei der rechtlichen Einordnung von Suchdiensten
neben der Darstellung des „materiellen Suchmaschinen-Rechtes“ auch die
Frage nach der Haftung und den korrelierenden Pflichten von Suchmaschi-
nen-Betreibern.92
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90 So ausdr�cklich der Entschließungsantrag der Regierungsfraktionen zum IuKDG,
BT-Drucks. 13/7935.

91 Stender-Vorwachs, TKMR 2003, 11, ist der Ansicht, dass der deutsche Gesetzgeber
einfach nicht den Mut aufgebracht hat, die umstrittenen Haftungsfragen in einer aus-
dr�cklichen Regelung zu kl�ren und nicht der Rechtsfortbildung durch die Gerichte
zu �berlassen; einen �hnlichen Vorwurf erhebt hinsichtlich des Fehlens einer Regelung
f�r manuell gesetzte Hyperlinks auch Spindler, ZRP 2001, 203 (206).

92 Auch in den Zusammenfassungen von Schuster/Kemper/Schlegel/Sch�tze/Schulze zur
Wiesche/Sodtalbers, MMR-Beilage 5/2003, 1 (19 ff.); dies., MMR-Beilage 4/2004, 1
(22 ff.), wird die Haftung als eins der „Top-Themen“ genannt.



III. Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes

Weil im Rahmen der Untersuchung des auf Navigationshilfen anwendbaren
Rechts nur eine Darstellung der bei dem Betrieb einer Suchmaschine zu
Tage tretenden „besonderen“ Rechtsprobleme erfolgen soll, sind einige
thematische Abgrenzungen vorzunehmen. Dies sind die Beschr�nkung auf
das deutsche Recht (dazu in Ziff. 1), die eingeschr�nkte Pr�fung verfas-
sungsrechtlicher Fragen (vgl. Ziff. 2) sowie die Fokussierung auf automati-
sche Suchdienste (dazu sub Ziff. 3).

1. Darstellung des deutschen „Suchmaschinen-Rechtes“

Wie schon eingangs erw�hnt, gibt es auch im Ausland eine Reihe von
Gerichtsverfahren, die sich mit Fragen der Haftung von Suchmaschinen-
Betreibern auseinandersetzen.93 Es ist angesichts der Ubiquit�t des
Medium Internet sicherlich auch nicht erstaunlich, dass die hier untersuch-
ten Probleme von Navigationshilfen auch international Bedeutung erlangt
haben.94

Gleichwohl wird vorliegend – auch wenn das Internet geradezu ein Para-
debeispiel f�r grenz�berschreitende Sachverhalte darstellt – aus Platzgr�n-
den und zwecks Fokussierung auf das „Sonderrecht der Suchmaschinen“
f�r die nachfolgende Untersuchung unterstellt, dass allein deutsches Recht
auf den Betrieb einer Suchmaschine Anwendung findet. So wird beispiels-
weise f�r das Wettbewerbsrecht nach dem Marktortprinzip das Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland als Ort der wettbewerblichen Interessenkolli-
sion angesehen, f�r das Marken- und Urheberrecht werden nach dem lex
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93 Vgl. zu dem „Keyword-Advertisement“-Urteil des Tribunal de Grande Instance de
Nanterre v. 13. 10. 2003 im Verfahren Viaticum & Luteciel vs. Google France in CRi
2004, 116ff. m. Anm. Le Lu sowie zu einer weiteren Entscheidung des vorgenannten
Gerichts gegen Google vom 16. 12. 2004 wegen der Verwendung von „Adwords“ in
MMR 3/2005, S. XXIV. Zum umstrittenen Urteil des Tribunal de Grande Instance de
Paris v. 20. 11. 2000 gegen den amerikanischen Suchmaschinen-Betreiber Yahoo! vgl.
Schmoll, K&R 2001, 568ff.; zur diesbez�glichen Berufungsentscheidung des US-ame-
rikanischen Court of Appeals for the 9th Circuit v. 23. 08. 2004 (in diesem Verfahren
Yahoo! Inc. v. La Ligue Contre Le Racisme Et L�ntisemitisme et. al. sollte die Unvoll-
streckbarkeit des vorgenannten franz�sischen Urteils festgestellt werden) siehe N.N.,
CRi 2004, 152ff. sowie Nolte, CR 2004, 800. Zu weiteren Verfahren in Frankreich und
den U.S.A. siehe auch Bahr, Anm. zu LG M�nchen I, Beschl. v. 02. 12. 2003 (33 O
21461/03) [Werbe-Keywords], MMR 2004, 261 (262). Zu den von der Federal Trade
Commission (FTC) gef�hrten Verfahren siehe www.commercialalert.org/releases/
searchenginerel.html; zur Klage des M�nnermagazins Perfect10 gegen Google siehe
N.N., CR 2005, R 5.

94 Siehe hierzu auch van der Linden-Smith, JurPC Web-Dok. 259/2004, www.jurpc.de/
aufsatz/20040259.htm.



loci protectionis et delicti commissi jeweils Verletzungshandlungen im
deutschen Inland unterstellt und auch f�r das zivilrechtliche Delikts- und
das Strafrecht sollen qua definitione Handlungs- und Erfolgsort in Deutsch-
land liegen.95

Weiterhin werden andere Rechtsgebiete, wie etwa das auf das Personal
von Suchdienst-Betreibern anwendbare Arbeitsrecht, mangels Besonder-
heiten ebenso ausgeklammert wie beispielsweise das Datenschutzrecht,
auch wenn viele Suchdienste inzwischen „langlebige“ Cookies einsetzen
und mit jeder Suchanfrage Informationen wie Tageszeit, Browserspezifika
sowie die IP-Adresse des Nutzers speichern. Diese Fragestellungen k�nnen
jedoch weitestgehend mit den bestehenden Instrumentarien des Daten-
schutzrechtes beantwortet werden und stellen keine Suchmaschinen-Beson-
derheiten dar.96 Auch Einzelheiten strafrechtlicher Normen des StGB97, des
Nebenstrafrechtes98, des Jugendschutzes99 sowie des �ffentlichen Rechts
werden nicht behandelt.
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95 Vgl. zu grenz�berschreitenden L�sungsans�tzen bei Marken- und Wettbewerbsverst�-
ßen im Internet etwa Nordemann-Schiffel in Br�cker/Czychowski/Sch�fer, Praxis-
handbuch Geistiges Eigentum im Internet, § 3; Schmidt-Bogatzky, GRUR 2000, 959ff.;
zum Territorialit�ts- und Schutzlandprinzip vgl. beispielsweise Leistner/Bettinger, CR-
Beilage 12/1999, 1 (22 ff.); zu kollissionsrechtlichen Fragen beim manuellen Hyperlin-
king siehe etwa B�rsch, Sind Hyperlinks rechtm�ßig?, S. 52ff.

96 Vor allem die Einf�hrung des kostenlosen E-Mail-Dienstes „Google Mail“ („Gmail“)
als Komplement�rservice des Suchdienstes Google hat inzwischen zu heftiger Kritik
von Datensch�tzern gef�hrt, weil dabei die E-Mails der Suchmaschinen-Nutzer – �hn-
lich wie beim Keyword Advertisement (vgl. dazu in Kap. B.IV.2.b) – nach bestimmten
Schl�sselbegriffen durchsucht werden. Auch die im Vordringen befindliche M�glich-
keit der „Personalisierung“ von Suchdiensten wird in Zukunft verst�rkt datenschutz-
rechtliche Fragen aufwerfen, vgl. hierzu auch van der Linden-Smith, JurPC Web-Dok.
259/2004, Abs. 34ff., www.jurpc.de/aufsatz/20040259.htm.

97 Eine Darstellung des Strafrechts erfolgt nur insoweit, wie dies zur Begr�ndung einer
strafrechtlichen Verantwortlichkeit eines Suchmaschinen-Anbieters erforderlich ist;
vgl. hierzu bereits Sieber, JZ 1996, 429ff.; zu den ersten Strafverfahren wegen manuell
gesetzter Hyperlinks vgl. etwa Flechsig/Gabel, CR 1998, 351ff.; zur Rechtsprechung
zum Internetstrafrecht im Jahr 2003 vgl. Gercke, ZUM 2004, 443ff.

98 Vgl. zum Nebenstrafrecht im Internet beispielsweise Scheffler in Kilian/Heussen,
Computerrechts-Handbuch, Nr. 100.

99 Oft werden im Rahmen der Diskussion �ber Probleme des Jugendschutzes und der
Verbreitung rechtsextremistischer oder pornografischer Inhalte im Internet auch den
Suchmaschinen Vorw�rfe gemacht, vgl. dazu Pelz, ZUM 1998, 530ff.; H�rnle, NJW
2002, 1008ff.; J�rgens/K�ster, MMR aktuell, MMR 1/2005, S. XX-XXI. Eine detail-
lierte Er�rterung der entsprechenden jugendsch�tzenden und strafrechtlichen Vor-
schriften wird vorliegend jedoch ausgeklammert, da sich hierf�r keine rechtlichen
Besonderheiten außerhalb der ausf�hrlich dargestellten Probleme der „Verbreitungs-
f�rderung“ durch Suchmaschinen und der Frage der Zurechnung dieses Verbreitens
ergeben; vgl. dazu auch bereits Engel-Flechsig/Maennel/Tettenborn, NJW 1997, 2981
(2990f.); dies., BB-Sonderband 1997, S. 32f.; siehe hierzu auch den Ersten Bericht



Das Ausblenden einzelner Tatbest�nde, gerade auch strafrechtlicher Vor-
schriften, ist f�r den hier verfolgten Ansatz zur Bestimmung der Haftung
von Suchdienst-Anbietern neben einer Fokussierung auf die eigentlichen
Probleme des Suchmaschinen-Betriebes auch deshalb erforderlich, weil
eine konkrete Verantwortlichkeit eines Suchdienst-Betreibers letztlich stets
an der jeweiligen Haftungsnorm zu messen ist. So kn�pft beispielsweise
gerade im Strafrecht die „Haftung“ (vgl. zu der Definition der Haftung
noch ausf�hrlich in Kap. F.I.2) allein an den zu erhebenden pers�nlichen
Schuldvorwurf an und eignet sich daher schon vom Ansatz her nicht f�r
die hier erfolgende generalisierende Definition eines Verantwortungsmaß-
stabes.

Zudem sind die F�lle, in denen ein Strafbarkeitsvorwurf nicht nur gegen-
�ber dem einzelnen Content Anbieter, sondern auch dem Suchdienst-Be-
treiber zu erheben ist, in der Praxis nicht nur selten anzutreffen, sondern
dann auch so evident, dass sich jedenfalls eine vertiefte Auseinanderset-
zung mit der in diesen F�llen anzunehmenden Haftung er�brigt.100

2. Eingeschr�nkte Pr�fung verfassungsrechtlicher Fragen

Zwecks Beschr�nkung auf die praxisrelevanten Probleme des Suchmaschi-
nen-Betriebes und mit Blick auf die Suche nach einem abstrakt g�ltigen
Haftungsmaßstab soll vorliegend auch keine eingehende Untersuchung
des Einflusses von h�herrangigem Recht auf den Betrieb von Navigations-
hilfen erfolgen.

So soll daher trotz der zuvor in Abschnitt A.II.1. dargestellten Gate-
keeper-Funktion von Suchmaschinen und deren systematischer Voraus-
wahl der in die Datenbank aufzunehmenden Inhalte vorliegend mangels
eines zielgerichteten meinungsbildenden Eingriffs von Suchdiensten auch
nicht die Frage nach der Reichweite des in Art. 5 GG niedergelegten
Grundrechtsschutzes gestellt und beantwortet werden.101
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�ber die Anwendung der ECRL, KOM (2003) 702, S. 16f. Dar�ber hinaus gibt es
bereits Bestrebungen von Suchdienst-Betreibern, jugendgef�hrdende Webseiten zu
sperren, die im Index der Bundespr�fstelle f�r jugendgef�hrdende Medien verzeich-
net sind.

100 Zudem gibt es gerade zur strafrechtlichen Verantwortung im Internet f�r die Infor-
mationsvermittlung bereits eine Vielzahl an Literatur, vgl. etwa Preuße, Informati-
onsdelikte im Internet, S. 32 ff.; Koch, MMR 1999, 704ff.; Pelz, ZUM 1998, 530ff.
Siehe auch allgemein zum „Internet-Strafrecht“ die (nur im Titel gleich lautenden)
Arbeiten von Finke (1998) und Popp (2002), Strafrechtliche Verantwortung von
Internet-Providern.

101 Ladeur, ZUM 2004, 1 (6), wirft allerdings nicht zu Unrecht die Frage auf, inwieweit
die technisch gest�tzte M�glichkeit des Zugriffs auf Inhalte nicht faktisch zu einem
zensur�hnlichen Effekt f�hren kann, sofern Inhalte unterdr�ckt werden, bevor sie



Grunds�tzlich kann aber bei Suchdiensten schon deshalb nicht von „Zen-
sur“ gesprochen werden, da Anbieter von Navigationshilfen (trotz ihrer ab
Kap. B.IV.2 ausf�hrlich dargestellten Einflussnahme) ihre Suchmaschinen-
Datenbanken und Ergebnislisten in aller Regel nicht f�r eine gezielte
Meinungsbildung manipulieren. Vielmehr steht bei den hier untersuchten
allgemeinen Suchmaschinen der Aspekt der an wirtschaftlichen Gesichts-
punkten orientierten Massenabfrage deutlich im Vordergrund.102 Daher
kann vorliegend auch die Frage nach einem in Einzelf�llen m�glicherweise
sogar verfassungsrechtlich verb�rgten Schutz insbesondere redaktioneller
Angebote und dessen Auswirkungen auf Suchdienste vernachl�ssigt wer-
den.103

Da Suchmaschinen nach dem zuvor skizzierten Verst�ndnis vor allem als
technische Informationsmittler anzusehen sind, wird deshalb nachfolgend
unterstellt, dass die hier untersuchten Haftungsgrunds�tze des TDG in ver-
fassungskonformem Einklang stehen und dass der Gesetzgeber die grund-
legenden verfassungsrechtlichen Wertungen bereits in das TDG hat einflie-
ßen lassen.104 Demgem�ß wird nachfolgend auch davon ausgegangen, dass
zumindest dem Ansatz nach die Auferlegung von etwaigen Pr�fungs- und
�berwachungsverpflichtungen nach allgemeinen Grunds�tzen nicht gegen
h�herrangiges Recht verstoßen w�rde.
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von einer nennenswerten Zahl von Nutzern zur Kenntnis genommen werden konn-
ten. Diese Frage, die aber auch von Ladeur, a. a. O., unbeantwortet bleibt, soll vor-
liegend angesichts des i. d. R. nicht zielgerichteten und nicht meinungsbildenden Ein-
griffs von Suchmaschinen ebenfalls nur aufgeworfen werden. Es steht aber zu
erwarten, dass sich auch der Bundestag gerade mit dieser Konzentrationswirkung
von Suchdiensten befassen wird, vgl. dazu auch www.heise.de/newsticker/mel-
dung/48398.

102 Auch das von Suchmaschinen vorgenommene Hyperlinking kann zwar bereits als
Verbreitung von Meinungen Dritter bzw. Tatsacheninformationen unter den weit
verstandenen Schutzbereich des Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG fallen. Das automatisierte
Deep Linking von Suchdiensten stellt aber nach dem hier gesetzten Schwerpunkt vor
allem eine Form der technischen �bermittlung von Informationen dar. F�r diese
w�re aber eine grundrechtstatbestandliche Einordnung unter den Schutzbereich von
Art. 5 GG ohnehin zweifelhaft, denn rein technische Beitr�ge zur �bermittlung von
Kommunikationsinhalten werden ohne inhaltliche Wertung grunds�tzlich nicht als
vom Grundgesetz gesch�tzte �ußerung oder Verbreitung einer Meinung aufgefasst,
vgl. dazu auch Degenhart, K&R 2001, 329 (332).

103 Zum Einfluss der Presse- und Meinungsfreiheit auf das manuelle Setzen von Hyper-
links siehe aber BGH, Urt. v. 01. 04. 2004 (I ZR 317/01) [Sch�ner Wetten], NJW 2004,
2158 (2160); vgl. zu den Auswirkungen von Art. 5 GG bei Suchmaschinen auch Ziem,
Die Bedeutung der Pressefreiheit, S. 39ff., die allerdings im Ergebnis Suchdienste als
ein „Pressemedium“ und den Betreiber eines Suchdienstes als „Presseunternehmen“
qualifiziert (a. a. O., S. 79); vgl. zu den verfassungsrechtlichen Fragen bei Hyperlinks
etwa Claus, Hyperlinks, S. 38ff.

104 Vgl. zu diesem Ansatz ausf�hrlich in Kap. F.I.1



3. Fokussierung auf automatische Suchmaschinen

Nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung sind wegen ihrer voll-
st�ndig von den hier untersuchten Suchmaschinen abweichenden Funk-
tionsweise rein webangebotinterne Suchfunktionen und diejenigen Zusatz-
programme von Navigationshilfen, die eine lokale Suche nach Dateien auf
dem Desktop des Nutzers erm�glichen (auch „Desktop-Suche“ oder „PC-
Suchmaschine“ genannt).105

Auch so genannte „Peer-to-Peer-Systeme“ werden vorliegend nicht tie-
fergehend er�rtert.106

Eine weitere Beschr�nkung des Untersuchungsgegenstandes ist die
Fokussierung auf automatische Suchdienste, bei denen im Gegensatz zu
redaktionellen Suchmaschinen eine Erfassung und Indexierung der auf-
gefundenen Webseiten ohne manuelle bzw. redaktionelle Kontrolle des
Suchmaschinen-Betreibers erfolgt.

Nachfolgend sind daher zum Zwecke der Abgrenzung des Unter-
suchungsgegenstandes zun�chst die unterschiedlichen Ausformungen von
im Internet anzutreffenden Navigationshilfen dargestellt. Dabei kann man
zwischen automatischen (a) und redaktionellen Suchdiensten (b) sowie
Meta-Suchmaschinen (c) unterscheiden.107
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105 Bei dieser Desktop-Suche wird (�hnlich wie beim Crawlen im Internet) vor der kon-
kreten Suche nach einer bestimmten Datei der gesamte Festplatteninhalt des Nutzers
indiziert und so eine Zeitersparnis erzielt.

106 Vgl. dazu in Abschnitt A.III.3.e).
107 Auch wenn in der Literatur die verschiedenen Arten von Suchmaschinen teilweise

unterschiedlich bezeichnet werden, sind die in inhaltlicher Hinsicht vorgenommenen
Differenzierungen stets nahezu gleich. So differenziert beispielsweise Gl�ggler, Such-
maschinen im Internet, S. 1, zwischen den vier Grundtypen Webkataloge, (automati-
sierte) Suchmaschinen, Meta-Suchmaschinen und Payed (sic!) Placement-Such-
maschinen; Babiak, Effektive Suche im Internet, Kap. 3, unterscheidet �hnlich wie
auch von Lackum, MMR 1999, 697 (698) zwischen thematischen Verzeichnissen (Ka-
talogen), Suchmaschinen, Meta-Suchmaschinen und lokalen Datenbanken. Groß,
DSWR 2003, 186ff., differenziert zwischen Themen-Katalogen, Indexen und Meta-
Suchmaschinen; Eichler/Helmers/Schneider, Supplement K&R 1997, 23 (24), zwi-
schen Suchmaschinen mit Stichwortsuche und Suchmaschinen mit strukturierter
Angebots�bersicht, und Schmidt/Stolz, AfP 1999, 146 (149), zwischen reinen Such-
maschinen und Recherchediensten. Die vorliegend vorgenommene Unterscheidung
zwischen den Suchmaschinen-Typen wird (zumindest �hnlich) beispielsweise auch
Hoeren, MMR 1999, 649; Preuße, Informationsdelikte im Internet, S. 212; Miller, Irre-
f�hrung von Internet-Suchmaschinen, S. 45 ff., sowie Holtkotte, Marken- und wett-
bewerbsrechtliche Probleme bei Suchmaschinen, S. 6 ff., vorgenommen. Miller,
a. a. O., S. 53, ist dabei allerdings der (nicht mehr zutreffenden) Ansicht, dass bei
redaktionellen Suchmaschinen keine spezifische Suche nach einzelnen Begriffen
m�glich sei, sondern die Recherche stets hierarchisch zu erfolgen habe.



a) Automatische Suchmaschinen

Die hier im Fokus der Untersuchung stehenden automatischen Such-
maschinen lassen – vereinfacht ausgedr�ckt – das Internet st�ndig von ihren
Robotern programmgesteuert durchk�mmen und �bernehmen die so
gefundenen Ergebnisse vollautomatisch und ohne inhaltlich-redaktionelle
Pr�fung in ihren Datenbank-Index.108 Als Beispiel f�r eine automatische
Suchmaschine ist der derzeitige Marktf�hrer Google zu nennen.

Die Aufnahme der aufgefundenen Webseiten in den Index der Such-
maschine erfolgt bei dieser Art von Navigationshilfe also allein unter
Anwendung bestimmter, allerdings zuvor vom Suchdienst-Betreiber fest-
gelegter Kriterien. Das Recherchesystem nimmt damit keine manuelle
und außerhalb der verwendeten Suchalgorithmen stehende inhaltliche
Bewertung der Webseiten vor, sondern ermittelt den potenziellen „Wert“109

der aufgefundenen Webangebote – bis auf die in Kap. B.IV.2 dargestellten
Manipulationen – rein arithmetisch.

b) Redaktionelle Suchmaschinen

Von anderen Suchmaschinen wird die Bewertung der Qualit�t und der
potenziellen Bedeutung von Webseiten manuell vorgenommen. Bei diesen
Suchdiensten erfolgt mithin eine redaktionelle Vorauswahl der sp�ter im
Rahmen einer Suchanfrage angezeigten Nachweise.

Diese Form der Navigationshilfe wird vorliegend als redaktionelle Such-
maschine bezeichnet. Teilweise werden diese auch „Web- oder Such-Kata-
loge“110, „Webverzeichnisse“, „Netzkataloge“111, „listenorientierte Such-
maschinen“112 oder auch „(Human-Powered-)Directories“ genannt.113 F�r
diese Gattung ist als Beispiel und unmittelbare Konkurrenz zu der Naviga-
tionshilfe Google die Suchmaschine Yahoo! zu nennen.

Bei einer Vielzahl von solchen redaktionellen Suchmaschinen werden die
indexierten Webseiten schon gar nicht erst durch selbst�ndig arbeitende
Suchroboter erfasst oder jedenfalls nicht von der Indexierungssoftware
automatisch und ohne manuelle Bewertung in den Index der Suchmaschine
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108 Allmendinger, GRUR 2000, 966, spricht daher von „selbstindexierenden“ Such-
maschinen.

109 Vgl. hierzu noch ausf�hrlich in Abschnitt B.III.3.
110 So etwa Sieber in Hoeren/Sieber, Handbuch Multimediarecht, Kap. 1 Rn. 92.
111 Day, AJP 1998, 1463 (1465).
112 So Preuße, Informationsdelikte im Internet, S. 212.
113 Bei redaktionellen Suchmaschinen ist h�ufig auch eine thematische Beschr�nkung

der in der Datenbank vorhandenen Eintr�ge anzutreffen. So gibt es beispielsweise
spezielle Suchdienste f�r automatisierte Preisvergleiche, siehe dazu etwa Heydn,
GRUR 2000, 657ff.



�bernommen.114 Zumindest in der Reinform einer redaktionellen Such-
maschine werden die Eintr�ge vielmehr vollst�ndig manuell ausgewertet,
bearbeitet und katalogisiert.115 Bei manchen dieser redaktionellen Such-
dienste ist der Kreis der Redakteure auf Mitarbeiter des Suchmaschinen-
Betreibers beschr�nkt. Bei den so genannten „offenen Suchkatalogen“116

ist dagegen grunds�tzlich jeder Nutzer der redaktionell aufbereiteten Navi-
gationshilfe dazu aufgerufen, eine individuelle Bewertung der betreffenden
Webseite vorzunehmen.117

c) Suchmaschinen-Kooperationen

In der Praxis verwischen die zuvor gezogenen Grenzen zwischen automati-
siert erfassten Eintr�gen und den manuell und redaktionell evaluierten
Nachweisen von Suchmaschinen, weil von deren Betreibern vielfach die
verschiedenen Such- und Indexierungstechniken miteinander verbunden
werden. Zwischenzeitlich verwendet etwa die H�lfte der Navigationshilfen
außer der eigenen Datenbank auch „zugelieferte Treffer“ anderer Such-
dienste.118

Es bestehen dabei gerade zwischen den automatisierten und den redak-
tionell aufbereiteten Suchmaschinen Kooperationen, die so ausgestaltet
sind, dass beispielsweise redaktionelle Suchdienste in ihre Ergebnislisten
Treffer von mit ihnen kooperierenden automatisierten Suchmaschinen ein-
fließen lassen, wenn zu einem bestimmten Suchbegriff in der eigenen
Datenbank zu wenig qualifizierte Eintr�ge enthalten sind, und vice versa.119

Sofern daher beispielsweise eine Suche bei Yahoo! erfolglos ist, wird auto-
matisch von dieser redaktionellen Suchmaschine auf die Nachweise von
Google zur�ckgegriffen. Diese Kooperationen helfen den automatisierten
Suchmaschinen bei der qualitativen Verbesserung ihres Datenbankbestan-
des, w�hrend die redaktionellen Suchdienste eine solche Zusammenarbeit
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114 Nach Ansicht von Gl�ggler, Suchmaschinen im Internet, S. 3, wird von redaktionellen
Suchmaschinen �berhaupt keine Software eingesetzt, die selbst�ndig das Internet
nach Inhalten durchsucht; vielmehr erfolgt nach seiner Ansicht die Erweiterung des
Datenbestandes ausschließlich �ber ein Anmeldeformular.

115 Vgl. dazu auch Geiseler-Bonse, Internet-Suchmaschinen als rechtliches Problemfeld,
S. 9.

116 Siehe zum „Open Directory Projekt“ unter www.dmoz.de sowie Lehmann/Lehmann,
Top-Platzierungen in Suchmaschinen, Kap. 7, S. 128f.

117 Zu der bei manchen Suchmaschinen vorgesehenen M�glichkeit der Bewertung eines
Webangebotes durch Nutzung der „Toolbar“ vgl. in Abschnitt B.III.3.c).

118 So auch Machill/Welp, Wegweiser im Netz, S. 21 f./72 f.
119 Zu dem Beziehungsgeflecht zwischen den einzelnen Suchdienst-Anbietern vgl. ins-

besondere Gl�ggler, Suchmaschinen im Internet, S. 10 f./212ff.; Karzaunikat, Die
Suchfibel, S. 26 ff.



mit automatisierten Navigationshilfen anstreben, um ihren aufgrund der
manuellen Erfassung eher geringeren Datenbestand auszuweiten.120

Eine strikte Trennung zwischen den verschiedenen Arten der Informati-
onsermittlung kann in der Praxis rein tats�chlich kaum mehr durchgef�hrt
werden. Gleichwohl werden in dieser Arbeit Hinweise auf die Unter-
schiede bei der von den verschiedenen Suchmaschinen zur Pflege ihrer
Datenbank vorgenommenen Informationsgewinnung (sog. „Information
Retrieval“) enthalten sein, weil die rechtliche Beurteilung der T�tigkeit
von Suchmaschinen erheblich von dem Umfang der Interaktion des jewei-
ligen Anbieters abh�ngen kann.

Gerade auch wegen dieser Kooperationen zwischen automatisierten und
redaktionellen Suchmaschinen wird nachfolgend vor allem der Betrieb
einer automatisierten Suchmaschine in rechtlicher Hinsicht er�rtert. Dies
ist auch deshalb gerechtfertigt, weil die „Pr�fungstiefe“ bei redaktionellen
Suchdiensten trotz deren manuellen Erfassung wegen der Masse an ver-
arbeiteten Daten ebenfalls eher einer automatisierten Datenbestandserfas-
sung gleichgestellt werden kann.

d) Meta-Suchmaschinen

Auch Meta-Suchmaschinen (teilweise wegen ihrer Ausnutzung von „nor-
malen“ Navigationshilfen auch sekund�re Suchmaschinen genannt) werden
im Rahmen dieser Ausarbeitung nur in urheber- und wettbewerbsrecht-
licher Hinsicht kurz erw�hnt, da diese – anders als die hier untersuchten
prim�ren Suchdienste – in der Regel �ber keinen eigenen Datenbestand
verf�gen, sondern lediglich die Anfragen ihrer Nutzer an verschiedene pri-
m�re Suchmaschinen weiterleiten.121

Die (sekund�ren) Meta-Suchmaschinen machen sich also lediglich die
Ergebnisse prim�rer Suchdienste zu Nutzen, indem sie die von dem Nutzer
der Meta-Suchmaschine eingegebenen Suchworte an verschiedene prim�re
Suchdienste via so genanntem „http-Request“ weitergeben und die Ergeb-
nisse der einzelnen Prim�r-Suchmaschinen-Recherche (oft unter Nennung
der jeweiligen Prim�r-Suchmaschine) als einheitliche Trefferliste anzeigen.
Im Idealfall werden von den Meta-Suchmaschinen allerdings auch die
Dubletten verschiedener Prim�r-Suchmaschinen vor Ausgabe der konsoli-
dierten Ergebnislisten ausgefiltert.

Gerade wegen der zuvor erw�hnten geringen Abdeckung einzelner Pri-
m�r-Suchmaschinen haben Meta-Suchmaschinen eine ganze Zeit lang
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120 Vgl. zu den unterschiedlichen Recherchef�higkeiten der beiden Suchdienste Google
und Yahoo! unter www.researchbuzz.com/FourThingsFinal.pdf.

121 Ebenso etwa Groß, DSWR 2003, 186 (187); vgl. zu Meta-Suchmaschinen insbeson-
dere Hoeren, MMR-Beilage 8/2001, S. 2 ff., der diese als „Pfad in der Dunkelheit des
WWW“ bezeichnet.



einen gewissen Zulauf erlebt.122 Selbst Meta-Suchmaschinen k�nnen aber
nicht 100% des gesamten verf�gbaren Internetangebotes abdecken, da sie
ja nur auf den Datenbestand der Prim�r-Suchmaschinen zugreifen.123

Eine tiefergehende Untersuchung von Meta-Suchmaschinen erscheint
neben der vollkommen abweichenden Suchmaschinen-Technik auch des-
halb nicht angezeigt, da gerade die zuvor angesprochenen Kooperationen
zwischen den prim�ren Suchdiensten zwischenzeitlich f�r eine hohe Quali-
t�t der Prim�r-Suchmaschinen sorgen. Zudem gehen diese immer h�ufiger
dazu �ber, die „schmarotzende“ Auswertung durch die Sekund�r-Such-
maschinen zu unterbinden.124 Es ist daher abzusehen, dass in Zukunft die
Bedeutung von Meta-Suchmaschinen f�r die Nutzung des Internet wieder
erheblich geringer werden wird.

e) Abgrenzung zu anderen Recherchediensten

Nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung sind aufgrund ihrer
grundlegend divergierenden technischen Funktionsweise auch die so
genannten Peer-to-Peer (P2P)-Systeme, die insbesondere wegen der Ver-
breitung von MP3- und MIDI-Files zu zweifelhaftem Ruhm gefunden
haben.125

So wird bei dieser P2P-Technologie im Gegensatz zu den hier untersuch-
ten Suchmaschinen mit Hilfe einer speziellen Software ein direkter Kanal
zwischen den einzelnen Computern der Nutzer hergestellt.126 Zudem liegen
die auszutauschenden Dateien oft auch nicht auf einem im Internet frei ver-
f�gbaren Server, sondern allein auf dem PC des jeweiligen Teilnehmers.127
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122 So sah beispielsweise Oberm�ller, Anm. zu LG K�ln, Urt. v. 02. 12. 1998 (28 O
431/98) [Datenbankschutz f�r Online-Anzeigen], CR 1999, 593 (595), noch ein „drin-
gendes Bed�rfnis“ nach solchen Meta-Suchmaschinen.

123 Vgl. zur Notwendigkeit von Meta-Suchmaschinen auch die NEC-Studie „Searching
the World Wide Web“ von Lawrence/Giles; siehe dazu auch Allmendinger, GRUR
2000, 966.

124 So auch Holtkotte, Marken- und wettbewerbsrechtliche Probleme bei Suchmaschi-
nen, S. 13. Vgl. dazu noch in Abschnitt C.II.4).

125 Zur strafrechtlichen Beurteilung dieser Systeme vgl. etwa Frank, K&R 2004, 576ff.
126 Innerhalb der P2P-Systeme kann zwischen zentralen und dezentralen P2P-Systemen

unterschieden werden, vgl. dazu Kreutzer, GRUR 2001, 193 (195); K�ster/J�rgens,
MMR 2002, 420 (421). Zentrale P2P-Systeme (wie z. B. Napster) erfassen alle Infor-
mationen auf zentralen Servern; bei dezentralen P2P-Sytemen (wie etwa Gnutella,
Morpheus oder Kazaa), auch „echte“ P2P-Systeme genannt, werden dagegen Such-
anfragen nur �ber die jeweils am Netzwerk angemeldeten Server beantwortet, vgl.
dazu auch Nordemann/Dustmann, CR 2004, 380 (382).

127 Vgl. dazu auch Frey, ZUM 2001, 466ff.; Heerma in Wandtke/Bullinger, UrhR, § 15
Rn. 19; Kreutzer, GRUR 2001, 193 (197); Jani, ZUM 2003, 842 (853); Gutmann,
MMR 2003, 706ff.



Auch wenn P2P-Systeme ebenfalls eine Suche nach bestimmten Stichw�r-
tern im Internet erlauben, zeichnen sich diese Systeme daher vor allem
durch einen geschlossenen Benutzerkreis aus, da sie in der Regel eine
Registrierung voraussetzen und oft nur eine bestimmte Art von Informatio-
nen oder Daten (beispielsweise MP3-Dateien) bereithalten.128

Gegenstand der vorliegenden Er�rterung sollen dagegen nur solche
Suchmaschinen sein, die der Internet-�ffentlichkeit ohne Registrierung
zur Verf�gung stehen und bei denen eine Client-Server-Kommunikation
stattfindet, also das betreffende Dokument auf einem externen zentralen
Server zum Abruf bereitgehalten wird.

IV. Gang der Untersuchung

In Kap. B werden zun�chst in der gebotenen K�rze die im Rahmen dieser
Arbeit verwendeten technischen Begriffe und Zusammenh�nge gekl�rt, um
eine klare Einordnung der hier untersuchten automatischen Suchmaschi-
nen in die jeweiligen rechtlichen Problemkreise zu erm�glichen. Dabei
werden vor allem die mit der Funktion von Navigationshilfen zwangsl�ufig
verbundenen termini technici wie Hyperlinks, Deep Links, Meta-Tags, Paid
Listings und Keyword Advertisement, etc. erl�utert. Anschließend wird die
Funktionsweise von Suchmaschinen und insbesondere die von diesen der-
zeit eingesetzten Indexierungsmechanismen sowie Rankingkriterien dar-
gestellt.

In den Abschnitten C bis E werden die speziellen urheber-, marken- und
wettbewerbsrechtlichen Probleme, die beim Betrieb von Suchdiensten zu
Tage treten, aufgezeigt. Angesichts der ausf�hrlichen Besprechung der
Haftung von Suchmaschinen-Anbietern in Kap. F werden in diesen einzel-
nen Abschnitten jeweils nur kurz die Besonderheiten einer sonderprivat-
rechtlichen Haftung des Suchmaschinen-Betreibers dargestellt.

Ein Schwerpunkt dieser Arbeit wird die Beantwortung der Frage nach
einer einheitlichen, fachgebiets�bergreifenden Definition der Haftung des
Suchmaschinen-Betreibers sowie nach einer aus der Qualifikation der
Suchmaschine als Teledienst m�glicherweise resultierenden Haftungsprivi-
legierung sein. Da die ECRL und das TDG keine spezielle Suchmaschinen-
Regelungen enthalten, wird in diesem Kapitel ausf�hrlich untersucht wer-
den, inwiefern die im TDG enthaltenen Privilegierungen entweder analog
auf den Betrieb einer Suchmaschine anwendbar sind oder aber zumindest
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128 Ausf�hrlich zu P2P-Systemen etwa K�ster/J�rgens, MMR 2002, 420 (421); Frey, ZUM
2001, 466ff.; Heghmanns, MMR 2004, 14 ff.; Gampp, MarkenR 2003, 991ff.; Berger,
ZUM 2004, 257 (258); Nordemann/Dustmann, CR 2004, 380ff.



die dem TDG zu entnehmenden Wertungen bei der Definition eines an
Suchmaschinen-Betreiber anzulegenden Haftungsmaßstabes �bernommen
werden k�nnen. Auch soll gepr�ft werden, inwiefern Anbietern von Such-
diensten trotz der von ihm verarbeiteten Datenmengen sowie des in § 8
Abs. 2 Satz 1 TDG enthaltenen Verbotes aktiver Pr�fungspflichten gewisse
Kontrollpflichten auferlegt werden k�nnen. In diesem Kapitel zur Haftung
von Suchmaschinen-Anbietern soll schließlich unter Heranziehung all-
gemeiner Grunds�tze auch der Versuch unternommen werden, nach einer
einheitlichen Haftungsregelung f�r den Betrieb von Navigationshilfen zu
suchen.

Die Ausarbeitung endet mit Kap. G, in dem die wesentlichen Ergebnisse
dieser Untersuchung nochmals in Form von Thesen zusammengefasst wer-
den und ein Vorschlag f�r eine gesetzliche Regelung von Suchmaschinen de
lege ferenda unterbreitet wird.
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B. Die Technik von Suchmaschinen

Ein gewichtiger Grund f�r rechtliche Fehlbeurteilungen von Suchmaschi-
nen ist oftmals ein v�llig falsches Verst�ndnis von deren Technik. Im Rah-
men der nachfolgenden Darstellung wird daher vor allem zu zeigen sein,
dass eine Suchmaschine nicht pauschal mit einem automatisierten Hyper-
linking gleichgesetzt werden kann (wie dies aber oftmals in Rechtspre-
chung und Literatur anzutreffen ist), sondern dass es sich bei einem Such-
dienst um ein eigenst�ndiges Content Angebot handelt.129

Nach Darstellung der einzelnen technischen Bestandteile eines Such-
dienstes und der Erl�uterung des Aufbaus von Suchmaschinen-Datenban-
ken und Trefferlisten wird auch aufgezeigt, welchen Manipulationen die
Ergebnislisten der Navigationshilfen ausgesetzt sind.

I. Eine erste Definition

Soweit ersichtlich, hat als erstes deutsches Gericht das LG Mannheim130 im
Jahre 1997 den Versuch gewagt, die T�tigkeit einer Suchmaschine in recht-
licher Hinsicht zu definieren: Bei einer Suchmaschine handele es sich um
einen „großen, leistungsf�higen Rechner, der die Internetseiten auf Stich-
worte hin durchsucht und entsprechende Register anlegt, in denen unter
dem Stichwort auf die entsprechenden Homepages hingewiesen wird.“

Diese fr�he Definition des LG Mannheim hat zutreffenderweise bereits
ber�cksichtigt, dass Navigationshilfen selbst�ndige Webserver darstellen,
die eigene Datenbanken �ber die im Internet verf�gbaren Inhalte f�hren
und die nach Eingabe von Suchbegriffen durch den Internetnutzer mittels
Abfrage der von der Suchmaschine angelegten Datenbank eine bestimmte
Anzahl von potenziellen Treffern in Form von Hyperlinks auf Webseiten
anzeigen, die den Suchbegriff enthalten (sollten).131

Die Definition des Gerichts bringt jedoch nicht zum Ausdruck, dass die
Anzeige der Trefferlisten maßgeblich von den einzelnen Suchmaschinen-
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129 Siehe dazu noch ausf�hrlich u. a. in Kap. F.II.5.b).
130 LG Mannheim, Urt. v. 01. 08. 1997 (7 O 291/97) [ARWIS], MMR 1998, 217ff.
131 �hnlich auch die Beschreibung von Sieber in Hoeren/Sieber, Handbuch Multimedia-

recht, Kap. 1 Rn. 86. Allmendinger, GRUR 2000, 966, spricht von „gewaltigen Daten-
banken“; Dustmann, Die privilegierten Provider, S. 187, sowie Koch, NJW-CoR 1997,
298 (300), sind beide (w�rtlich �bereinstimmend) der (allerdings nur bei redaktionel-
len Suchdiensten zutreffenden) Ansicht, dass Suchmaschinen „praktisch Suchb�ume
organisierter Link-Sammlungen“ darstellten.



Betreibern beeinflusst wird. So werden die zur Durchf�hrung des Recher-
cheauftrages notwendigen Daten bereits bei der automatisierten Erfassung
der Webseiten nach zuvor vom Suchmaschinen-Betreiber festgelegten Kri-
terien bewertet und gem�ß einer von ihm bestimmten Gewichtung in einer
eigenen Datenbank erfasst.

Bei der vom LG Mannheim in den Vordergrund gestellten automati-
schen Erfassung der im Internet auffindbaren Inhalte wird somit vor allem
vernachl�ssigt, dass bereits durch die von den Suchmaschinen eingesetzten
Softwareprogramme, welche die Webseiten der Diensteanbieter auto-
matisch durchforsten, eine erste Vorauswahl der erfassten Webseiten ge-
troffen wird.132 Weiterhin verkennt das Gericht, dass auch nach Erfassung
der aufgefundenen Webangebote in der Datenbank der Navigationshilfe
eine weitere Einflussnahme durch den Betreiber der Suchmaschine der-
gestalt erfolgt, dass die Webseiten eine zus�tzliche Bewertung in Form des
Ranking erfahren. Schließlich erkennt das Gericht offenbar auch noch
nicht die Gefahren, die aus den M�glichkeiten der externen und kollusiven
Manipulation der Trefferlisten resultieren.

Die zuvor zitierte Definition soll daher nachfolgend durch Darstellung
der Technik von Suchmaschinen pr�zisiert werden.

II. Der technische Hintergrund von Suchdiensten

Bevor die Funktionsweise von Navigationshilfen erl�utert werden kann,
m�ssen zun�chst die mit dem Betrieb von Suchdiensten gleichsam zwangs-
l�ufig verbundenen technischen Begriffe wie Hyperlinks und Meta-Tags
sowie deren Ausformungen beschrieben werden. Danach wird kurz der f�r
Suchmaschinen bestimmte „Robot Exclusion Standard“ dargestellt.133
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132 Dies gilt auch f�r den Fall der nur von wenigen Suchmaschinen praktizierten voll-
st�ndigen �bernahme der aufgefundenen Webseiten. Eine Vollspeicherung des auf-
gefundenen Inhaltes findet allerdings angesichts der Datenmengen, die das Internet
bereith�lt, grunds�tzlich nicht statt. Teilweise wird aber (insbesondere bei der
Archiv-Funktion einer Suchmaschine) zumindest eine Voll-Indexierung der auf-
gefundenen Webseiten vorgenommen, vgl. dazu K�hntopp/K�hntopp/Seeger, K&R
1998, 25 (26). Auch diese Voll-Indexierung erfolgt allerdings i. d. R. nur in kompri-
mierter und „datennormalisierter“ Form, vgl. auch Buchner, AfP 2003, 510 (512).

133 Aus Platzgr�nden werden vorliegend nur die zum Verst�ndnis einer Suchmaschine
notwendigen termini technici erl�utert. Eine ausf�hrliche Beschreibung der tech-
nischen Grundlagen des Internet findet sich bei Krol, The Whole Internet; Sieber in
Hoeren/Sieber, Handbuch Multimediarecht, Kap. 1; siehe zusammenfassend auch
ders., JZ 1996, 429ff.



1. Hyperlinks

Hyperlinks (von griech. „hyper“ = �ber; engl. „link“ = Verbindung, Binde-
glied, Kettenglied, Verweisung)134 k�nnen kurzerhand als „softwaretech-
nische Verweise“ oder als „elektronische Verkn�pfungen“ zwischen der
den Hyperlink enthaltenden Webseite und einer anderen Datei oder Web-
seite bezeichnet werden.135

Hyperlinks erm�glichen �berhaupt erst das „Surfen“, also das komforta-
ble Weiterspringen von Webseite zu Webseite, indem sie (zumindest im
Prototyp eines Hyperlinks) einen Internetnutzer nach ihrer Aktivierung,
also nach ihrem Anklicken, zu einer anderen Webseite f�hren.136 Sie sind
daher ebenso wie Suchmaschinen ein wesentlicher Bestandteil des World
Wide Web (WWW)137 und werden deswegen teilweise auch als das „Herz-
st�ck des Internet“138 bezeichnet.

Die Nutzung eines Hyperlinks, also der Abruf des mit dem Hyperlink
verbundenen Zieldokumentes, setzt abh�ngig von der technischen Aus-
gestaltung des Hyperlinks in der Regel eine Willensbet�tigung des Nutzers
(z. B. durch Mausklick) voraus. Dies ist zumindest bei den so genannten
Surface und Deep Links der Fall.139

In technischer Hinsicht erfolgt die Verweisung beim manuellen Hyper-
linking dadurch, dass von dem jeweiligen Content Anbieter sozusagen
„hinter dem Hyperlink“ in den HTML-Quellcode140 einer Webseite die
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134 So auch schon Boddien, Mitt. 1999, 401.
135 �hnlich auch BGH, Urt. v. 17. 07. 2003 (I ZR 259/00) [Paperboy], NJW 2003, 3406

(3408); Harte/Henning/Frank, UWG, Einl. G Rn. 18. Ausf�hrlich zur Technik von
Hyperlinks auch B�rsch, Sind Hyperlinks rechtm�ßig?, S. 35 ff.; Worm, Die Verlet-
zung von Urheberrechten, S. 13ff.

136 Vgl. auch Ott, WRP 2003, 945, mit Hinweis auf Schmidbauer, „Tour de Link“,
www.i4j.at/link/tour.htm.

137 Das WWW ist ein von Tim Berner-Lee bzw. vom CERN im Jahr 1989 entwickelter
graphischer Internetdienst. Das mit dem eigentlichen Internet oftmals gleichgestellte
WWW ist daher „nur“ eine Art graphisches „Unternetz“; vgl. dazu auch Czychowski
in Br�cker/Czychowski/Sch�fer, Praxishandbuch Geistiges Eigentum im Internet, § 1
Rn. 23.

138 So (zumindest zu Hyperlinks viel zitiert) Kochinke/Tr�ndle, CR 1999, 190.
139 Beim Inline Linking ist dagegen grunds�tzlich keine Willensbet�tigung des Internet-

nutzers mehr notwendig; vgl. zum konkludenten Handeln via Mausklick etwa B�r-
ner/Rath/Sengpiel/Strunk/Z�llkau, Der Internet Rechtsberater, S. 66; Ann in Hohl/
Leible/Sosnitza, Vernetztes Recht, S. 53 ff.

140 Webseiten bestehen in aller Regel nicht aus normalem Text, sondern sind in einer
besonderen Schriftart, dem Hypertext in der Auszeichnungssprache HTML geschrie-
ben. HTML (Hyper Text Markup Language) enth�lt bestimmte Anweisungen, die
nur vom Internetbrowser verstanden werden, vgl. zu Einzelheiten etwa Leistner/Bet-
tinger, CR-Beilage 12/1999, 1 (5f.); Ernst/Vassilaki/Wiebe, Hyperlinks, Rn. 2. HTML-
Dateien bestehen aus dem „body“ (dem auf dem Monitor des Internetnutzers sicht-



URL des Zieldokumentes eingetragen wird.141 Bei Navigationshilfen
erfolgt dieser Vorgang automatisiert, indem zu einem potenziellen Treffer
von einer Software programmgesteuert die betreffende URL generiert
wird. In aller Regel fehlt damit den von Suchmaschinen generierten Hyper-
links eine „inhaltliche Wertung“, wie sie aber auch bei den manuell in die
Webseite eingef�gten Hyperlinks nur teilweise angetroffen werden kann.142

Manuell gesetzte Hyperlinks verweisen entweder auf ein Internetange-
bot oder Dokument außerhalb der verlinkenden Webseite (externer Link)
oder auf ein Dokument innerhalb der Webseite des Verweisenden (interner
Link).143 F�r die vorliegende Untersuchung der von Suchmaschinen im
Rahmen der Ergebnislisten eingesetzten Links ist mithin der Begriff
Hyperlink vor allem als externer Link, also als Verweisform f�r und auf
fremden Webseiten abrufbare Dokumente zu verstehen.144

Es ist schon angeklungen, dass es Hyperlinks in verschiedenen Ausfor-
mungen gibt. Sie werden meist nach ihrer technischen Wirkungsweise in
„Surface Links“, „Deep Links“ und „Inline Links“ unterteilt.145 Mit einem
Surface Link (vgl. nachfolgend unter lit. a) wird auf die Homepage eines
Content Anbieters verwiesen. Der Deep Link f�hrt den Internetnutzer
dagegen an der Homepage vorbei unmittelbar auf eine in der Webseiten-
struktur tiefer liegende Seite des Webangebotes.146 F�r die Arbeit von
Suchmaschinen sind daher insbesondere die Deep Links als eine besondere
Form von Hyperlinks von Bedeutung (vgl. dazu nachfolgend lit. b). Von
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baren Teil) und dem „head“ (dem f�r den normalen Anwender nicht sichtbaren Teil).
Ein Hyperlink beruht auf dem HTML-Befehl <HREF> (Hypertext REFerence =
Verweis), siehe dazu auch Schack, MMR 2001, 9 (13).

141 Vgl. Sieber in Hoeren/Sieber, Handbuch Multimediarecht, Kap. 1 Rn. 80. Durch einen
auf einer Webseite befindlichen Hyperlink (oft nur als „Link“ abgek�rzt) kann
grunds�tzlich auf jeden Inhalt verwiesen werden, der �ber eine eigene URL verf�gt.

142 Siehe dazu noch ausf�hrlich in Abschnitt F.II.5.b).
143 Neben der Differenzierung hinsichtlich des Zieles des Hyperlinks kann auch bez�g-

lich der Art der f�r den Nutzer sichtbaren Gestaltung zwischen reinen Textlinks, gra-
phischen Hyperlinks und Image-Maps unterschieden werden. Zu den Sonderformen
„Smart Tags“ und „Extended Links“ vgl. Ulbricht/Meuss, CR 2002, 162ff.; Claus,
Hyperlinks, S. 17 f.

144 In den Logfiles der verlinkten Webseite werden wiederum die „Referer“-Informatio-
nen vom Browser des „ankommenden Besuchers“ gespeichert, vgl. dazu auch All-
mendinger, GRUR 2000, 966 (967). Durch die Nutzung dieser Informationen kann
u. a. auch die Verlinkung der eigenen Webseite �berpr�ft werden (siehe etwa unter
www.touchgraph.com/TGGoogleBrowser.html); dies verkennt beispielsweise auch
Koch, CR 2004, 213 (215). Dem Eintrag „Googlebot“ in den Logfiles kann mithin
entnommen werden, dass die betreffende Webseite von der Suchmaschine Google
erfasst wurde.

145 Vgl. hierzu auch Schardt/Lehment/Peukert, UFITA 2001/III, 841 (842ff.); Claus,
Hyperlinks, S. 18 ff.

146 So auch Sosnitza, CR 2001, 693 (694).



Suchdiensten werden aber auch (im Gegensatz zu Frames, siehe dazu unter
lit. d) etwa bei der Banner-Werbung sog. Inline Links (siehe dazu lit. c)
eingesetzt.

a) Surface Links

Ein „normaler“ oder „einfacher“ Hyperlink wird in Abgrenzung zu ande-
ren Linkformen als Surface Link bezeichnet, wenn er (im Gegensatz zu
einem Deep Link) auf die Start- oder Eingangsseite des betreffenden Web-
angebotes, also auf die so genannte Homepage, verweist.147 Surface Links
werden von Suchmaschinen nur selten „in Reinform“ eingesetzt, weil es ja
gerade ein schon in der Einleitung erw�hntes Komfortmerkmal der von
ihnen angebotenen Unterst�tzung bei der Suche nach Inhalten im Internet
ist, dass die potenziellen Treffer mit direkten Verweisen in Form von Deep
Links ausgeworfen werden.

b) Deep Links

Durch die Verwendung einer besonderen Form von Hyperlinks, den Deep
Links, wird der Internetnutzer bei Anklicken dieses Verweises (im Gegen-
satz zum Surface Link) direkt auf eine „tiefer liegende“148 oder „unter der
Homepage angesiedelte“149 Webseite gef�hrt, also eine Internetseite, die in
der Webseitenstruktur des fremden Internetangebotes der Einstiegsseite
(Homepage) eines Content Providers nachgelagert ist.150

Durch Anklicken der in der Ergebnisliste angezeigten Deep Links wird
der Internetnutzer somit unter Umgehung der jeweiligen Homepage des
betreffenden Diensteanbieters unmittelbar auf die von diesem bereit-
gestellte Volltextseite weitergeleitet. Bei Suchmaschinen werden diese
Deep Links innerhalb der Trefferlisten allein unter R�ckgriff auf die such-
maschineninterne Datenbank automatisch generiert. Gerade durch die
Nutzung von Deep Links ist es Navigationshilfen �berhaupt erst m�glich,
dem Internetnutzer nach Eingabe eines Begriffs in die Suchmaske komfor-
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147 So etwa auch Nolte, Anm. zu BGH, Urt. v. 17. 07. 2003 (I ZR 259/00) [Paperboy],
CR 2003, 920 (925); Neubauer, Anm. zu BGH, Urt. v. 17. 07. 2003 (I ZR 259/00)
[Paperboy], TKMR 2003, 438 (444); H�ttche, K&R 2002, 13; Leistner/Bettinger, CR-
Beilage 12/1999, 1 (2); Harte/Henning/Frank, UWG, Einl. G Rn. 19; ebenso Stadler,
Haftung f�r Informationen im Internet, S. 164f., der zutreffend darauf hinweist, dass
auch der Begriff der Homepage nicht einheitlich und h�ufig auch synonym f�r das
gesamte Webangebot eines Content Anbieters verwendet wird.

148 So Dittrich, JurPC Web-Dok. 72/2002, Abs. 4, www.jurpc.de/aufsatz/20020072.htm.
149 So Wiebe, Anm. zu BGH, Urt. v. 17. 07. 2003 (I ZR 259/00) [Paperboy], MMR 2003,

719 (725).
150 Ebenso Joppich, CR 2003, 504.



tabel und ohne Zwischenschritte die im Internet zu diesem Suchwort ver-
f�gbaren Inhalte zur Verf�gung zu stellen.

Weil die von Suchmaschinen innerhalb der Trefferlisten automatisch
generierten Deep Links die einzige nach außen deutlich sichtbare T�tigkeit
darstellt, wird allerdings – wie schon erw�hnt – der Betrieb von Such-
maschinen f�lschlicherweise h�ufig auch auf dieses automatisierte Deep
Linking reduziert und nicht erkannt, dass es sich auch bei einem Suchdienst
um ein eigenst�ndiges Content Angebot handelt.151

c) Inline Links

Eine von Navigationshilfen jedenfalls bei der normalen Auflistung poten-
zieller Webangebote innerhalb der Ergebnisliste nicht eingesetzte Verweis-
technik ist der Inline Link.152 Als Inline Links werden diejenigen Hyper-
links bezeichnet, die als solche f�r den normalen Internetnutzer in der
Regel gar nicht erkennbar sind und fremde (zumeist nicht lokal auf dem
Server des Verlinkenden enthaltene) Informationen unmittelbar in den
Webauftritt des jeweiligen Content Anbieters integrieren.153

Ein weiterer Unterschied des Inline Linking zum normalen Hyperlinking
besteht darin, dass die von Inline Links ausgehende Integration fremder
Inhalte automatisch erfolgt, also ohne dass ein Mausklick des Nutzers erfor-
derlich ist.154 Infolge der automatischen Integration in das Webangebot
besteht daher – grob gesprochen – kein qualitativer Unterschied zum
schlichten Kopieren der referenzierten Inhalte.155

Suchmaschinen setzen Inline Links außerhalb der Trefferlisten beispiels-
weise beim Keyword Advertisement156 ein, indem kontextsensitiv entspre-
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151 Siehe hierzu noch ausf�hrlich in Kap. F.II.5.b).
152 Gerade der Begriff des Inline Linking wird allerdings nicht einheitlich verwendet,

vgl. dazu insbesondere Sosnitza, CR 2001, 693 (694, dort Fußn. 6 m. w. N.). So sollen
beispielsweise nach (unzutreffender) Ansicht von Koch, NJW-CoR 1997, 298 (300),
Inline Links auf in der Webseitenstruktur unterhalb der Homepage liegende Websei-
ten verweisen; dies ist jedoch richtigerweise bei Deep Links der Fall.

153 So auch beispielsweise Ernst, K&R 1998, 536 (540); Bechtold, ZUM 1997, 427 (434f.);
Leistner/Bettinger, CR-Beilage 12/1999, 1 (6); zur Abwehr unerw�nschter Inline
Links siehe V�lker/L�hrig, K&R 2000, 20 ff.

154 So auch S�cker, MMR-Beilage 9/2001, 2; Stadler, Haftung f�r Informationen im
Internet, S. 137f./166, will bei Hyperlinks nur zwischen zwei Arten (den „normalen“
und den „embedded“ Links) unterscheiden.

155 Ebenso Sieber, MMR-Beilage 2/1999, 1 (16); siehe dazu noch ausf�hrlich in Kap.
C.I.4.b)(8).

156 Vgl. dazu unter Abschnitt B.IV.2.b).



chende Werbebanner157 �ber den Einsatz so genannter „Ad-Server“158

innerhalb oder in der N�he der Ergebnislisten eingeblendet werden. Im
Gegensatz zum normalen Hyperlinking bewirkt der dazu eingesetzte
„Image“ oder „IMG-Link“159 also nicht den Wechsel der URL, sondern in
der Regel eben nur den Import von Dateien, oftmals Bildmaterialien.160

Beim Einsatz von IMG-Links durch Suchmaschinen im Wege des Key-
word Advertisement tauchen dann zusammen mit den Trefferlisten schein-
bar zuf�llig Werbebanner auf, die aber in einem vom Content Provider oder
dem Suchmaschinen-Anbieter vorgegebenen Zusammenhang zu dem
Suchbegriff des Nutzers stehen und daher oftmals auch eine entsprechende
werbliche Wirkung beim Internetnutzer zeitigen.161

d) Exkurs: Framing

Eine andere Art der Informationsvermittlung durch Zugriff auf fremde
Inhalte ist das so genannte Framing (von engl. „frame“ = Rahmen). Diese
Form der Verlinkung von Inhalten wird aber in aller Regel nicht von Navi-
gationshilfen eingesetzt und daher vorliegend nur zu Zwecken der Vollst�n-
digkeit und Abgrenzung zu den anderen Linkformen erw�hnt.162
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157 Werbebanner sind grafisch gestaltete Werbefl�chen, die auf Webseiten anderer Con-
tent Anbieter an m�glichst prominenter Stelle platziert werden, vgl. dazu etwa Leu-
pold/Br�utigam/Pfeiffer, WRP 2000, 575 (579); Kaestner in Lediger, Der Onlineauf-
tritt in der rechtlichen Praxis, Kap. I Rn. 36ff.

158 Ad-Server (von engl. „Ad-vertising“ = Werbung) sind zumeist von spezialisierten
Online-Werbeagenturen auf separaten Servern betriebene Banner-Management-
Systeme, welche die auf den von Content Anbietern gebuchten Werbefl�chen die
jeweils zu schaltende Werbung durch ein Skript gezielt steuern. Diese Ad-Server
befinden sich damit oftmals gar nicht in der Verf�gungsgewalt desjenigen Content
Anbieters, auf dessen Webseite die betreffende Werbung zu sehen ist. Daraus folgt,
dass die Betreiber der Webseiten, auf denen die Werbung geschaltet wird, die in ihr
Angebot integrierten Werbebanner oftmals gar nicht kennen, da diese �ber den Ad-
Server direkt an den Internetnutzer �bermittelt werden, vgl. dazu auch Engels, K&R
2001, 338 (339); Sieber, MMR-Beilage 2/1999, 1 (16, insbesondere in den Fußn. 117
und 119).

159 Boddien, Mitt. 1999, 401 (402), bezeichnet alle Inline Links als Image Links.
160 So auch Gercke, ZUM 2001, 34 (35). Vgl. zur Unzul�ssigkeit der Verwendung von

grafischen Gestaltungen der Hyperlinks bei verkleinerter Wiedergabe von Fotos
(„Thumbnails“) etwa LG Hamburg, Urt. v. 05. 09. 2003 (308 O 449/03) [Thumbnails],
ZUM-RD 2003, 547ff. (dort hatte der Suchdienst Arriba, eine sog. „visuelle“ Such-
maschine, Bilder katalogisiert und als Thumbnails archiviert); siehe auch Schulz,
ITRB 2002, 126, zu der „parallelen“ US-amerikanischen Entscheidung Kelly v. Ar-
riba (die Entscheidung ist abgedruckt in CRi 2003, 179ff.).

161 Siehe dazu noch in Abschnitt B.IV.2.b).
162 Nur in Ausnahmef�llen nutzen Suchdienste die Frame-Technologie im Zusammen-

hang mit den Ergebnislisten, so etwa die Suchmaschine AskJeeves (www.ask.com),
vgl. auch Ott, ZUM 2004, 357.



Wie zuvor gezeigt, nimmt bei der Ausf�hrung eines Surface oder eines
Deep Links auf einer Webseite (manchmal deswegen auch als „Noframe-
Link“ bezeichnet163) die durch diesen Hyperlink aufgerufene Webseite im
Regelfall das komplette Browser-Fenster des Internetnutzers ein, w�hrend
die „aufrufende Webseite“ entweder geschlossen wird oder aber hinter ein
neu ge�ffnetes Browser-Fenster zur�ck tritt. Im Fall der Verwendung von
Frame Links wird dagegen (�hnlich wie bei Inline Links) der referenzierte
Inhalt ohne zus�tzliche Willensbet�tigung des Internetnutzers in den Web-
auftritt integriert. Beim Framing bleibt aber im Gegensatz zum Inline Lin-
king zudem ein Rahmen („Frame“) der aufrufenden Webseite, typischer-
weise in Form von Balken, zur�ck.164 Auf diesen Frame bezieht sich dann
auch die Navigationsleiste des Browsers, in dessen Adressfeld weiterhin die
URL der urspr�nglichen Webseite erscheint.165

Beim Framing handelt es sich daher im Grunde um eine besondere Art
der Verlinkung zweier Webseiten, durch die fremde Inhalte in den eigenen
Webauftritt des Diensteanbieters integriert werden, ohne dass dies im
Regelfall f�r den Internetnutzer auf Anhieb ersichtlich ist.166

Das Framing wird aber allein schon deswegen nicht von Suchmaschinen
im Rahmen der Fundstellennachweise angewendet167, weil diese grunds�tz-
lich keine Identifikation mit den von ihnen referenzierten Webseiten beab-
sichtigen.168

59

II. Der technische Hintergrund von Suchdiensten

163 So etwa B�rsch, Sind Hyperlinks rechtm�ßig?, S. 41.
164 Vgl. zum Framing beispielsweise Sieber in Hoeren/Sieber, Handbuch Multimedia-

recht, Kap. 1 Rn. 82; Ott, ZUM 2004, 357ff.
165 Inzwischen gibt es schon eine Reihe von Gerichtsentscheidungen zum Framing, vgl.

etwa LG M�nchen I, Urt. v. 14. 11. 2002 (7 O 4002/02) [Unzul�ssiges Framing],
CR 2003, 526 (527); LG Hamburg, Urt. v. 12. 07. 2000 (308 O 205/00) [Frame-Linking]
CR 2000, 776ff.; OLG Hamburg, Urt. v. 22. 02. 2001 (3 U 247/00) [roche-lexikon.de],
CR 2001, 704ff.; LG K�ln, Urt. v. 11. 04. 2001 (28 O 141/01) [Verbreitung einer
Datenbank durch Framing], ITRB 2002, 154ff.

166 Nach (unzutreffender) Ansicht von Niemann, Anm. zu LG M�nchen I, Urt. v. 14. 11.
2002 (7 O 4002/02) [Unzul�ssiges Framing], CR 2003, 526 (529), ist das Framing eine
Form des Deep Linking. Der Unterschied zwischen den beiden Verweisungsformen
ist jedoch, dass in der Browser-Menuzeile des Internetnutzers in der Regel nur die
IP-Adresse des Verlinkenden erscheint und die Speicherung des verlinkten Inhalts
und gegebenenfalls die Zusammenf�gung mit den Frames des Verlinkenden erst im
PC des Internetnutzers erfolgt.

167 A. A. soweit ersichtlich nur Ernst/Vassilaki/Wiebe, Hyperlinks, Rn. 82 (unter Hinweis
auf OLG D�sseldorf, Urt. v. 29. 06. 1999 (20 U 85/98) [baumarkt.de], CR 2000,
184ff.).

168 Vgl. zum Erscheinungsbild von Suchmaschinen sowie zur Abgrenzung zwischen eige-
nen und fremden Inhalten unter Kap. F.II.5.b). Redeker, ITRB 2003, 207ff., schl�gt
f�r das Framing die Vereinbarung von „Linking-Vertragsklauseln“ vor; noch weiter-
gehend Kochinke/Tr�ndle, CR 1999, 190 (197), die f�r alle Arten der technischen



2. Meta-Tags

„Meta-Tags“ (Kurzform von „meta-information-tags“, von griech. „meta“
= zwischen, mit, um; engl. „tag“ = K�rzel) sind neben den zuvor dargestell-
ten Hyperlinks ein weiterer wichtiger Bestandteil des Suchmaschinen-Be-
triebes, weil die im Internet verf�gbaren Inhalte in der Regel selbst�ndig
und automatisch durch die Suchdienste aufgefunden werden. Bei dieser
automatischen Erfassung werden dann – zumindest teilweise – auch die
auf diesen Webseiten verf�gbaren Meta-Tags ausgewertet.

Das OLG Karlsruhe169 hat daher Meta-Tags als „Schl�sselwort f�r Such-
maschinen“ definiert. Diese Bezeichnung ist allerdings heutzutage nur noch
dann zutreffend, wenn die von den Content Anbietern angebrachten Meta-
Tags bei der von den Suchmaschinen vorgenommenen Auswertung der
Webseiten �berhaupt noch ber�cksichtigt werden. Dies ist nach dem der-
zeitigen Stand der Suchmaschinen-Technik aber nur noch sehr einge-
schr�nkt der Fall, weil sich die Suchalgorithmen der Navigationshilfen stark
ver�ndert haben.170

Bei Meta-Tags handelt es sich um f�r den Internetnutzer beim normalen
Aufruf der Webseite nicht sichtbare Kopf- und Kommentarzeilen in der
HMTL-Codierung einer Webseite.171 Diese Kopfzeilen enthalten teilweise
bestimmte Steuerbefehle, zum Teil geben sie den Inhalt der Webseite durch
beschreibende Schlagworte wieder.172

Bei Meta-Tags werden im Wesentlichen zwei Typen unterschieden, und
zwar nach dem Zusatz „HTTP-EQUIV“ und dem Zusatz „NAME“.173 Die
Funktionen dieser beiden Meta-Tag-Arten sind grundlegend verschieden,
weil sie sich an verschiedene Adressaten richten. Die NAME Meta-Tags
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Verweisung den Abschluss von Vertr�gen sowie ein „Link-Audit“ empfehlen; zu so
genannten „Linking Policies“ vgl. etwa Ernst/Wiebe, MMR-Beilage 8/2001, S. 20 (23).

169 OLG Karlsruhe, Urt. v. 22. 10. 2003 (6 U 112/03) [Fremde Marke als Meta-Tag], WRP
2004, 507.

170 Auch Machill/Welp, Wegweiser im Netz, S. 46 f., weisen zutreffend darauf hin, dass
Suchdienste zwischenzeitlich oft Hyperlink-Struktur analysierende und keine seman-
tischen Verfahren mehr einsetzen. Vgl. dazu noch ausf�hrlich in Kap. B.III.3.b).

171 Diese an den Computer gerichteten Anweisungen k�nnen dadurch sichtbar gemacht
werden, dass im Menu des Internetbrowser die Option „Quelltext anzeigen“ aktiviert
wird, vgl. zu den damit verbundenen markenrechtlichen Problemstellungen in Kap.
D.I.. Die Steuerdateien einer Webseite k�nnen daran erkannt werden, dass diese in
spitze Klammern eingefasst sind (<META NAME=author“ CONTENT=“Rath“>).

172 Nach (unzutreffender) Ansicht von Wendlandt, Cybersquatting, S. 532, und Sobola,
NJW 2001, 1113 (1114), sollen sich alle Meta-Tags bestimmungsgem�ß ausschließlich
an Suchprogramme richten und allein dem Zweck dienen, die Webseite von einer
Suchmaschine erfassen zu lassen; dies ist jedoch nur f�r die nachfolgend beschriebe-
nen NAME Meta-Tags, nicht aber f�r die HTTP-EQUIV Meta-Tags zutreffend.

173 Vgl. dazu auch Mankowski, GRUR Int. 1999, 995 (998, dort Fußn. 49); Kotthoff,
K&R 1999, 157.



sprechen unmittelbar die Filterprogramme der Suchmaschinen an, w�hrend
die HTTP-EQUIV Meta-Tags174 das Verhalten des Internetbrowsers des
jeweiligen Nutzers beeinflussen. Die HTTP-EQUIV Meta-Tags werden
daher vorliegend nicht weiter dargestellt.

Bei bestimmungsgem�ßer Programmierung des Webauftrittes beschrei-
ben die NAME Meta-Tags in kurzen Schlagworten den Inhalt der betref-
fenden Webseite.175 Der NAME Meta-Tag mit der Bezeichnung „Descrip-
tion Tag“ wird dabei noch immer von manchen Suchmaschinen als
wesentliche Beschreibung der Webseite identisch in den jeweiligen Daten-
bank-Index �bernommen176, w�hrend die Kommentarzeilen mit der
Bezeichnung „keyword“, in denen die auf einer Webseite vorkommenden
Schlagworte stehen sollten, abh�ngig vom jeweils eingesetzten Suchalgo-
rithmus von den Suchmaschinen in nur sehr abgestufter Form bewertet wer-
den.177

Es ist bereits angeklungen, dass zwischenzeitlich die Bedeutung von
Meta-Tags f�r den Betrieb einer Suchmaschine rapide abgenommen hat.
Wegen des immer h�ufiger anzutreffenden Missbrauchs der zuvor dar-
gestellten Keyword und Description Meta-Tags durch die Content Provider
schenken Suchmaschinen zwischenzeitlich diesen von den Webanbietern
selbst formulierten „Zusammenfassungen“ der eigenen Webseiten immer
weniger Beachtung. Daher werden die Meta-Tags heutzutage nur noch in
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174 Die HTTP-EQUIV Meta-Tags k�nnen beispielsweise Informationen bez�glich des
Caching (vgl. dazu noch ausf�hrlich in Kap. F.II.5.d), den Einsatz von Cookies sowie
durch entsprechende L�nderindizes auch Informationen �ber die auf der Webseite
vorzufindenden Sprachen enthalten.

175 So auch Hoeren, MMR 1999, 649; Sieber in Hoeren/Sieber, Handbuch Multimedia-
recht, Kap. 1 Rn. 87; Schreibauer/Mulch, WRP 2001, 481 (483); Varadinek, GRUR
2000, 279 (280); Ernst, Anm. zu LG Hamburg, Beschl. v. 13. 09. 1999 (315 O 258/99)
[Galerie], CR 2000, 121 (122). Daneben gibt es auch beispielsweise den sog.
„title“-Tag, in dem die Titelzeile der betreffenden Webseite angezeigt wird, und den
sog. „ALT“-tag, der die auf der Webseite vorhandenen Bilder inhaltlich beschreibt.

176 Fehlt dieser (i. d. R. etwa 250 Zeichen umfassende) Content-Meta-Tag, werden von
den meisten automatisierten Suchdiensten i. d. R. die ersten 200 Zeichen eines Doku-
mentes als Kurzbeschreibung aufgenommen.

177 So auch Kotthoff, K&R 1999, 157 (158). Die Keyword-Meta-Tags werden i. d. R. auf
1000 Zeichen begrenzt. Den in Keywords verwendeten Großbuchstaben wird teil-
weise von Suchmaschinen eine gr�ßere Gewichtung zugemessen; auch die Verwen-
dung weniger Schl�sselbegriffe in einem Keyword-Meta-Tag kann grunds�tzlich zu
einer h�heren Wertigkeit des einzelnen Schlagwortes f�hren. Neben den Keywords
gibt es noch die f�r die Bewertung durch Suchmaschinen weniger relevante Befehls-
zeilen, wie etwa „author“, „publisher“, „page-type“, „audience“ oder „page-topic“,
deren Inhalt der englischen Bezeichnung des „Tag“ entnommen werden kann. Zu
den (eher begrenzten) Missbrauchsm�glichkeiten von sog. „Refresh“-Tags vgl. etwa
Holtkotte, Marken- und wettbewerbsrechtliche Probleme bei Suchmaschinen, S. 25f.;
Kochinke/Tr�ndle, CR 1999, 190 (192).



sehr abgestufter Form beim Ranking der Treffer ber�cksichtigt (vgl. dazu
noch ausf�hrlich in Abschnitt B.III.3).178 Lediglich der Description Meta-
Tag und nat�rlich der Name der Domain wird heute noch nahezu vollst�n-
dig in den Suchmaschinen-Indizes erfasst und unver�ndert als Vorabinfor-
mation in den Ergebnislisten zu einem passenden Suchwort ausgeworfen.

Einige wenige Filterprogramme werten heutzutage noch immer neben
den eigentlichen Webseiten auch die in den NAME Meta-Tags einer Web-
seite enthaltenen Informationen aus und nehmen diese – allerdings mit
deutlich abgestufter Bedeutung – in den Index der Navigationshilfe auf.179

Meta-Tags haben aber bei Weitem nicht mehr die noch vor ca. 3–5 Jahren
offensichtlich pauschal unterstellte erhebliche Bedeutung f�r die von Such-
diensten unterst�tzte Recherche eines Internetnutzers180, weil die Auswer-
tungsprogramme der Navigationshilfen nur noch ganz selten die Relevanz
einer Webseite allein nach dem Inhalt der dort anzutreffenden Meta-Tags
einstufen.181

Wahrscheinlich hat sogar gerade die Abkehr von der Validit�tsbestim-
mung nach den Inhalten der Meta-Tags dazu gef�hrt, dass vor allem dieje-
nigen Suchmaschinen (wie etwa Google), die inzwischen vornehmlich
andere Bewertungskriterien zu Grunde legen, zwischenzeitlich eine bessere
Qualit�t aufweisen und nicht zuletzt dadurch auch eine (noch) h�here
Akzeptanz bei den Internetnutzern gefunden haben.182

3. Robot Exclusion Standard
Sofern ein Webseitenbetreiber verhindern will, dass die Roboter der Such-
maschinen seine Webseite durchsuchen, gibt es neben entsprechenden
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178 So auch Gl�ggler, Suchmaschinen im Internet, S. 137; dies erkennt auch Miller, Irre-
f�hrung von Internet-Suchmaschinen, S. 48, der gleichwohl in seiner markenrecht-
lichen Arbeit dem Meta-Tagging große Beachtung schenkt. Pautke/Schultze, BB
2001, 317 (321), und Pankoke, Anm. zu LG M�nchen I, Urt. v. 24. 06. 2004 (17 HK
O 10389/04) [Impuls], MMR 2004, 689 (691), gehen allerdings weiterhin davon aus,
dass durch die mehrfache Verwendung von Meta-Tags der Ranglistenplatz wesentlich
beeinflusst werden kann.

179 F�r den Content Anbieter, der einen Meta-Tag einsetzt, stellt der darin enthaltene
Inhalt grunds�tzlich eine eigene Information i. S. v. § 8 Abs. 1 TDG dar, f�r die der
betreffende Webseiteninhaber voll verantwortlich ist, so auch beispielsweise Koch,
CR 2004, 213 (216). F�r den Betreiber einer Suchmaschine ist der Inhalt des Meta-
Tag damit zun�chst eine fremde Information des Content Anbieters; durch die Aus-
wertung des Meta-Tags und dessen �bernahme in die Suchmaschinen-Datenbank
kann sich aber gleichwohl eine Haftung des Suchdienst-Betreibers auch f�r den frem-
den Inhalt des Meta-Tags ergeben, vgl. dazu ausf�hrlich in Kap. F.

180 F�r einen st�rkeren Einfluss von Meta-Tags auf das Ranking von Suchmaschinen
auch noch Menke, WRP 1999, 982 (983); Viefhues, MMR 1999, 336.

181 Vgl. zum „Ranking“ der Webseiten unter Abschnitt B.III.3.
182 Siehe zur Verbreitung von Suchdiensten bereits in Kap. A.I.



technischen „Abwehrprogrammen“, die hier nicht vertieft dargestellt wer-
den sollen183, vor allem den so genannten „Robot Exclusion Standard“.

Dieser Robot Exclusion Standard ist eine reine Textdatei („robots.txt“).
Diese im Kopf der Webseite vorzufindende Datei wird in der Regel „frei-
willig“ von den Suchmaschinen-Robotern ausgelesen, da diese bestimmte
Anweisungen enth�lt, die speziell an die Suchdienste gerichtet sind und die-
sen den Umgang mit der betreffenden Webseite vorschreiben. So wird bei-
spielsweise mit dem Befehl „disallow“ den Navigationshilfen untersagt, die
Webseite oder Teile davon �berhaupt in ihrem Index zu registrieren.184

Eine �hnliche Funktion �bernimmt der derzeit noch nicht h�ufig anzutref-
fende „no follow“ Robots-Meta-Tag, der die an die Suchmaschinen gerich-
teten Anweisungen statt in einer reinen Textdatei in Form eines Meta-Tag
enth�lt. Gesperrt werden kann durch eine entsprechende Anweisung in die-
sem Robot Exclusion Standard oder dem vorgenannten Meta-Tag vor allem
der Zugriff aller Suchmaschinen-Roboter. Bei genauer Kenntnis des jewei-
ligen Namens der Such-Roboter k�nnen grunds�tzlich aber auch einzelne
Suchdienste gezielt angesprochen werden.185

Obwohl die Beachtung dieser Anweisungen von den Content Anbietern
nicht programmgesteuert unterst�tzt und durchgesetzt werden k�nnen,
wird der Robot Exclusion Standard in praxi von den meisten Suchmaschi-
nen eingehalten.186

III. Der Betrieb einer Suchmaschine

Nachdem die wichtigsten Werkzeuge einer Suchmaschine dargestellt wur-
den, soll nachfolgend deren Funktionsweise erl�utert werden.

F�r das Verst�ndnis und die rechtliche Beurteilung von Navigationshil-
fen ist wesentlich und soll daher nochmals vorweg betont werden, dass
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183 Vgl. dazu aber in Abschnitt C.I.4.b)(9)).
184 Teilweise werden �ber solche Textdateien hinaus von Content Anbietern Software-

programme eingesetzt, die den Zugriff von Suchmaschinen-Robotern noch weiterge-
hend beeinflussen sollen. Es liegt fast in der Natur der Sache, dass von Navigations-
hilfen wiederum versucht wird solche „Tools“ zu umgehen, vgl. dazu etwa Heydn,
GRUR 2000, 657 (658).

185 Vgl. dazu Lehmann/Lehmann, Top-Platzierungen in Suchmaschinen, Kap. 8, S. 151;
die M�glichkeit der Spezifikation einzelner Suchdienste durch Nutzung des so
genannten „User-Agent“ (also dem Spitznamen des Suchdienstes) verkennen Eich-
ler/Helmers/Schneider, Supplement K&R 1997, S. 23 (24); siehe zu den Namen der
Roboter in Fußn. 191.

186 Zu den urheberrechtlichen Konsequenzen der Nichteinhaltung siehe in Abschnitt
C.I.4.b)(9).



diese die im Internet frei verf�gbaren Webseiten automatisch erfassen, aus-
werten und mittels einer spezieller Information Retrieval-Software in ihren
Datenbank-Index �berf�hren.

Das Ergebnis der von einem Suchmaschinen-Nutzer beliebig gestellten
Anfrage ist damit vor allem von der entsprechenden Vorauswahl des Such-
dienst-Betreibers abh�ngig und auch die Rangfolge in den Trefferlisten
stellt nur auf den ersten Blick ein an den tats�chlichen Begebenheiten des
Internet orientiertes Zufallsergebnis dar. Die von den Navigationshilfen
automatisch generierten Ergebnislisten sind mithin das Resultat von kom-
plizierten, vom Betreiber zuvor vorgegebenen mathematischen Verfahren
auf der einen Seite und Manipulationen der Content Anbieter sowie der
Betreiber von Suchmaschinen auf der anderen.

F�r die erste Erfassung der Webangebote durch eine Suchmaschine k�n-
nen die betreffenden Webseiten entweder von dem jeweiligen Webseiten-
inhaber angemeldet werden (vgl. dazu nachfolgend unter Ziff. 1) oder aber
werden von den Navigationshilfen automatisch erfasst (siehe dazu die Aus-
f�hrungen in Ziff. 2).187

1. Suchmaschinen-Anmeldung

Neben der nachfolgend noch darzustellenden, von Suchmaschinen ohne
„Aufforderung“ des einzelnen Content Anbieter automatisiert durch-
gef�hrten Recherche nach Inhalten im Internet bietet die Mehrzahl der
Suchdiensten den Webseiteninhabern an, ihre Webseiten aktiv �ber die so
genannte „ADD-URL“-Webseite anzumelden.188

Die meisten Suchdienste haben hierzu auf ihrer Homepage eine M�g-
lichkeit vorgesehen, eine neue Webseite mit der betreffenden URL, dem
Titel der Webseite, Schlagworten, Inhaltsbeschreibung, Mailadresse des
Webmasters sowie gegebenenfalls einer Kategorie anzumelden.189 Je nach
Art der Suchmaschine werden die vom Content Anbieter gemeldeten Web-
seiten dann von einer Redaktion gesichtet (dies ist insbesondere bei den
redaktionellen Suchmaschinen der Fall) oder von den Robotern der Navi-
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187 Zur technisch etwas anders ausgestalteten Recherche in Usenet Newsgroups oder auf
reinen FTP-Servern siehe Jasper, Erfolgreich suchen im Internet, Kap. 3.

188 Siehe ausf�hrlich zu diesem „Submitting“ Lehmann/Lehmann, Top-Platzierungen in
Suchmaschinen, Kap. 7, S. 115ff.; Eichler/Helmers/Schneider, Supplement K&R 1997,
S. 23 (24); nach (unzutreffender) Ansicht von Marwitz, K&R 1998, 369 (374), soll die
Registrierung bei einer Suchmaschine der Regelfall sein.

189 Vgl. zur Suchmaschinen-Anmeldung auch Karzaunikat, Die Suchfibel, S. 170ff.; All-
mendinger, GRUR 2000, 966, weist zutreffend darauf hin, dass eine Vielzahl von
Suchdiensten auch „Antr�ge f�r eine Online-L�schung“ bereithalten. Zu den in der
Praxis anzutreffenden Problemen bei der L�schung von Eintr�gen in einer Such-
maschine siehe den Exkurs unter Kap. F.II.5.d)(6).



gationshilfen zielgerichtet besucht (dies ist der hier untersuchte „Normal-
fall“ der automatisierten Suchmaschine).190

Zumindest hinsichtlich der anschließenden Erfassung im Datenbank-In-
dex bestehen bei einer Suchmaschinen-Anmeldung gegen�ber der nachfol-
gend dargestellten automatischen Erfassung durch Suchmaschinen grund-
s�tzlich keine Unterschiede.

2. Die automatische Suche nach Webseiten

Auch ohne eine von den einzelnen Content Providern selbst veranlasste
Anmeldung werden die von Webanbietern bereit gehaltenen Inhalte ab
dem Zeitpunkt, in dem sie durch den Content Anbieter freigeschaltet wer-
den, automatisch durch die diversen Suchmaschinen erfasst. Dazu durch-
suchen die Suchmaschinen mittels spezieller Suchprogramme (auch
„E-Agents“, „robots“, „web (ro)bots“, „scooters“ oder „crawlers“ ge-
nannt191) in regelm�ßigen Abst�nden die im Internet abrufbaren Websei-
ten.192 Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass allein der von
den Robotern der Suchmaschinen generierte Traffic, also der von diesen
ausgel�ste Datenverkehr, inzwischen ca. 7% des gesamten Netzverkehrs
im Internet ausmacht.193

Auf der Suche nach geeigneten Deskriptoren f�r die aufgefundenen
Webseiten examinieren die vorgenannten Softwareprogramme also selb-
st�ndig und automatisiert die im Internet auffindbaren Webseiten. Sie
beginnen in der Regel mit der Homepage des Webangebotes und folgen
dann allen auf der jeweiligen Webseite vorhandenen internen Hyperlinks.
Dieser Suchvorgang wird auch „Crawlen“ genannt.194

Anschließend wertet eine spezielle Indexierungssoftware die von den
Robotern gesammelten Daten aus, strukturiert diese und �bermittelt die
Informationen �ber die aufgefundenen Webseiten an die Datenbank der
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190 Es gibt auch zahlreiche Anmeldedienste, die im Auftrag des jeweiligen Content
Anbieters die Anmeldung bei einer Vielzahl von Suchmaschinen vornehmen (sog.
„Multisubmissionsdienste“). Naturgem�ß existiert auch entsprechende Software, die
f�r den Content Anbieter die Anmeldung der neuen Webseite durchf�hrt.

191 Diese „Sammelprogramme“ der Suchmaschinen tragen wiederum klingende Namen
wie Scooter, ArchitextSpider, Slurp the WebHound, Spidey, Mozilla/5.0, etc. Teilweise
werden Suchdienste auch einfach mit diesen Suchprogrammen gleichgesetzt. Genau
genommen setzt sich ein Roboter jedoch aus vier Komponenten zusammen, dem sog.
Gatherer, dem Loader, der URL-Datenbank und dem Checker, vgl. dazu Gl�ggler,
Suchmaschinen im Internet, S. 28.

192 Zu den Einzelheiten der „HTTP-Requests“ einer Suchmaschine beim Crawlen und
den sog. „Status Codes“ der diesbez�glichen Antworten der Webseiten (sog. „Res-
ponses“) vgl. Gl�ggler, Suchmaschinen im Internet, S. 8.

193 Vgl. auch Karzaunikat, Die Suchfibel, S. 154.
194 Chong, E.I.P.R. 1998, 275, spricht neben dem Crawlen von „Harvesting“.



Suchmaschine. Genauer gesagt, bauen also zun�chst die Information
Retrieval-Systeme der Suchdienste auf Basis der vom Robotsystem gefun-
denen Dokumente durchsuchbare Datenstrukturen auf, analysieren die
aufgefundenen Webdokumente und weisen ihnen mittels automatisierter
Verfahren bestimmte Validit�tsgewichte zu.195

Diese vollautomatischen Softwareprogramme durchsuchen (mit unter-
schiedlicher Suchtiefe pro Domain und Dokument196) noch lange vor Nut-
zung der Navigationshilfe durch einen Internetnutzer197 die im Internet
vorhandenen Webseiten und schicken zusammenfassende Informationen
�ber diese (und eben nicht die gesamten Webseiten198) an die Datenbank
der Suchmaschine, in der diese Informationen meist in komprimierter Form
automatisch gespeichert werden.199 Diese Speicherung erfordert im Hin-
blick auf die sp�teren Recherchen der Internetnutzer eine spezielle durch-
suchbare Datenstruktur, ein so genanntes „invertiertes Dateisystem“.200
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195 Die konventionellen Ranking-Verfahren basierten dabei bislang fast ausschließlich
auf Gewichtungen von Worth�ufigkeiten, weshalb der Sinn, die Qualit�t oder gar
die Rechtskonformit�t eines Inhaltes zumindest nach dem heutigen Stand der Tech-
nik nicht erkannt werden kann, vgl. dazu auch schon Sander-Beuermann, c’t 13/98,
S. 178ff. Zu neueren Methoden der Informationsgewinnung siehe etwa Homann,
Fuzzy-Suchmethoden im Information-Retrieval, S. 5 ff. Zum heutigen „Stand der
Technik“ vgl. auch in Abschnitt F.IV.5.a).

196 Die „Crawling-Tiefe“ von Suchdiensten ist unterschiedlich und rangiert laut Machill/
Welp, Wegweiser im Netz, S. 131, von 120 kB bis 784 kB. Ziem, Die Bedeutung der
Pressefreiheit, S. 33 f., bezeichnet die Suchtiefe mit „Suchradius“. Ziem, a. a. O., ver-
kennt allerdings offensichtlich, dass Suchmaschinen nicht nur absichtlich und zielge-
richtet einen Großteil der Webseiten nicht erfassen, sondern Teile des Internet (ins-
besondere das Invisible Web) aufgrund der technischen Besonderheiten den
Suchmaschinen schlicht vorenthalten bleiben.

197 Eine sehr seltene Ausnahme dazu bilden die sog. Echtzeit-Suchmaschinen (wie etwa
www.orase.com), bei denen tats�chlich erst im Zeitpunkt der Suchanfrage des Nut-
zers eine Durchforstung des Internet stattfindet. Es liegt auf der Hand, dass Qualit�t
und Umfang von Trefferlisten der dann vielleicht ca. 10–15 Sekunden dauernden
Suche nicht an die Ergebnisse der hier untersuchten Navigationshilfen heranreichen
k�nnen.

198 Nur bei einigen wenigen Suchmaschinen erfolgt eine „Zwischenspeicherung“ des
gesamten Webinhaltes. Auch dabei handelt es sich jedoch grunds�tzlich um eine
komprimierte und datenumstrukturierte Speicherung. Eine Vollspeicherung in einem
Proxy-Cache wird derzeit beispielsweise von den Suchdiensten AltaVista oder Goo-
gle.com vorgenommen, vgl. dazu auch Karzaunikat, Die Suchfibel, S. 78/154. Durch
die normalerweise bei Suchmaschinen stattfindende Indexierung und Komprimie-
rung der aufgefundenen Webseiten l�sst sich die Gr�ße der indexierten Dokumente
auf ca. 4% reduzieren; zur begrenzten Speicherkapazit�t von Suchdiensten auch
schon Hoeren, MMR 1999, 649 (652).

199 Vgl. schon Menke, WRP 1999, 982 (983).
200 Ein invertiertes Dateisystem besteht aus den direkten Dateien, invertierten Dateien

und dem Index, vgl. zu Einzelheiten der dazu notwendigen Konvertierung des



Von den Suchprogrammen werden dabei grunds�tzlich nur die im Inter-
net „frei sichtbaren“ Webseiten erfasst. Darunter versteht man die f�r
jeden Internetnutzer – und damit auch die Suchmaschinen – ohne Regis-
trierung oder ohne weitere Eingabe des Begriffes in eine andere Such-
maske frei zug�nglichen und damit grunds�tzlich statischen Webseiten.201

Inhalte von datenbankbasierten Webseiten und insbesondere kostenpflich-
tige Webangebote (also das aus dem Blickwinkel von Suchmaschinen so
genannte „Invisible Web“) werden dagegen in der Regel von den Navigati-
onshilfen nicht erfasst, da deren Suchprogramme grunds�tzlich nicht in der
Lage sind, entsprechende Anfragen in Datenbanken zu stellen oder kosten-
pflichtige Dienste abzurufen.202

Die Ergebnisse der von den Suchdiensten eingesetzten Roboter werden
also anhand bestimmter, zuvor festgelegter Kriterien in den Index der
Suchmaschinen-Datenbank eingestellt. In dieser Datenbank befinden sich
dann (bis zur n�chsten ebenfalls automatisch erfolgenden Aktualisierung)
die von der Indexierungssoftware festgehaltenen Informationen �ber die
aufgesuchten Webseiten.203 Diese Aktualisierungszyklen sind von Such-
maschine zu Suchmaschine verschieden und k�nnen zwischen einigen
Tagen und mehreren Wochen betragen.204 Der Mittelwert der Aktualisie-
rungsperiode bei Suchmaschinen im hier untersuchten Sinne soll nach der
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Ursprungsformates (etwa HTML) in ein Information Retrieval-System insbesondere
Chang/Healey/McHugh/Wang, Mining the World Wide Web; Ferber, Information
Retrieval; Heuser, Automatische Internet-Katalogisierung.

201 Vgl. dazu bereits unter Fußn. 11.
202 Siehe dazu auch Maurer, Consultant 2002, 12 (13). Zur Einbindung von registrie-

rungs- oder kostenpflichtigen Inhalten durch speziell f�r Suchmaschinen konzipierte
„Doorway Pages“ oder das „Cloaking“ vgl. unter Abschnitt B.IV.1.c). Machill/Welp,
Wegweiser im Netz, S. 43, weisen zutreffend auf die oftmals hohe Qualit�t von „Invi-
sible-Web“-Ressourcen hin; sog. „Hybrid-Suchmaschinen“ arbeiten daher eng mit
kostenpflichtigen Content Angeboten zusammen, so etwa die Navigationshilfe
www.intrence.de.

203 Sofern die einzelnen Treffer zwar noch im Datenbank-Index der Suchmaschine, nicht
aber mehr „live“ im Internet verf�gbar sind, spricht man von „broken links“; vgl.
dazu auch den Exkurs in Kap. F.II.5.d)(6). Teilweise wird bei solchen broken links
(auch „tote Hyperlinks“ genannt) entweder die Fehlermeldung „404 – page not
found“ ausgegeben oder (je nach Voreinstellung des Internetbrowsers) automatisch
zu einer Suchmaschine verlinkt.

204 Vgl. Karzaunikat, Die Suchfibel, S. 56/156. Es liegt auf der Hand, dass auch die
Aktualit�t erheblichen Einfluss auf die Qualit�t der Suchanfrage hat (vgl. zu den
damit verbundenen Problemen bei der L�schung von Webangeboten unter Kap.
F.II.5.d)[6]). Auf der anderen Seite wird auch gerade die �nderungsfrequenz einer
Webseite bei der Bewertung der Webseite ber�cksichtigt. Die bloße �nderung des
Modifikations-Datums durch den Webseiteninhaber, um eine Aktualisierung der
Webseite vorzut�uschen, d�rfte grunds�tzlich nicht rechtlich zu beanstanden sein, so
auch Ernst, WRP 2004, 278 (280).



Studie von Machill/Welp205 derzeit bei 28 Tagen liegen. Bei Presse-Such-
diensten erfolgt die Aktualisierung naturgem�ß wesentlich h�ufiger, weil
dort vor allem die tagesaktuellen Nachrichten von Interesse sind.

Bei der erst zu einem sp�teren Zeitpunkt erfolgenden Abfrage durch den
Nutzer der Suchmaschine wertet dann ein weiteres Softwareprogramm (der
so genannte „Query Processor“) an Hand der vom Nutzer beliebig einge-
gebenen Suchbegriffe206 die im Vorfeld durch das Crawlen entstandenen
Indexdateien aus und wirft als Resultat anschließend die potenziellen
Fundstellen in Form einer in der Regel nach Relevanz absteigend sortierten
Ergebnisliste aus.207 Der Query Prozessor greift bei der Bearbeitung der
individuellen Suchanfrage allein auf den Index des Retrievalsystems zu
und berechnet durch den Einsatz einer oder mehrerer Retrieval-Funktio-
nen f�r die jeweilige Recherche eine Rangfolge, die nach Maßgabe der
vom Suchmaschinen-Betreiber festgelegten Algorithmen die Relevanz der
betreffenden Dokumente zu der betreffende Anfrage wiedergibt.208

Bei einer Anfrage eines Internetnutzers werden somit allein die in der
Suchmaschinen-Datenbank komprimiert und recherchegerecht invertiert
abgebildeten Dokumente auf das eingegebene Suchwort hin �berpr�ft.
Eine von vielen Internetnutzern vermutete Durchforstung und Auswertung
des gesamten Internet findet zu diesem Zeitpunkt also nicht mehr statt.209

Dies w�re im �brigen auch wegen der Schnelligkeit, mit der eine Recher-
cheanfrage normalerweise beantwortet wird (etwa 1–2 Sekunden), gar
nicht (mehr) m�glich.

Die zuvor dargestellte Indexierungstechnik von Suchdiensten zeigt deut-
lich, dass deren T�tigkeit nicht auf ein automatisiertes Hyperlinking redu-
ziert werden kann. Vielmehr handelt es sich bei einer Navigationshilfe um
ein eigenst�ndiges Webangebot des Suchmaschinen-Betreibers, auch wenn
nach außen allein sichtbar ist, dass dem Nutzer in der Trefferliste die
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205 Nach Machill/Welp, Wegweiser im Netz, S. 75, aktualisieren derzeit 80% der Such-
maschinen-Anbieter ihren Index ca. alle 30 Tage.

206 Viele Suchmaschinen schließen allerdings Suchworte aus, die drei oder weniger
Buchstaben bzw. grammatikalische F�llw�rter enthalten; dies erkennt beispielsweise
auch das LG D�sseldorf, Urt. v. 27. 03. 2002 (12 O 48/02) [Sachfremde Meta-Tags],
MMR 2002, 557 (559). Durch den Einsatz dieser „Stop-W�rter“ ist dem fr�her teil-
weise praktizieren Index-Spamming durch Aufnahme beliebiger Allgemeinbegriffe
in den Meta-Tags zwischenzeitlich der Boden entzogen, vgl. dazu noch in Abschnitt
E.IV.1.e). Neben den Stoppwortlisten kommen bei Suchmaschinen auch sog. „Black
Lists“ zum Einsatz; sofern ein Wort in dieser Black List aufgef�hrt ist, f�hrt dies oft
zur Elimination des gesamten Dokumentes, vgl. dazu auch Gl�ggler, Suchmaschinen
im Internet, S. 56; Spindler/Ernst, CR 2004, 437ff.; zum Einsatz von Black Lists im
Kampf gegen Spam-Mails siehe Hoeren, NJW 2004, 3513 (3514f.).

207 �hnlich auch beispielsweise Haberstumpf, GRUR 2003, 14 (18).
208 Siehe dazu auch Gl�ggler, Suchmaschinen im Internet, S. 7.
209 Vgl. aber zu den sog. Echtzeit-Suchmaschinen bereits in Fußn. 197.



Adresse eines potenziell relevanten Dokumentes in Form eines Deep Links
und einer Kurzbeschreibung der Webseite angezeigt wird.

3. Die Trefferlisten und das Ranking

Zuvor wurde gezeigt, dass Suchmaschinen allein unter Nutzung ihrer eige-
nen Datenbank auf eine Reihe von potenziell mit dem vom Nutzer einge-
gebenen Begriff in Verbindung stehende Webseiten verweisen, indem sie
innerhalb von Sekunden nach Eingabe der Anfrage eine entsprechende
Ergebnisliste auswerfen.

Dabei werden in der Regel zu jedem Treffer neben dem aus dem so
genannten „Title-Tag“ entnommenen Dokumententitel auch eine kurze
Beschreibung (etwa die Anfangss�tze des aufgefundenen Dokumentes),
Ausz�ge aus den aufgefundenen Meta-Tags (also insbesondere dem Des-
cription Tag) oder eine von dem Suchdienst zus�tzlich erstellte Kurz-
beschreibung mitgeliefert.

Redaktionelle Suchmaschinen geben dagegen in aller Regel – zumindest
in ihrer Reinform – statt der (manchmal vielleicht sogar Sinn entstellenden)
Aneinanderreihung von Inhalten der ausgewerteten Webseiten als Kurz-
beschreibung des potenziellen Treffers eine vollst�ndig redaktionell auf-
bereitete Beschreibung der aufgefundenen Webseite.

a) Die Reihenfolge innerhalb der Trefferliste

Die von der Navigationshilfe ermittelten Webangebote werden in der
jeweiligen Ergebnisliste in einer bestimmten, durch die entsprechende Aus-
wahl der Such- und Indexierungsalgorithmen von dem Betreiber der Such-
maschine festgelegten Reihenfolge, dem so genannten Ranking, pr�sen-
tiert.

In dem Ranking einer Trefferliste steckt – grob gesagt – die Aussage der
Suchmaschine, dass die innerhalb der Ergebnisliste aufgef�hrten Webange-
bote einen irgendwie gearteten inhaltlichen Bezug zum Suchbegriff aufwei-
sen und dass grunds�tzlich die in der Trefferliste weiter oben gelisteten
Ergebnisse potenziell eine h�here Validit�t aufweisen als nachrangige Tref-
fer. Unter validen Suchergebnissen werden dabei vorliegend solche Ein-
tr�ge verstanden, die dem Nutzer die relevanten Webseiten zu einem Such-
wort, m�glichst in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit, zur Verf�gung
stellen.210

Von ausschlaggebender Bedeutung f�r die konkrete Reihenfolge inner-
halb der Trefferlisten ist dabei (außerhalb der noch darzustellenden Mani-
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210 So auch Machill/Neuberger/Schindler, Transparenz im Netz, S. 7.



pulationen), wie ein Suchmaschinen-Betreiber zuvor generell die Ranking-
kriterien festgelegt hat.

Wie dargestellt, bestimmt bei den automatischen Suchmaschinen
zun�chst allein das Information Retrieval-System des betreffenden Such-
dienstes, welche abstrakten Gewichtungswerte und Relationen aufgrund
festgelegter Methoden den Dokumenten bzw. den darin enthaltenen Stich-
worten zugeordnet werden. Die Bildung der konkreten Rangfolge der in
der Datenbank enthaltenen Dokumente zu einer Suchanfrage wird dann
auf Basis dieser vom Information Retrieval-System gelieferten abstrakten
Gewichtungsinformationen vom Query Processor vorgenommen.211

Es wird also erst bei der konkreten Anfrage des Internetnutzers durch
den Query Processor die entsprechende Relevanzkalkulation durchgef�hrt
und mithin eine konkrete Rangfolge der innerhalb der Ergebnisliste aus-
zuweisenden Treffer festgelegt. Dies gilt auch dann, wenn vom Suchdienst-
Anbieter (und zwar nicht nur in F�llen der externen oder kollusiven Mani-
pulation212) bereits im Vorfeld im Rahmen der Indexierung eine abstrakte
Bewertung der indexierten Webseiten in Relation zu gewissen Begriffen
vorgenommen wird.213 Nur in der Reinform von redaktionellen Such-
maschinen wird das Ranking innerhalb der betreffenden Kategorien manu-
ell von den Redakteuren des Suchdienstes festgelegt.

b) Unterschiedliche Gewichtungsmaßst�be

Bei der abstrakten Gewichtung der im Rahmen des Crawlens aufgefunde-
nen Webangebote unterscheiden sich die jeweiligen Sortierkriterien der
Suchdienste allerdings erheblich voneinander.214

Man kann derzeit bei der Indexierung von Webseiten durch automati-
sche Suchmaschinen grob zwischen den so genannten „Vektorraum-“ und
den „Hypermedia-basierten“ Gewichtungsmodellen differenzieren.215

Nach dem fr�her von Navigationshilfen vorwiegend eingesetzten Vek-
torraummodell216 wird vor allem auf die Position und die H�ufigkeit des
Vorkommens des Suchbegriffes in der HTML-Codierung der Webseite
(also auch in den Meta-Tags) und in dem gesamten Webangebot abge-
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211 Siehe dazu auch Gl�ggler, Suchmaschinen im Internet, S. 96 f.
212 Vgl. zu den M�glichkeiten der Beeinflussung des Suchergebnisses nachfolgend unter

Ziff. I.
213 Teilweise erlauben Suchmaschinen auch die Vorauswahl von Ranking-Parametern

durch den Nutzer, siehe dazu Karzaunikat, Die Suchfibel, S. 62.
214 Ebenso etwa Groß, DSWR 2003, 157; vgl. dazu auch Babiak, Effektive Suche im

Internet, Kap. 7.
215 So auch Gl�ggler, Suchmaschinen im Internet, S. 67.
216 Zum Vektorraummodell vgl. insbesondere Ferber, Information Retrieval, Kap. 3.6;

Heuser, Automatische Internet-Katalogisierung, S. 15ff.



stellt.217 Von dieser – allerdings nur fr�her vorherrschenden und mithin
eher „klassischen“ – Bewertungsmethode bei Suchdiensten geht beispiels-
weise auch noch ganz pauschal das LG Essen218 aus.

Um externen Manipulationsversuchen vorzubeugen, beurteilen die
Suchmaschinen heute dagegen �berwiegend die Validit�t der potenziellen
Treffer in Abh�ngigkeit zu den jeweiligen Schlagworten vor allem nach sol-
chen Kriterien, die zumindest theoretisch der sachwidrigen Beeinflussung
durch Content Anbieter entzogen sind.219

Bei diesen neueren Hypermedia-basierten Gewichtungsmodellen wird
teilweise auf nutzungsstatistische Rankingverfahren zur�ckgegriffen. So
wird bei der Bewertung der aufgefundenen Dokumente etwa auf die jewei-
lige Abrufquote abgestellt, d. h. auf die Anzahl der Zugriffe von Internet-
nutzern auf die einzelnen Webangebote innerhalb eines bestimmten Zeit-
raumes (auch „Click Popularity“-Technik genannt).220 Eine Vielzahl von
Suchdiensten bewertet wiederum nach der so genannten „Direct Hit“-Me-
thode. Hierbei wird ermittelt, wie viele Nutzer der betreffenden Such-
maschine nach �bermittlung der Ergebnisse auch auf die jeweiligen Nach-
weise klicken. Die Webseiten mit der h�chsten Auswahlquote erhalten
dann im Hinblick auf k�nftige Anfragen eine Art Bonus und werden bei
neuen Recherchen weiter vorne in der Trefferliste angezeigt.221

Zunehmend wird bei der Beurteilung der Relevanz eines Dokumentes
auch der Grad der webseiten-internen Verlinkung (sog. „Internal Link
Relevancy“) ber�cksichtigt. Bei dieser Unterart der so genannten „linkto-
pologischen Rankingverfahren“ wird also eine Analyse der internen Web-
seitenstruktur durchgef�hrt und ermittelt, welches auf der Webseite verf�g-
bare Dokument von Bedeutung ist.222 Nach dem so genannten „Hyperlink
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217 Auch „Term Frequency Algorithmus“ genannt, siehe dazu Gl�ggler, Suchmaschinen
im Internet, S. 76 ff., der beim Vektorraummodell nochmals zwischen der relativen
Worth�ufigkeit (sog. „TF-Algorithmus“) und der inversen Dokumentenh�ufigkeit
(sog. „ITF-Algorithmus“) unterscheidet.

218 LG Essen, Urt. v. 26. 05. 2004 (44 O 166/03) [Wettbewerbswidrige Meta-Tags], MMR
2004, 692 (693). Die Entscheidung des LG Essen wurde zwischenzeitlich aufgehoben
durch Verzichtsurteil des OLG Hamm v. 09. 12. 2004 (4 U 115/04), siehe dazu in
MMR Heft 2/2005, S. XIV.

219 �hnlich auch R�ssel, CR 2003, 349.
220 Vgl. auch schon Mankowski, GRUR Int. 1999, 995 (998), der zutreffend darauf hin-

weist, dass sich dieser Rankingfaktor dadurch manipulieren l�sst, dass der Anbieter
einer Webseite weitere Server einsetzt, die immer neue Zugriffe auf seine Webseite
generieren, vgl. zu diesen „Link-Farmen“ noch in Abschnitt B.IV.1.d).

221 Siehe dazu auch Karzaunikat, Die Suchfibel, S. 69. Eine H�herbewertung wird von
manchen Suchmaschinen auch f�r den Fall vorgesehen, dass mehrere Nutzer �ber die
„Toolbar“ die aufgefundene Webseite als gut bewertet haben.

222 Vgl. zu diesen Rankingverfahren etwa Lewandowski, Bewertung von linktopologi-
schen Verfahren, www.durchdenken.de/lewandowski/doc/isko2004.pdf.



Vector Voting“ wird dagegen die Zahl der externen Hyperlinks auf eine
bestimmte Webseite ausgewertet.223 Diese Methode der Bewertung wird
teilweise auch „Page Rank“ genannt.224

Oftmals werden auch mehrere Bewertungskriterien und -verfahren mit-
einander verbunden und in dieser Zusammensetzung wiederum unter-
schiedlich gewichtet. Neben diesen um „Objektivit�t“ der Ergebnislisten
bem�hten Rankingverfahren finden aber vor allem auch die im Rahmen
der kollusiven Manipulation genannten Faktoren (wie etwa das Paid Lis-
ting) Eingang in das Suchergebnis, vgl. dazu noch ausf�hrlich unter Kap.
B.IV.2.

c) Intransparenz der Rankingkriterien

Naturgem�ß ist die Validit�t von Treffern relativ und nicht nur von der
Qualit�t der von dem Nutzer generierten Suchanfrage abh�ngig, sondern
wird auch von jedem Benutzer einer Suchmaschine unterschiedlich beur-
teilt.225 Dies gilt vor allem bei solchen Recherchen, die vom Internetnutzer
ohne genaue Vorstellungen �ber das eigentliche Ziel durchgef�hrt werden
(so genannte „ungerichtete Suche“). Es ist daher nicht verwunderlich, dass
entsprechende Studien unterschiedliche Bewertungen hinsichtlich der Qua-
lit�t von Suchdiensten vorlegen. Allerdings zeigen diese Leistungsverglei-
che, dass nach Ansicht der Internetnutzer gerade die popul�ren Such-
maschinen auch die meisten validen Treffer aufweisen sollen.226

Die der Trefferliste zu Grunde gelegten Beurteilungskriterien bzw. die
von der Navigationshilfe vorgenommenen Wertungen, welche mittelbar
durch die in der Ergebnisliste vorzufindende Hierarchie der potenziellen
Treffer zum Ausdruck kommen, sind f�r den normalen Internetnutzer
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223 Dazu auch schon Sander-Beuermann, c’t 13/98, 178ff.; zu den anderen linktopologi-
schen Verfahren wie „HITS“ (Hyperlink Induced Topic Search) und „Hilltop“ vgl.
Lewandowski, Bewertung von linktopologischen Verfahren, S. 9 ff., www.durchden-
ken.de/lewandowski/doc/isko2004.pdf.

224 Zur „Mathematik“ hinter Page Rank vgl. etwa Ferber, Information Retrieval, Kap. 16
(S. 303f.). Grunds�tzlich werden dabei insbesondere die Webseiten hoch bewertet,
auf die wiederum ein externer Hyperlink mit eigenem hohem „page rank“ verweist;
siehe dazu sowie zum „Rekursiven Hyperlink Vector Voting“ beispielsweise Man-
kowski, GRUR Int. 1999, 995 (998), der allerdings zu pauschal s�mtliche Beeinflus-
sungen von Suchmaschinen als Verstoß gegen § 1 UWG (a. F.) bewertet.

225 Machill/Welp, Wegweiser im Netz, S. 215ff., versuchen anhand des sog. „Realististi-
schen Optimums“ den Erfolg einer Suche und die Qualit�t von Webseiten auch
objektiv zu messen.

226 Vgl. dazu auch Machill/Welp, Wegweiser im Netz, S. 103ff.; zur Trefferqualit�t von
Suchmaschinen siehe auch die Umfrage des US-amerikanischen Markforschungs-
unternehmen Vividence, www.vividence.com, sowie den „Suchmaschinen-Test“ der
Zeitschrift CHIP, www.chip.de/artikel/c_artikel_12070707.html.



grunds�tzlich nicht nachvollziehbar, die Werthaltigkeit der Suchergebnisse
daher nicht vollst�ndig �berpr�fbar.227 Hinzu kommt, dass die Trefferlisten
nur im Idealfall hierarchisch nach dem objektiv h�chsten Grad der �ber-
einstimmung mit dem eingegebenen Suchbegriff aufgebaut sind.

Die vorgenannten Studien haben aber auch gezeigt, dass Nutzer von
Suchmaschinen diejenigen Treffer, die ohne die in Abschnitt B.IV.2 noch
darzustellenden Manipulationen Eingang in die Ergebnislisten gefunden
haben, in weitaus gr�ßerem Umfang als relevant einstufen als die aufgrund
der Bezahlung des Eintrags eingeblendeten Nachweise.228

d) Erwartungshaltung des Nutzers

Nicht zuletzt auch aufgrund dieser mangelnden Transparenz kommt es bei
Internetnutzern h�ufig zu dem Trugschluss, dass eine Suchmaschine ledig-
lich automatisiert Hyperlinks mit Webseitennachweisen generiert, ohne
�berhaupt auf die so vermittelten Ergebnisse Einfluss zu haben.

Der „durchschnittliche“ Internetnutzer229 geht daher grunds�tzlich da-
von aus, dass die ersten in der Trefferliste genannten Webseiten tats�chlich
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227 Bislang werden allein in dem Open Source-Softwareprojekt Nutch (www.nutch.org)
auf Wunsch auch die den Suchergebnissen zu Grunde gelegten Algorithmen offen
gelegt, vgl. zu den so genannten „Freien Suchmaschinen“ auch unter www.silicon.de/
cpo/ts-storenet/detail.php?nr=15992.

228 Vgl. dazu etwa die Studie von OneUpWeb, www.clickz.com/experts/search/results/
article.php/3347951. Danach werden ca. 2/3 der „objektiv“ von einer Suchmaschine
ermittelten Ergebnisse als relevant eingestuft, w�hrend dies bei den bezahlten Ein-
tr�gen nur etwa bei 1/3 der Treffer der Fall ist.

229 Der BGH ging lange Zeit von einem fl�chtigen, unkritischen und unaufgekl�rten
Verbraucher aus. Der EuGH hat dagegen stets das Leitbild des durchschnittlich
informierten, aufmerksamen und verst�ndigen Durchschnittsverbrauchers heran-
gezogen, der kritisch und informationsbereit ist, vgl. dazu das Vorabentscheidungs-
verfahren vor dem EuGH, Urt. v. 13. 01. 2000 (C-220/98) [Lifting-Creme], WRP 2000,
289ff. Dieser EuGH-Rechtsprechung hat sich der BGH nunmehr angen�hert und
legt beim Verbraucher ebenfalls einen situationsbedingt differenzierten Aufmerk-
samkeitsgrad zugrunde, vgl. etwa BGH, Beschl. v. 20. 10. 1999 (I ZR 167/97) [Orient-
Teppichmuster], WRP 2000, 517 (520); BGH, Urt. v. 19. 04. 2001 (I ZR 46/99)
[Anwalts- und Steuerkanzlei], WRP 2002, 81 (84); so inzwischen auch die unterge-
richtliche Rechtsprechung, vgl. etwa LG M�nchen I, Urt. v. 09. 04. 2003 (1 HK O
6099/03) [Werbung mit kostenloser Weitervermittlung], TKMR 2003, 361 (362). Zu
diesem Leitbild und dem Verzicht auf das „Durchschnitts-Merkmal“ bei der Defini-
tion des Verbrauchers vgl. etwa Sack, WRP 2004, 521 (522f.); Sosnitza, Wettbewerbs-
beschr�nkungen durch die Rechtsprechung, S. 181ff.; Schweizer, GRUR 2000, 923ff.
F�r das Internet ist kein spezifisches Verbraucherleitbild (mehr) zu Grunde zu legen,
so auch Ernst/Vassilaki/Wiebe, Hyperlinks, Rn. 107; �hnlich auch Spindler in Spindler/
Schmitz/Geis, Teledienstegesetz, § 6 TDG Rn. 9; kritisch (und eher pro „internetspe-
zifischem“ Verbraucherbegriff) noch etwa Schmidt-Bogatzky, GRUR 2000, 959



auch diejenigen sind, die objektiv den h�chsten �bereinstimmungsgrad mit
dem von ihm eingegebenen Suchbegriff aufweisen.

Der Nutzer erwartet mithin, ohne sich in der Regel konkrete Gedanken
�ber die Umsetzung seines Recherchewunsches zu machen, dass die Such-
maschine eine hinreichend objektive Methode verwendet, um die Reihen-
folge insbesondere der vorderen Listenpl�tze zu vergeben.230 Oft sind die
Benutzer einer Suchmaschine auch der festen �berzeugung, dass deren
Betreiber vollkommen altruistisch eine m�glichst sachgerechte Bewertung
der einzelnen Eintr�ge anstreben.231

Die Objektivit�t wird Suchdiensten selbst dann zugesprochen, wenn
neben den Ergebnislisten kontextsensitiv und deutlich erkennbar Werbung
in Form von Werbebannern eingeblendet wird.232 Von einem Großteil der
Nutzer einer Suchmaschine wird selbst dieses eher auff�llige Keyword
Advertising ebenso wenig erkannt wie die suchwortabh�ngige Einf�gung
bezahlter Treffer.233 Dies ist sogar dann der Fall, wenn diese bezahlten Tref-
fer deutlich gekennzeichnet oder sogar r�umlich getrennt aufgef�hrt wer-
den.234

e) Der Primacy Effekt

Die Reihenfolge, in der die potenziellen Ergebnisse aufgelistet werden, ist
allerdings f�r die konkrete Auswahl des Webangebotes durch den Such-
maschinen-Nutzer aus der ihm pr�sentierten Trefferliste von ausschlag-
gebender Bedeutung.235 Dies gilt insbesondere wegen der oftmals einge-
schr�nkten Aussagekraft der mitgelieferten Kurzbeschreibungen, die nur
in etwa der H�lfte der F�lle einen wirklich sinnvollen Beschreibungstext
zu dem Webangebot liefern.236

Teilweise wird zwar von Suchdiensten dem Nutzer nach Ausgabe einer
umfangreicheren Trefferliste ausdr�cklich die M�glichkeit angeboten, die
Anfrage mit einem anderen Suchbegriff oder mit anderen Kriterien zu wie-
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(962); Jaeger-Lenz, K&R 1998, 9 (13); vgl. zum Verbraucherbegriff des UWG n. F.
etwa Lettl, GRUR 2004, 449 (451ff.); Scherer, WRP 2004, 1355ff.

230 So auch Ernst, WRP 2004, 278 (279); Kaestner in Lediger, Der Onlineauftritt in der
rechtlichen Praxis, Kap. I Rn. 59.

231 Ebenso auch R�ssel, CR 2003, 349 (353).
232 Siehe dazu u. a. in Abschnitt B.IV.2.b).
233 Vgl. zu diesen „Paid Listings“ vor allem in Kap. B.IV.2.a).
234 Zu der wettbewerbsrechtlichen Beurteilung dieser vorgenannten Manipulationen

vgl. in Abschnitt E.V.
235 Dies erkennt beispielsweise auch das LG Essen, Urt. v. 26. 05. 2004 (44 O 166/03)

[Wettbewerbswidrige Meta-Tags], MMR 2004, 692 (693).
236 Vgl. Machill/Welp, Wegweiser im Netz, S. 268.



derholen.237 Oftmals beginnt der Nutzer allerdings (vielleicht weil er sich
mit den Funktionen und Suchkriterien der Navigationshilfe nicht auskennt
oder nicht besch�ftigen m�chte238) unmittelbar mit der Auswertung der an
den ersten Stellen genannten Ergebnisse (so genannter „Primacy Effekt“),
und ruft nach oberfl�chlicher Pr�fung der Trefferliste die dort nachgewie-
senen Webseiten auf, bis er die von ihm gesuchte Webseite oder etwa das
gew�nschte Produkt gefunden hat.

In der Praxis ist es daher h�ufig so, dass Internetnutzer nur selten bei der
Pr�fung der von einer Suchmaschine gelieferten Ergebnisse �ber die ersten
beiden Seiten der oft in Zehner-Tranchen dargestellten Nachweise hinaus-
gehen.239 Vielmehr rufen die meisten Nutzer einer Navigationshilfe oft nur
die ersten zehn Treffer auf.240
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237 Der Internetnutzer k�nnte seine Suche auch mit Hilfe von Boole’schen Operatoren
verfeinern, tut dies oftmals jedoch mangels Kenntnis der Funktionen von Such-
maschinen nicht, �hnlich auch schon Herberger, NJW 1999, 1168 (1170); ders., NJW
1999, 2424ff. Zu den erheblichen Auswirkungen, die eine falsche Recherchemethode
haben kann (z. B. Aufhebung eines Urteils des BPatG durch den BGH wegen Ver-
stoßes gegen die Denkgesetze) vgl. ebenfalls Herberger, NJW 2000, 2082 (2083); zu
den Abfragem�glichkeiten bei den verschiedenen Suchdiensten siehe Lewandowski,
www.durchdenken.de/lewandowski/doc/tabelle.php; Homann, Fuzzy-Suchmethoden
im Information-Retrieval, S. 5 ff.

238 Zur effektiven Nutzung von Suchmaschinen gibt es mittlerweile eine große Anzahl
von anwenderorientierten Fachb�chern, vgl. beispielsweise Spallek/Kreinacke/Spitz-
ner, Suchmaschinen. Gezielt recherchieren im Internet; Hooffacker, Informationen
gewinnen im Internet; Babiak, Effektive Suche im Internet; de Micheli, Erfolgreiches
Suchen und Finden im Internet. Zwischenzeitlich werfen manche Suchmaschinen
angesichts der beschr�nkten Recherchekenntnisse zu einem Suchbegriff automatisch
auch die mit dem Suchwort verwandten Begriffe aus, vgl. zum sog. „(Key)Word
Stemming“ (automatisiertes Bilden eines Wortstammes, nicht zu verwechseln mit
dem Keyword Stuffing) auch Machill/Welp, Wegweiser im Netz, S. 39/167, zu der �hn-
lichen „Cluster-Analyse“, bei der durch eine Kategorienanalyse ebenfalls eine Ein-
schr�nkung einer zu allgemeinen Suchanfrage erfolgen kann.

239 Ebenso Maurer, Consultant 2002, 12; van der Linden-Smith, JurPC Web-Dok.
259/2004, Abs. 8, www.jurpc.de/aufsatz/20040259.htm. Diese Vorgehensweise ent-
spricht allerdings grunds�tzlich wohl auch objektiv der �berwiegenden Validit�t der
Treffer, wenn man zur Qualit�tsbeurteilung die sog. „First 20 Precision“ heranzieht.
Zu Einzelheiten der Beurteilung der Systemeffektivit�t von Suchmaschinen (ins-
besondere durch die Ermittlung der beiden Maße „Recall“ = Nachweis aller Doku-
mente und „Precision“ = Exaktheit der relevanten Dokumente), vgl. Ferber, Infor-
mation Retrieval, Kap. 3.7; Heuser, Automatische Internet-Katalogisierung, S. 22.
Ohne weitere mathematische Einzelheiten darzustellen, kann aber festgehalten wer-
den, dass tats�chlich die Anteile valider Treffer in den auf die Rangpl�tze 1–10 fol-
genden R�ngen erheblich abnehmen, vgl. dazu auch Machill/Welp, Wegweiser im
Netz, S. 112f.

240 Vgl. auch Schmidt-Bogatzky, GRUR 2000, 959 (962); �hnlich Day, AJP 1998, 1463
(1464); R�ssel, CR 2003, 349 (351); auch nach Machill/Welp, Wegweiser im Netz,



Oftmals werden die Ergebnisseiten auf der Suche nach den f�r den Nut-
zer relevanten Informationen auch nur „durchgescrollt“ und dann lediglich
etwa 20% der ausgeworfenen Links �berhaupt via Mausklick aktiviert.241

Entweder hat der Internetnutzer dann sein Ziel erreicht oder er bricht die
Recherche ab bzw. bedient sich einer anderen Suchmaschine oder anderer
Suchbegriffe.242

Dies bedeutet, dass ein Content Anbieter, der an weniger „prominenter“
Stelle in der Ergebnisliste aufgef�hrt wird, kaum eine Chance hat, mit sei-
nem Webangebot von dem Internetnutzer wahrgenommen zu werden.243

Dies gilt auch f�r den Fall, dass gerade ein solches Angebot, welches auf-
grund der Bewertungskriterien des Suchmaschinen-Anbieters erst sp�ter in
der Ergebnisliste aufgef�hrt wird, m�glicherweise einen h�heren tats�ch-
lichen �bereinstimmungsgrad mit dem vom Nutzer gesuchten Dokument
hat als die in der „Pole Position“ der Trefferliste genannte Webseite.244

Dies macht nochmals deutlich, dass der vom Suchmaschinen-Betreiber
durch seine Ranking-Kriterien „vorkonfigurierten“ Trefferliste, aber auch
den noch darzustellenden Manipulationen der Ergebnislisten erhebliche
Bedeutung beim Auffinden von Angeboten im Internet zukommt.

f) Sanktionen von Suchmaschinen-Anbietern

Dem Großteil der Content Anbieter ist im Gegensatz zu den meisten Inter-
netnutzern bekannt, dass ihre Webseiten von den verschiedenen Such-
maschinen bewertet und zugleich von den Internetnutzern oftmals nur die
ersten Nachweise der Ergebnislisten wohlwollend ber�cksichtigt werden.

Aus diesem Grund betreiben viele Diensteanbieter eine nachfolgend
noch darzustellende „Suchmaschinen-Optimierung“ ihrer Webseiten, d. h.
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S. 95, rufen nur ca. 13% der Suchmaschinen-Nutzer die hinter den ersten 20 Treffern
liegenden URLs auf. Im Durchschnitt kann man von einer Suchmaschinen-Nutzungs-
dauer von etwa zehn Minuten ausgehen, bei der Suchmaschine Google sollen sich
Internetnutzer nach Nielsen/NetRatings sogar 15 Minuten aufhalten, www.netratings.
com/pr/pr_040304_gr.pdf.

241 Siehe dazu auch Machill/Welp, Wegweiser im Netz, S. 262f.
242 Dieser Wechsel des Suchdienst-Anbieters ist allerdings entgegen der Ansicht von

Holtkotte, Marken- und wettbewerbsrechtliche Probleme bei Suchmaschinen, S. 52,
selten. So zeigte sich in der von Machill/Welp, Wegweiser im Netz, S. 149ff., durch-
gef�hrten Studie, dass 77% aller Internetnutzer nur eine Suchmaschine nutzen; nur
noch 39% gaben eine zweite Navigationshilfe an, lediglich 11% nutzten drei Such-
dienste.

243 So auch Varadinek, GRUR 2000, 279; zur (eher unpraktikablen) M�glichkeit der
Rotation von Trefferlisten vgl. etwa Hoeren, MMR 1999, 649 (652).

244 Das (von kollusiven Manipulationen unbeeinflusste) Ranking des eigenen Webange-
botes bei Suchmaschinen kann etwa unter www.webmasterplan.de oder www.
suchmaschinenposition.de abgefragt werden.



sie achten bereits bei der Erstellung oder aber sp�testens der Aktualisie-
rung ihrer Webseite darauf, dass bestimmte Stich- oder Schlagworte so ein-
gesetzt oder positioniert werden, dass die Bedeutung dieser Webseite von
den Suchmaschinen als hoch eingestuft wird.

Auch diese externen Webseiten-Optimierungen (vorliegend bei �ber-
schreitung der zul�ssigen Verbesserung von Webseiten als „externe Mani-
pulation“ bezeichnet) werden aber teilweise von den Suchmaschinen
erkannt und ebenfalls „bewertet“. Um diese externen Manipulationsver-
suche der Content Anbieter besser in den Griff zu bekommen, sind viele
Suchmaschinen-Anbieter sogar dazu �bergegangen, zus�tzlich zu den
zuvor dargestellten objektiven Bewertungskriterien „Sanktionen“ gegen
diejenigen Content Provider zu verh�ngen, die nach Ansicht der Such-
dienst-Betreiber ein „Index-Spamming“ begangen haben. Diese Sanktio-
nen reichen von der Abmahnung der betreffenden Content Provider �ber
die Herabstufung im Ranking (teilweise auch als „Page Rank Penalty“
bezeichnet) bis zum vollst�ndigen Ausschluss der manipulierten Webseite
aus dem Index der Navigationshilfe.245

Die Grenze zwischen der Aussch�pfung aller von den Suchmaschinen-
Betreibern gemeinhin akzeptierten Methoden und deren �bertreibung
(und mithin der Qualifikation als externe Manipulation) ist allerdings
auch f�r den Anbieter eines Suchdienstes nicht immer eindeutig definier-
bar.

IV. Manipulationsm�glichkeiten

Wie zuvor gezeigt, scheint der (vom jeweiligen Nutzer der Suchmaschine
unterschiedlich empfundene) Erfolg einer Recherche im Internet auf den
ersten Blick zun�chst nur mit der Wahl und der richtigen Bedienung der
f�r den konkreten Einsatz bevorzugten Suchmaschine zusammen zu h�n-
gen.

Das Ergebnis der Internetrecherche wird jedoch in noch viel st�rkerem
Maße sowohl von den einzelnen Content Anbietern als auch der jeweiligen
Suchmaschine aktiv durch Manipulation der Trefferlisten mitbestimmt.
Vom Internetnutzer in der Regel unbemerkt, ist deshalb die vermeintlich
automatisch generierte Trefferliste nicht etwa ein streng mathematisch
ermitteltes, nur an der Treffervalidit�t und den zuvor dargestellten Ran-
king-Kriterien ausgerichtetes, objektives Resultat der vom Internetnutzer
angestrengten Suche. Vielmehr wird die Rangfolge innerhalb der Ergebnis-
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245 Vgl. dazu auch Machill/Welp, Wegweiser im Netz, S. 84.



liste oftmals erheblich durch den Betreiber der Suchmaschine und durch
die einzelnen Diensteanbieter beeinflusst.

Sowohl f�r den Anbieter von Telediensten, der m�glichst weit oben in
den Trefferlisten genannt werden will, als auch f�r den Suchdienst-Betrei-
ber selbst gibt es f�r eine Manipulation der Ergebnislisten verschiedene,
nachfolgend im Einzelnen darzustellende M�glichkeiten, das Resultat
einer von einem Internetnutzer angestrengten Suche zu ver�ndern.246 Die
hier aufgezeigten Manipulationsm�glichkeiten geben allerdings nur die
wichtigsten Einwirkungsformen und den derzeit aktuellen Stand wieder.
Angesichts der fortschreitenden Technik und der Bedeutung von Such-
maschinen f�r die Informationsgewinnung ist aber damit zu rechnen, dass
sowohl Content Anbieter als auch die Betreiber von Suchdiensten weiter-
hin erfinderisch t�tig sein werden, um dem jeweils von ihnen verfolgten Ziel
n�her zu kommen.

Man kann bei der Darstellung der derzeit g�ngigen Manipulationsfor-
men grob zwischen externer247 und kollusiver248 Manipulation von Such-
maschinen unterscheiden.

1. Externe Manipulationsformen

Im Falle der externen Manipulation (teilweise auch „On Page-Methoden“
genannt249) versucht der Diensteanbieter oder von diesem beauftragte
Experten250, sein Ranking innerhalb der Trefferlisten einer Suchmaschine
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246 Der wohl �lteste gerichtlich bekannt gewordene (und zwischenzeitlich angesichts der
neuen Rankingkriterien von Suchdiensten schon als harmlos einzustufende) Manipu-
lationsversuch an einer Datenbank der „Neuen Medien“ d�rfte der allzu offensicht-
lich an der Alphabetisierungsfunktion von Datenbanken ausgerichtete Eintragungs-
antrag der „AAA AAA AAA AB Lifesex-TV GmbH“ gewesen sein, dessen
Zur�ckweisung das OLG Celle mit Beschl. v. 19. 11. 1998 (9 W 150/98) [A-Bl�cke],
NJW-RR 1999, 543, best�tigt hat. Auch im vergleichbaren Fall des „A. A.A. A.A.
Schl�sselnotdienst“ wurde ein Verstoß gegen das Gebot der Transparenz und das
Verbot der Tarnung gem. § 1 UWG a. F. bejaht, vgl. OLG D�sseldorf, Urt. v. 06. 05.
2003 (20 U 174/02) [A.A.A.A.A. Schl�sselnotdienst], WRP 2003, 1463ff.

247 Diese Bezeichnung verwenden beispielsweise auch Machill/Welp, Wegweiser im
Netz, S. 125.

248 Machill/Welp, Wegweiser im Netz, S. 89, bezeichnen diese Manipulationsformen als
„interne Manipulation“. Diese Ausdrucksweise bringt jedoch nicht hinreichend deut-
lich zum Ausdruck, dass der Suchmaschinen-Anbieter nicht von selbst und allein t�tig
wird, sondern die Beeinflussung der Trefferlisten eine Kollusion mit dem Content
Anbieter voraussetzt.

249 So Gl�ggler, Suchmaschinen im Internet, S. 115.
250 Diese „Webseiten-Optimierer“ (auch „Search Engine Optimizers“ oder „SEO“

genannt) geben entsprechende „Hilfestellung“, um Content Anbietern durch eine
an die Suchalgorithmen der diversen Suchmaschinen angepasste Aufbereitung der
Inhalte eine h�here Trefferquote zu erm�glichen. Es gibt sogar bereits Angebote im



durch entsprechende Gestaltung seines Internetangebotes zu verbessern.
Diese Manipulationen werden teilweise auch „Index-Spamming“, „Spam-
dexing“, „search engine spamming“ oder „cyber-stuffing“ genannt.

Trotz der Gefahr von Sanktionen seitens der Betreiber von Suchmaschi-
nen251 wird die Webseite des jeweiligen Content Anbieters dann so auf-
gebaut oder umgestaltet, dass die Bedeutung dieser Seite potenziell h�her
eingestuft wird. Gegen eine Optimierung des eigenen Webangebotes ist
rein rechtlich zwar zun�chst nichts einzuwenden, weil keine generelle
Pflicht besteht, Suchdienste zu unterst�tzen oder nur mit wahren Informa-
tionen zu „f�ttern“.252 Es wird jedoch noch zu zeigen sein, dass bei diesen
externen Manipulationen h�ufig auch die Grenze der marken- und wett-
bewerbsrechtlichen Zul�ssigkeit �berschritten wird.

Nachfolgend werden daher die derzeit gebr�uchlichen externen Mani-
pulationsformen zun�chst in technischer Hinsicht dargestellt. Hierbei sind
insbesondere die Verwendung sachfremder Meta-Tags (sub lit. a), die Wie-
derholung von Schl�sselw�rtern (unter lit. b) und die Nutzung suchmaschi-
nenoptimierter Webseiten (sub c) und so genannter „Linkfarmen“ (unter d)
zu nennen.

a) Sachfremde Meta-Tags

Eine fr�her h�ufig von Content Providern angewandte M�glichkeit, auf die
Ergebnisse der Suchmaschinen Einfluss zu nehmen, ist die entsprechende
Anpassung der Meta-Tags, als Manipulationsform auch „Meta-Tagging“
genannt.

Wie bereits in Kap. B.III.3.b) beschrieben, werden beim Crawlen und der
anschließenden Indexierung und Gewichtung auch heute noch – zumindest
teilweise – die Inhalte der Meta-Tags ber�cksichtigt. Gibt ein Internetnut-
zer ein bestimmtes Schlagwort als Recherchebegriff in die Suchmaschine
ein, bewertet der Query Processor dann die zuvor in der Datenbank
erfasste Webseite auch anhand der Meta-Tags und stuft das Internetange-
bot unter Ber�cksichtigung der �brigen Vorgaben ein.253

Bei der missbr�uchlichen Verwendung von Schlagworten werden von
manchen Diensteanbietern in die Meta-Tags Stichworte aufgenommen,
die mit dem eigentlichen Webangebot gar nichts zu tun haben oder teil-
weise vielleicht sogar Kennzeichenrechte Dritter darstellen. Durch Ver-
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Internet, die eine Art Beratung zum Thema SEO anbieten, vgl. etwa www.such-
maschinentricks.de oder www.rlrouse.com/SEO.html; zur Zertifizierung von SEO
siehe N.N., CR 2005, R 6.

251 Vgl. hierzu schon in Kap. B.III.3.f).
252 Ebenso Ernst, Anm. zu LG Hamburg, Beschl. v. 13. 09. 1999 (315 O 258/99) [Galerie],

CR 2000, 121 (123); ders., NJW-CoR 1997, 493.
253 Siehe dazu bereits in Kap. B.III.3.b).



wendung dieser sachfremden Meta-Tags wird daher zumindest von man-
chen Suchmaschinen eine gewisse Zuordnung zu diesen Schlagworten vor-
genommen. Je nach Suchalgorithmus und Bewertungsschema kann daher
durch das Meta-Tagging grunds�tzlich erreicht werden, dass die Navigati-
onshilfe auch dann das Auffinden des Stichwortes in den Meta-Tags als
Treffer bewertet, obwohl der Suchbegriff selbst gar nicht auf der Webseite
vorkommt.254

Es liegt auf der Hand, dass diese Art der Ausnutzung von bestimmten
Schl�sselworten in Meta-Tags und der Beeinflussung von Suchmaschinen
je nach Fallgestaltung rechtswidrig sein kann.255

b) Wiederholung von Schl�sselw�rtern

Auch durch die mehrmalige Verwendung von bestimmten Begriffen auf der
Webseite kann grunds�tzlich die vermeintliche Validit�t eines Webangebo-
tes beeinflusst werden.256

Bei diesem so genannten „(Key)Word-Stuffing“ (von engl. „stuffing“ =
vollstopfen) handelt es sich um die nicht sachgebotene Wiederholung
bestimmter Stichworte in einer f�r den normalen Betrachter nicht sicht-
baren Art und Weise, oft auch im Fließtext der Webseite selbst.257 Diese
Schl�sselworte m�ssen nicht mit Kennzeichen Dritter identisch sein, son-
dern werden h�ufig auch danach ausgew�hlt, dass sie in potenziellen Anfra-
gen von Internetnutzern relativ oft vorkommen (wie etwa „Sex“, „Porno“,
etc.).

Eine h�ufig anzutreffende, allerdings eher untechnische Manipulations-
variante ist hierbei die Verwendung von W�rtern auf einer Webseite mit
der Besonderheit, dass sowohl die Schrift als auch der Hintergrund dieser
Stichw�rter die gleiche Farbe aufweisen und so zumindest vom normalen
Webseitenbetrachter nicht wahrgenommen werden.258 Diese Manipulati-
onsart wird daher auch „blind text“, „buried text“, „invisible ink“, „hidden
text“, „font matching“ „Weißer Adler auf weißem Grund“, „weiße Schrift
auf weißem Grund“, „hidden content“ oder „maschinenlesbare Wasserzei-
chen“ genannt.259
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254 Vgl. auch Varadinek, GRUR 2000, 279 (280).
255 Vgl. zu den damit verbundenen marken- und wettbewerbsrechtlichen Problemen

unter Kap. D.I sowie in Abschnitt E.IV.1.
256 Diese Form der Suchmaschinen-Beeinflussung bezieht sich auf die Beeinflussung des

Term Frequency Algorithmus, wird jedoch i. d. R. von Suchdiensten leicht identifi-
ziert und ausgefiltert, so auch Gl�ggler, Suchmaschinen im Internet, S. 140/189.

257 �hnlich auch Ernst, WRP 2004, 278.
258 Siehe hierzu auch Mankowski, GRUR Int. 1999, 995 (999); Viefhues, MMR 1999, 336

(341); Boehme-Neßler, ZUM 2001, 547 (553); R�ssel, CR 2003, 349 (350, dort Fußn. 3).
259 Vgl. dazu auch Day, AJP 1998, 1463 (1465), Ernst, WRP 2004, 278.



Durch die entsprechende Farbwahl sind die W�rter f�r den Internetnut-
zer �hnlich wie bei Meta-Tags „unsichtbar“. Oftmals wird die nicht sach-
gebotene Wiederholung von Stichworten dann sowohl in Meta-Tags als
auch auf der Webseite selbst vorgenommen.260

Eine mit dieser Beeinflussung vergleichbare Manipulation kann auch
dadurch versucht werden, dass auf einer Webseite die betreffenden Stich-
worte in einer winzig kleinen und aus diesem Grund f�r den Internetnutzer
nicht wahrnehmbaren Schriftart oder Schriftgr�ße angezeigt bzw. versteckt
werden.261

Auch f�r die automatisierten Suchprogramme, welche die Inhalte der
Webseiten kontinuierlich durchsuchen, ist es grunds�tzlich – außer im Falle
einer speziellen Programmierung der Roboter – unerheblich, in welcher
Farbe oder Schriftgr�ße die W�rter dargestellt werden. Beim Durchsuchen
des Internet vermerken daher diejenigen Roboter, die nicht entsprechend
gegen solche Manipulationen „geimpft“ sind, diese Begriffe ebenfalls in der
Datenbank der Navigationshilfe.

Zwischenzeitlich ist jedoch die Suchmaschinen-Technik so weit aus-
gereift, dass die vorgenannten Manipulationen relativ schnell aufgedeckt
und ausgefiltert werden k�nnen. So k�nnen die Programme der Such-
maschinen solche Manipulationsversuche leicht durch Abgleich der Farb-
codes oder durch Ermittlung der so genannten „H�ufigkeitskurve“ erken-
nen. 262

c) Suchmaschinenoptimierte Webseiten

Eine weitere, im Gegensatz zu den beiden vorgenannten Verfahren eher
dynamische und an den zwischenzeitlich ge�nderten Gewichtungskriterien
ausgerichtete Manipulationsm�glichkeit des Webseiten-Anbieters stellt die
Programmierung fingierter Einstiegs- und Weiterleitungsseiten dar. Hier-
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260 So wohl auch im Fall des LG Essen, Urt. v. 26. 05. 2004 (44 O 166/03) [Wettbewerbs-
widrige Meta-Tags], MMR 2004, 692f., auch wenn das LG Essen nicht genau
zwischen den Meta-Tags und dem „body“ der Webseite zu differenzieren scheint;
vgl. dazu auch H�rting/Schirmbacher, ITRB 2005, 16 (17). Die Entscheidung des
LG Essen wurde zwischenzeitlich aufgehoben durch OLG Hamm, Urt. v. 09. 12.
2004 (4 U 115/04), MMR Heft 2/2005, S. XIV. Zumindest im Sachverhalt der Ent-
scheidung des OLG Hamburg, Urt. v. 06. 05. 2004 (3 U 34/02) [Nutzung einer frem-
den Marke als Meta-Tag], JurPC Web-Dok. 274/2004, Abs. 19, www.jurpc.de/
rechtspr/20040274.htm, wird dagegen dieser Unterschied erkannt.

261 Vgl. dazu etwa Wendlandt, Cybersquatting, S. 533.
262 Vgl. dazu Karzaunikat, Die Suchfibel, S. 182. Holtkotte, Marken- und wettbewerbs-

rechtliche Probleme bei Suchmaschinen, S. 23, weist diesbez�glich zutreffend darauf
hin, dass in einer Sprache bestimmte W�rter eine gewisse nat�rliche H�ufigkeits-
kurve aufweisen und daher Suchdienste auch aus diesem Grund in der Lage sind,
Abweichungen von dieser H�ufigkeitskurve zu erkennen.



bei wird eine eigens f�r die Roboter der Suchmaschinen programmierte
Webseite (die so genannte „Doorway Page“) dem eigentlichen Webauftritt
vorangestellt.

Diese Br�ckenseite h�lt abh�ngig vom Abrufer der Webseite unter-
schiedliche Versionen der Webseite f�r normale Internetnutzer und Robo-
ter bereit. Vom betreffenden Webserver wird daher im Fall der Abfrage
durch eine Suchmaschine anstelle der Homepage eine spezielle „Such-
maschinen-Seite“ �bertragen. Ziel der Doorway Page ist es in der Regel,
m�glichst umfassend die Such- und Rankingkriterien der verschiedenen
Suchdienste zu erf�llen und so in den Ergebnislisten eine gute Position zu
erlangen.263

Der Einsatz von Doorway Pages kann sachlich gerechtfertigt sein, wenn
auf den betreffenden Webseiten vorwiegend dynamische Elemente wie
etwa eine Datenbank-Abfrage, Frames, Java-Skripts, etc. oder große An-
teile von Grafiken und Flash-Animationen verwendet werden, weil diese
„invisible pages“ nicht von den Robotern erkannt werden. Die extra f�r
Suchdienste programmierten Br�ckenseiten erm�glichen es somit �ber-
haupt erst, dass diese Webseiten des Invisible Web im Index erfasst werden
k�nnen.264 Sofern der von der Suchmaschine eingesetzte Roboter die Zwi-
schenschaltung einer Doorway Page nicht als externe Manipulation bewer-
tet, k�nnen dann die speziell f�r Suchdienste aufbereiteten Informationen
der Doorway Page in den Index �bertragen werden.265

Eine Manipulationstechnik, die oftmals mit der Kreation von Doorway
Pages verwechselt wird, weil sie dieser Manipulationsform durchaus �hn-
lich sein kann, ist die Verwendung einer speziell auf Suchmaschinen ange-
passten Homepage, auch „IP-Delivering“ oder „Cloaking“ genannt.266

Beim Cloaking „verkleidet“ sich die betreffende Webseite und liefert der
Suchmaschine einen v�llig anders aufgebauten Webauftritt, der optimal
auf die Algorithmen von Suchdiensten zugeschnitten ist.267 Beim Cloaking
werden also statt einer speziellen Br�ckenseite vor dem normalem Webauf-
tritt in Abh�ngigkeit des anfragenden Servers vollkommen unterschiedli-
che Dokumente geliefert. Dadurch ist es grunds�tzlich m�glich, den Such-
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263 Vgl. zu solchen Br�ckenseiten auch Terhaag, Anm. zu LG M�nchen I, Urt. v. 24. 06.
2004 (17 HK O 10389/04) [Impuls], K&R 2004, 448 (450).

264 Vgl. dazu Karzaunikat, Die Suchfibel, S. 194; Machill/Welp, Wegweiser im Netz, S. 45.
265 Zur Einbindung von kostenpflichtigem Content durch Hybrid-Suchmaschinen siehe

auch in Fußn. 202.
266 Siehe hierzu bspw. Lehmann/Lehmann, Top-Platzierungen in Suchmaschinen, Kap. 8,

S. 152f.
267 Ernst, WRP 2004, 278 (281), weist zutreffend darauf hin, dass ein �hnlicher Effekt

auch bei der „Verschiebung“ von Webseiten (also dem Austausch der Inhalte nach
deren Erfassung durch die Suchmaschine) eintritt.



maschinen-Programmen individuell auf sie optimierte HTML-Dokumente
zu liefern.

d) Einsatz von Link-Farmen

Eine weitere externe Manipulationsform ist der Einsatz so genannter
„Link-Farmen“.268 Diese werden von manchen Content Providern zur
Beeinflussung des bereits zuvor erw�hnten Page Rank-Verfahrens einge-
setzt. Diese Manipulation wird teilweise auch „Google-Bombing“ genannt,
weil vor allem die Suchmaschine Google eine Zeit lang dem Page Rank
eine hohe Relevanz zugemessen hat.

Dabei wird eine große Anzahl von Webseiten ins Internet eingestellt, die
alle wiederum aufeinander verweisen (auch „Cross-Referencing“ ge-
nannt).269 Auf diese Weise soll bei den Robotern der Suchdienste der Ein-
druck erweckt werden, dass die Popularit�t der betreffenden Webseiten
und damit der Page Rank hoch ist.

Diese selbst erstellten Webseiten haben jedoch tats�chlich eine eher
geringe Wirkung auf die Trefferlisten von Suchdiensten, da ihnen in der
Regel selbst Verweise aus dem Internet fehlen. Der Versuch, sich gegensei-
tig zu verlinken, wird daher von den meisten Suchmaschinen zutreffend als
Zirkelbezug entlarvt und somit gar nicht oder zumindest nicht wohlwollend
bewertet.

e) Ausmaß der externen Manipulation

Die Mittel externer Manipulation sind – wie gezeigt – vielf�ltig und werden
st�ndig durch neue Tricks erg�nzt. Bei der rechtlichen Beurteilung dieser
Manipulationsformen muss allerdings auch ber�cksichtigt werden, wie
stark sich diese Beeinflussungen der Trefferlisten auf die Informations-
gewinnung auswirken.

Verl�ssliche Zahlen sind dazu verst�ndlicherweise kaum zu erwarten.
Nach der Studie von Machill/Welp270 sollen in einer Versuchsreihe immer-
hin sieben der neun getesteten Suchmaschinen auf externe Seitenoptimie-
rungen durch Aufnahme in den Datenbank-Index bzw. Steigerung der
Bewertung der Webseite reagiert haben.271 Allein diese Aussage der Studie
zeigt anschaulich die Bedeutung und das Ausmaß der externen Manipula-
tion von Suchdiensten, beweist zugleich aber auch die Relevanz der nach-
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268 Holtkotte, Marken- und wettbewerbsrechtliche Probleme bei Suchmaschinen, S. 28,
spricht hierbei von Link Spamming.

269 Siehe dazu auch Ernst, WRP 2004, 278 (280).
270 Machill/Welp, Wegweiser im Netz, S. 128.
271 Die Untersuchung zeigt allerdings auch, dass diese manipulierten Webseiten nach

einiger Zeit wieder aus den Indizes der Suchmaschinen verschwunden waren.



folgend darzustellenden kollusiven Manipulationen, durch die Content
Anbieter auch ohne externe Manipulationsversuche eine prominente Nen-
nung innerhalb der Ergebnislisten erreichen k�nnen.

2. Kollusive Manipulationen

Eine Manipulation der Trefferlisten ist auch im einvernehmlichen Zusam-
menwirken zwischen Content Anbieter und Suchdienst-Betreiber m�glich.
Diese Form der Beeinflussung von Recherche-Ergebnissen wird vorliegend
als kollusive Manipulation bezeichnet.

Zwei der am h�ufigsten anzutreffenden F�lle kollusiver Manipulation
sollen angesichts der bereits erw�hnten, auch gegen Suchmaschinen-Anbie-
ter gef�hrten Verfahren sowie den aktuellen Diskussionen um die Unab-
h�ngigkeit von Suchdiensten nachfolgend etwas ausf�hrlicher dargestellt
werden. Hierbei handelt es sich um zwei Formen von kontextbezogener
Werbung, welche im Internet immer mehr Verbreitung finden, weil sie
geeignet ist, die Streuverluste von Werbung zu minimieren.272

a) Bezahlte Eintr�ge in der Trefferliste

Eine inzwischen weit verbreitete kollusive Manipulationsform ist die ein-
vernehmliche Beeinflussung der Ergebnislisten durch den Ankauf von Lis-
tenpl�tzen. Dabei werden von den Anbietern einer Suchmaschine die vor-
deren Pl�tze einer Trefferliste an den betreffenden Diensteanbieter schlicht
verkauft.273 Durch diese Form der Beeinflussung kann sich ein Content
Anbieter die Ber�cksichtigung in den Ergebnislisten vertraglich zusagen
lassen. Diese M�glichkeit des Content Anbieters, sein Ranking in den Tref-
ferlisten zu verbessern, wird vorliegend als Paid Listing bezeichnet.274

Bei dieser Form des „Keyword Buying“ wird also dem Content Anbieter
angeboten, durch Zahlung einer zuvor festgelegten Verg�tung eine
bestimmte oder aber zumindest weit vorne liegende Position zu erhalten.275
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272 Siehe hierzu auch Vykydal/von Diemar, WRP 2004, 1237.
273 Gerade redaktionelle Suchdienste finanzieren sich inzwischen fast ausschließlich aus

solchen Verk�ufen, vgl. auch Geiseler-Bonse, Internet-Suchmaschinen als rechtliches
Problemfeld, S. 6; Gl�ggler, Suchmaschinen im Internet, S. 235ff.

274 Vgl. dazu Schreibauer/Mulch, WRP 2001, 481 (490); Schmidt-Bogatzky, GRUR
2000, 959ff.; Ernst/Vassilaki/Wiebe, Hyperlinks, Rn. 101; bei der Suchmaschine
Google wird diese Manipulationsvariante auch „Google AdWords“ genannt, vgl.
www.google.com/intl/de/ads; siehe zum gleichnamigen Keyword Advertisement
etwa LG Hamburg, Urt. v. 21. 09. 2004 (312 O 324/04) [St�rerhaftung f�r „Ad-
Word“-Werbung], CR 2004, 938ff.

275 Oftmals werden die Positionen in den Trefferlisten gegen H�chstgebot im „Pay-Per-
Click-Verfahren (PPC)“ verkauft. Bei diesem Verfahren verringert sich mit jedem
erfolgten Abruf eines Internetnutzers der verbleibende Betrag des Budgets. Ist das



Teilweise werden diese Eintr�ge auch durch Bezeichnungen wie etwa
„Sponsored Link“, „Sponsored Listing“, „Gesponserte Seiten“ sowie
„Partner Link“ gekennzeichnet oder – insbesondere bei „popul�ren“ und
h�ufig vorkommenden Suchanfragen – r�umlich getrennt und (teilweise
farblich unterlegt) in einer Art zweiten Trefferliste unter der Rubrik „An-
zeige“ aufgef�hrt.276

Eine Sonderform der garantierten Aufnahme in die Ergebnisliste der
Suchmaschine ist dabei das „Paid Placement“, bei dem sogar eine
bestimmte Position innerhalb der Trefferlisten (und dort vor allem den Pl�t-
zen 1–20) zugesichert wird. Eine andere Variante des Paid Listings ist die so
genannte „Paid Inclusion“.277 Hierbei werden zus�tzlich zu den Nachwei-
sen, die unmanipuliert in die Ergebnislisten gelangen, weitere bezahlte
Treffer eingeblendet.

Bezeichnenderweise wurde bei der erstmaligen Einf�hrung von Paid Lis-
tings im Jahr 1999 heftige Kritik an dieser Manipulationsform ge�bt und
daher zun�chst noch in demselben Jahr von den betreffenden Suchmaschi-
nen-Betreibern wieder eingestellt.278 Zwischenzeitlich ist die Bezahlung
von Eintr�gen aber zumindest in den Augen der Content Anbieter und
Suchdienst-Betreiber �blich geworden, auch wenn diese Manipulations-
form dem normalen Internetnutzer weitaus weniger bekannt sein d�rfte
als die Anbieter von Suchdiensten Glauben machen wollen.279

b) Schl�sselwortwerbung

Teilweise werden im Zusammenwirken mit dem Anbieter der Such-
maschine nicht die Trefferlisten selbst manipuliert, sondern dem Content
Anbieter in noch darzustellender Korrelation zu der automatisch generier-
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Budget aufgebraucht, wird der betreffende Verweis auf das Content Angebot aus den
Spitzenpositionen der Trefferlisten entfernt. Zum so genannten „Click-Spamming“
vgl. Kaufmann, MMR 2/2005, S. XV. Da nicht alle Suchdienste �ber entsprechende
Technologien verf�gen, arbeiten sie gerade auch bei diesem Verfahren zusammen,
vgl. dazu Gl�ggler, Suchmaschinen im Internet, S. 10f.

276 Zu der Frage, ob diese Kennzeichnung ausreichend ist, vgl. noch in Abschnitt E.V.
277 Eine Spielart dieser Manipulationsform ist die Verwendung der Adressdatenbank

„RealNames“ (www.realnames.com). In diese Datenbank k�nnen sich Content
Anbieter kostenpflichtig eintragen und ihre Webdresse mit Stichworten („Key-
words“) verkn�pfen. Bei entsprechenden Suchanfragen (die dann parallel zur
Recherche in der Suchmaschinen-Datenbank stattfinden) werden die bei RealNames
eingetragenen Content Anbieter dann zus�tzlich zu den �brigen Treffern gelistet.
Inzwischen kooperiert eine Vielzahl von Suchmaschinen mit RealNames, vgl. dazu
Karzaunikat, Die Suchfibel, S. 159/165; Viefhues, K&R 2000, 288, spricht hierbei lapi-
dar von einem „Komplement�r-Service“ zu Suchmaschinen.

278 Siehe zu diesen anf�nglichen Irritationen noch Miller, Irref�hrung von Internet-Such-
maschinen, S. 50.

279 Zur wettbewerbsrechtlichen Beurteilung von Paid Listings vgl. unter Kap. E.IV.2.



ten Ergebnisliste ein entsprechender Werbeplatz auf oder zumindest im
optischen Zusammenhang mit der Trefferliste verkauft. Bei dieser Form
der kontextsensitiven Werbung, der sog. „Schl�sselwort-Anzeigenwer-
bung“ (auch „Keyword Advertisement“ oder „Keyword-Search Adver-
tising280 genannt), werden also bei der Anzeige der Trefferliste Werbefelder
von den Suchmaschinen-Betreibern so konfiguriert, dass zu den einzelnen
Webangeboten (fr�her teilweise noch zeitlich vor Anzeige der Treffer-
liste281) entsprechende Werbebanner im Umfeld der Trefferliste erscheinen.

Unter Keyword Advertising versteht man daher die gezielte, mit dem
vorher eingegebenen Suchbegriff („Keyword“) abgestimmte Schaltung
von Werbefl�chen auf der Webseite, welche die Ergebnisliste anzeigt.282

Das eigentliche Ergebnis der Recherche bleibt dabei zumindest in der
Reinform des Keyword Advertisement unbeeinflusst.283 Teilweise erfolgt –
�hnlich wie auch beim Paid Listing – durch die Suchmaschinen-Anbieter
eine Kennzeichnung des Keyword Advertisement durch Bezeichnungen
wie „Anzeige“, „Werbung“, etc.

F�r den werbenden Content Provider haben die nutzeranfrageabh�ngi-
gen Werbeeinblendungen neben einer besseren Platzierung insbesondere
den Vorteil, dass seine Werbung automatisch einem Nutzer angezeigt wird,
der sich vorher durch die Eingabe eines im Idealfall korrelierenden Such-
begriffs als potenzieller Interessent f�r eine solche Werbung identifiziert
hat.284
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280 So Harte/Henning/Frank, UWG, Einl. G Rn. 30.
281 In dem von dem LG Hamburg, Urt. v. 16. 02. 2000 (315 O 25/99) [Keyword Buys],

CR 2000, 392ff., entschiedenen Fall wurden die Werbebanner noch zur �berbr�-
ckung der Wartezeit auf die Trefferlisten eingeblendet. Siehe hierzu auch Michael,
Anm. zu LG Berlin, Beschl. v. 12. 01. 2001 (15 O 22/01) [Keyword Advertising],
K&R 2001, 172.

282 Nicht vertieft untersucht werden vorliegend die sog. „Interstitials“. Dabei handelt es
sich um Werbung, die unaufgefordert bei Aufruf oder Schließen einer Webseite
erscheint, vgl. hierzu auch Baumbach/Hefermehl/K�hler, Wettbewerbsrecht, § 4
UWG Rn. 1.209. Im Zusammenhang mit Suchdiensten gibt es hierbei etwa die kon-
textbezogenen „Pop-Up“-Werbebanner sowie die zeitlich verlagerte Variante kon-
textsensitiver Werbung, bei der die eigentliche Werbung erst dann erscheint, wenn
der Internetnutzer die urspr�nglich besuchte Webseite schließt (sog. „Pop-Un-
der“-Werbung), vgl. hierzu insbesondere Vykydal/von Diemar, WRP 2004, 1237
(1238).

283 Dem Keyword Advertisement gleichgestellt werden kann in Einzelf�llen auch die
besondere Gestaltung der Treffer durch Hinzuf�gung von Logos oder Anwendung
einer gr�ßeren Schrift. Je nach Gr�ße und Art der Gestaltung der Treffer k�nnen
dann die Unterschiede zwischen Paid Listing und der Schaltung von Werbebannern
verwischen.

284 Dieser Effekt wird auch „moment of high involvement“ genannt, vgl. etwa Kaestner
in Lediger, Der Onlineauftritt in der rechtlichen Praxis, Kap. I Rn. 57. Vgl. zum „on-
line behavioral marketing“ auch Vykydal/von Diemar, WRP 2004, 1237 (1238ff.). Die



Technisch funktioniert das Keyword Advertisement dadurch, dass der
jeweilige Content Anbieter dem Betreiber der Suchmaschine bestimmte
Stichworte mitteilt, bei deren Eingabe automatisch entsprechende Banner-
werbung geschaltet und konfiguriert wird.285 Oftmals wird beim Keyword
Advertisement seitens des Suchmaschinen-Betreibers lediglich eine Soft-
ware bzw. eine Art „Plattform“ zur Verf�gung gestellt, anhand derer der
betreffende Content Anbieter innerhalb eines bestimmten Kontingentes
selbst eine Auswahl und jederzeitige �nderung dieser Keywords vorneh-
men kann.286 In diesem Fall stellt der Betreiber der Suchmaschine dem
Content Anbieter also lediglich (wie etwa bei dem Betrieb eines Ad-Ser-
vers287) einen Datenverarbeitungsvorgang zur Verf�gung.288

Auch wenn in diesem Fall die Keyword Advertisement-Programme nicht
vollst�ndig außerhalb der Verf�gungsgewalt des Suchmaschinen-Anbieters
stehen, auf dessen Webseite ja die betreffende Werbung des Content
Anbieters zu sehen ist, ist den Betreibern der Suchdienste oftmals die Wer-
bung, die durch in ihr Angebot integrierte Werbebanner geschaltet wird,
gar nicht bekannt, weil diese in der Regel unmittelbar �ber den Ad-Server
direkt an den Internetnutzer �bermittelt werden.289

c) Weitere entgeltliche Serviceleistungen

Weitere „Serviceleistungen“, die Content Anbieter gegen Bezahlung in
Anspruch nehmen k�nnen, sind etwa die beschleunigte Pr�fung und Erfas-
sung der von Content Anbietern selbst angemeldeten Webseiten (mit und
ohne Aufnahmegarantie)290, die bevorzugte Aktualisierung der Webseiten
in der Datenbank der Suchmaschine291 und die Aufnahme besonders vieler
Seiten eines einzigen Webangebotes in den Index des Suchdienstes. Wegen
der eher geringen Verbreitung dieser „Bevorzugungen“ einzelner Content
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nach dem Zufallsprinzip rotierende und damit nicht unmittelbar schl�sselwortgesteu-
erte Bannerwerbung f�llt dagegen nicht unter diese Fallgruppe, siehe dazu etwa
Ernst, WRP 2004, 278.

285 So etwa im Fall der Entscheidung des LG Hamburg, Urt. v. 16. 02. 2000 (315 O 25/99)
[Keyword Buys], CR 2000, 392 (394).

286 Siehe hierzu etwa LG Hamburg, Urt. v. 21. 09. 2004 (312 O 324/04) [St�rerhaftung f�r
„AdWord“-Werbung], CR 2004, 938ff.

287 Vgl. dazu bereits in Fußn. 158.
288 Siehe dazu auch LG M�nchen I, Beschl. v. 02. 12. 2003 (33 O 21461/03) [Werbe-Key-

words], MMR 2004, 261f.
289 Zur wettbewerbsrechtlichen Beurteilung des Keyword Advertisement siehe in Kap.

E.V.1.
290 Manche Navigationshilfen lassen sich zwar nicht das Ranking, aber die „Bearbei-

tungszeit“ und damit indirekt doch das Ranking bezahlen, vgl. dazu auch Karzauni-
kat, Die Suchfibel, S. 160.

291 Vgl. hierzu Lehmann/Lehmann, Top-Platzierungen in Suchmaschinen, Kap. 7, S. 116.



Anbieter erfolgt vorliegend keine vertiefte Auseinandersetzung mit diesen
kollusiven Manipulationsformen.

d) Bedeutung der kollusiven Manipulation

Fraglich ist jedoch �hnlich wie auch bei der Darstellung der externen Mani-
pulationsformen, welche praktische Bedeutung der kollusiven Manipula-
tion zukommt. Verst�ndlicherweise sind auch hierzu aussagekr�ftige Zah-
len nicht leicht erh�ltlich. Folgende Zahlen geben erste Anhaltspunkte:

Dem verk�rzt wiedergegebenen Tatbestand des vom LG M�nchen292

verfassten Beschlusses kann zum Keyword Advertisement der Sachvortrag
des Suchmaschinen-Betreibers Google entnommen werden, dass von die-
sem derzeit etwa 150.000 Anzeigenkunden mit durchschnittlich 200 Key-
words pro Anzeige betreut werden.

Gem�ß der Darstellung von Machill/Welp293 soll nach Auskunft von
Suchmaschinen-Betreibern, die an einer entsprechenden Studie teilgenom-
men haben, in etwa 30% der F�lle allein die Bezahlung und die H�he des
Entgelts f�r das Ranking innerhalb der Trefferlisten ausschlaggebend sein.
Auch die Studie des Atlas Institute294 zeigt, dass die Bedeutung von Paid
Listings f�r die Verbreitung des betreffenden Webangebotes wesentlich
ist. Dort wurde ermittelt, dass die Abrufquote des an Platz 2 der Trefferliste
eingef�gten Nachweises um bis zu 40% geringer ist als die Abrufwahr-
scheinlichkeit des erstplatzierten Treffers. Nach Angabe der F.A.Z.295 soll
die Suchmaschine Google von den Content Anbietern im Durchschnitt 30
Cent pro Klick auf ein Paid Listing erhalten; weiterhin soll der Suchdienst
Google mit Paid Listings im ersten Halbjahr 2004 rund 1,3 Mrd. USD
umgesetzt haben.

Ein verl�sslicher R�ckschluss auf die Reichweite der kollusiven Manipu-
lation ist jedoch auch mit diesen Aussagen kaum m�glich.296 Zu beachten ist
jedenfalls, dass durch alle vorgenannten kollusiven Manipulationen der
betreffende Content Anbieter in der Regel auf zus�tzliche externe Mani-
pulationsversuche verzichten kann, weil er durch den Kauf einer guten
Platzierung auf den entsprechend manipulierten Ergebnislisten mit einem
der vorderen R�nge rechnen kann, ohne zumindest f�r diejenige Such-
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292 LG M�nchen I, Beschl. v. 02. 12. 2003 (33 O 21461/03) [Werbe-Keywords], MMR
2004, 261.

293 Machill/Welp, Wegweiser im Netz, S. 79.
294 Siehe hierzu die Studie des Atlas Institute, www.atlasdmt.com/media/pdfs/insights/

RankReport.pdf.
295 F.A.Z. v. 15. 08. 2004, S. 39.
296 Vgl. zum Umfang der Internetwerbung in 2003 die Studie von Internet Advertising

Bureau und PWC, http://iab.net/resources/adrevenue/pdf/IAB_PwC_2003.pdf.



maschine, bei der eine entsprechende Platzierung erkauft wurde, externe
Manipulationsversuche unternehmen zu m�ssen.

Aufgrund der derzeit anzutreffenden Konsolidierung auf dem Such-
maschinen-Markt297 d�rften die kollusiven Manipulationen noch einmal
mehr Gewicht erhalten. Problematisch k�nnen kollusive Beeinflussungen
der Ergebnislisten gerade auch deswegen sein, weil diese sich noch einmal
mehr als externe Manipulationen in einem Bereich abspielen, der f�r Dritte
nicht kontrollierbar ist, mithin einem Missbrauch T�r und Tor ge�ffnet ist.
Einer aktuellen Studie zufolge sind zudem nur etwa einem Drittel der
Internetnutzer die M�glichkeiten der kollusiven Manipulation bekannt.
Die H�lfte der befragten Suchmaschinen-Nutzer war sogar der Meinung,
dass bei den von ihnen genutzten Suchdiensten keine kollusiven Manipula-
tionen eingesetzt w�rden.298

Bei Zugrundelegung dieser Zahlen sowie der in Abschnitt B.III.3.d) dar-
gestellten Erwartungshaltung der Suchmaschinen-Nutzer ist also davon
auszugehen, dass die Mehrheit der Internetnutzer keine Kenntnis von den
kollusiven Manipulationsm�glichkeiten bei einer Navigationshilfe hat. Es
versteht sich von selbst, dass auch dies bei der rechtlichen Bewertung der
vom Suchdienst-Anbieter veranlassten Beeinflussungen der Ergebnislisten
ber�cksichtigt werden muss (vgl. dazu vor allem in Abschnitt E.V).

V. Vertragliche Beziehungen

Insbesondere die zuvor er�rterten kollusiven Manipulationsformen legen
es nahe, auch die vertraglichen Beziehungen zwischen dem Suchmaschi-
nen-Betreiber und den einzelnen Content Anbietern sowie das Rechtsver-
h�ltnis von Suchdiensten zu deren Nutzern kurz darzustellen. 299

1. Rechtsverh�ltnis zu Content Anbietern

Es kann grunds�tzlich davon ausgegangen werden, dass der Suchmaschi-
nen-Betreiber in den F�llen des Paid Listing dem betreffenden Content
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297 Siehe hierzu bereits in Abschnitt A.I.
298 Siehe hierzu Machill/Welp, Wegweiser im Netz, S. 93/180.
299 Gem�ß der Pr�misse aus Kap. A.III.1 soll im Rahmen dieser Ausarbeitung nur das

deutsche Vertragsrecht dargestellt werden. Dies entspricht aber zumindest f�r das
Rechtsverh�ltnis zwischen Suchmaschinen-Anbieter und einem in Deutschland
ans�ssigen Nutzer auch den von den Artikeln 29, 29 a EGBGB getroffenen verbrau-
chersch�tzenden Anordnungen; vgl. zum IPR bei grenz�berschreitenden Vertr�gen
etwa Pfeiffer in Hohl/Leible/Sosnitza, Vernetztes Recht, S. 21ff; B�rner/Rath/Seng-
piel/Strunk/Z�llkau, Der Internet Rechtsberater, S. 89 ff.



Anbieter (vermutlich ohne eine allzu genaue Definition des „geschuldeten“
Platzes) eine Bevorzugung des Content Anbieters verspricht und dieser
daf�r eine bestimmte monatliche Verg�tung oder aber ein von den entspre-
chenden Klicks der Suchdienst-Nutzer abh�ngiges Entgelt entrichten
muss.300

Hierbei wird es sich oftmals um Dienstleistungsvertr�ge handeln, weil
wegen der Vielzahl der durchaus divergierenden Anfragen und der Anzahl
der unterschiedlichen Webseiten schwer vorstellbar ist, dass sich Such-
maschinen-Anbieter f�r alle denkbaren Suchbegriffe erfolgsabh�ngig dazu
verpflichten, eine Aufnahme des Content Anbieters in die Trefferlisten zu
gew�hrleisten. Beim Keyword Advertisement wird dagegen dem Content
Anbieter in der Regel unter entsprechender Aufteilung der Anzeigen-
ums�tze werkvertraglich die kontextsensitive Schaltung von Werbebannern
�ber Ad-Server versprochen.301

Die mit den einzelnen Content Anbietern �ber eine kollusive Manipula-
tion der Ergebnislisten geschlossenen Vertr�ge d�rften trotz der damit ver-
bundenen marken- und wettbewerbsrechtlichen Probleme302 nicht sitten-
widrig i. S. v. § 138 BGB und damit grunds�tzlich wirksam sein.

Angesichts der Vielzahl der von Navigationshilfen erfassten Webseiten
liegt es dagegen fast schon auf der Hand, dass Anbieter von Suchdiensten
keine ausdr�ckliche, m�glicherweise sogar vertraglich dokumentierte Ein-
willigung des einzelnen Content Anbieters zur Bewertung und Erfassung
des betreffenden Webangebotes in der Suchmaschinen-Datenbank ein-
holen.303 Dies gilt grunds�tzlich auch f�r den Fall der Anmeldung der Web-
seite bei der Suchmaschine.304 In urheberrechtlicher Hinsicht kann daher
fraglich sein, ob diese Form der Nutzung und Verwertung der auf der Web-
seite abrufbaren Informationen durch den Suchmaschinen-Anbieter von
den einzelnen Content Anbietern auch tats�chlich gewollt ist und allein
mit dem Abrufbarmachen des Webangebotes schon die notwendige Einwil-

90

B. Die Technik von Suchmaschinen

300 Vgl. zu den Vertr�gen bei Online-Werbung auch Czychowski in Br�cker/Czychowski/
Sch�fer, Praxishandbuch Geistiges Eigentum im Internet, § 13 Rn. 351ff.

301 F�r eine „Aufteilung“ des Anzeigenumsatzes zumindest Immenga, K&R 2003, Heft 9
S. I, demzufolge sich die Umsatzzahlen des entsprechenden Anzeigenmarktes derzeit
weltweit auf ca. 2 Mrd. USD belaufen und bis zum Jahr 2006 auf 6 Mrd. USD anstei-
gen sollen.

302 Siehe hierzu in Kap. D.II und E.V.
303 Nach Ansicht von Dustmann, Die privilegierten Provider, S. 190 (dort Fußn. 741),

werden aber zumindest in den USA zunehmend f�r alle F�lle des Linking unent-
geltliche „linking license agreements“ abgeschlossen; vgl. dazu auch bereits in
Fußn. 168.

304 �hnlich auch Holzbach/S�ßenberger in Moritz/Dreier, Rechts-Handbuch zum
E-Commerce, Kap. C Rn. 380.



ligung zur Auswertung und Deep Linking durch die Suchmaschine verbun-
den ist.305

2. Rechtsverh�ltnis zu Internetnutzer

Die Nutzung der Suchmaschine durch den individuellen Nutzer erfolgt in
aller Regel nicht aufgrund eines (wenn �berhaupt konkludent abgeschlos-
senen) Nutzungsvertrages. Wie auch die meisten anderen Teledienste wer-
den die Dienste von Suchmaschinen vielmehr der Allgemeinheit im Regel-
fall ohne vorherigen Vertragsschluss zur Verf�gung gestellt.306

In der bloßen Bereitstellung des Angebots, die Leistungen der Recher-
chemaschine in Anspruch zu nehmen, liegt jedenfalls in der Regel mangels
Rechtsbindungswillens des Nutzers sowie des Suchmaschinen-Betreibers
kein Vertragsangebot zum Abschluss eines Nutzungsvertrages.307 Allein
durch die �blicherweise f�r den Internetnutzer kostenlose Nutzung der
Suchmaschine wird daher mangels Angebot des Suchdienst-Betreibers
zum Abschluss eines Nutzungsvertrages grunds�tzlich kein Vertragsver-
h�ltnis begr�ndet.308

Ein vertragliches Nutzungsverh�ltnis k�me nur dann in Betracht, wenn
etwa seitens des Suchmaschinen-Betreibers Nutzungsbedingungen auf-
gestellt und die Nutzung von der vorherigen Registrierung unter Einbezie-
hung von Nutzungsbedingungen abh�ngig gemacht w�rde. In diesem Fall
sind grunds�tzlich neben den stets an Allgemeine Gesch�ftsbedingungen
zu stellenden Anforderungen u. a. die strengen Voraussetzungen des § 312 e
BGB und grunds�tzlich auch die Vorschriften zum Fernabsatz nach
§§ 312 bff. BGB zu beachten.309 Solche geschlossenen Nutzersysteme sind
jedoch gem�ß der Pr�misse aus Abschnitt A.III.3.e) nicht Gegenstand der
vorliegenden Untersuchung.

Diese Restriktion rechtfertigt sich schon allein deshalb, weil es sich bei
den Suchmaschinen, welche die Notwendigkeit sehen, ihr Rechtsverh�ltnis
zum Internetnutzer durch Einbeziehung von Nutzungsbedingungen
genauer zu regeln, oftmals um spezielle, auf ein bestimmtes Fachgebiet
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305 Zum fehlenden Rechtsbindungswillen sowohl des Content Providers als auch des
Suchmaschinen-Anbieters gelten die in Ziff. 2 nachfolgenden Ausf�hrungen entspre-
chend; vgl. zu den urheberrechtlichen Fragen der Suchmaschinen-Auswertung in
Kap. C.I.4.c).

306 Vgl. hierzu etwa Palandt-Heinrichs, BGB, Einf. v. § 145.
307 Siehe hierzu auch Czychowski in Br�cker/Czychowski/Sch�fer, Praxishandbuch Geis-

tiges Eigentum im Internet, § 13 Rn. 182.
308 �hnlich Ernst, WRP 2004, 278 (281); Podehl, MMR 2001, 17 (19).
309 Zu den diesbez�glichen Anforderungen vgl. etwa B�rner/Rath in Schimmel/Buhl-

mann, Frankfurter Kommentar zum Schuldrecht, S. 381ff., sowie B�rner/Rath/Seng-
piel, Fernabsatzrecht.



beschr�nkte oder kostenpflichtige Suchdienste handelt. In allen anderen
F�llen sind die unentgeltlichen Dienstleistungen des Suchmaschinen-Be-
treibers im Verh�ltnis zum Nutzer des Suchdienstes mangels abweichender
Vereinbarungen grunds�tzlich als Gef�lligkeitsleistungen anzusehen, die
analog §§ 521, 599, 690 BGB haftungsrechtlich privilegiert sind.

In der Praxis finden sich auch bei Suchdiensten manchmal Hinweise
darauf, dass f�r fremde Inhalte, auf die via Hyperlink verwiesen wird, nicht
gehaftet werde. Solche Versuche der Haftungsfreizeichnung werden im
Internet oftmals auch „Disclaimer“ genannt.310 Soweit damit vertragliche
Haftungsausschl�sse bezweckt werden, sind solche Disclaimer gem�ß der
zuvor angenommenen Wertung des Rechtsverh�ltnisses zwischen Such-
maschinen-Anbieter und -Nutzer rechtlich unwirksam, weil es schon auf-
grund der in der Regel nicht vorhandenen rechtsgesch�ftlichen Erkl�rung
des Nutzers an einem Erkl�rungswillen zu einem Haftungsverzicht sowie
an der notwendigen Einbeziehung in einen etwaigen Nutzungsvertrag fehlt.

Auch f�r eine Beschr�nkung der außervertraglichen Haftung f�r Rechts-
verletzungen Dritter reicht aber der bloße Hinweis nicht, die Nutzer einer
Suchmaschine oder die erfassten Content Anbieter seien dazu verpflichtet
Rechte Dritter zu beachten. Da Disclaimer jedenfalls ohne vertragliche
Bindung zu keiner wirksamen Haftungseinschr�nkung f�hren k�nnen,
besteht grunds�tzlich auch bei Suchmaschinen eine in Kap. F noch ausf�hr-
lich darzustellende Haftung nach allgemeinen Gesetzen.
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310 Siehe zur Reichweite von Disclaimern auch Spindler, MMR 2004, 440 (442).



C. Urheberrecht

Die Bereitstellung von Informationen im Internet stellt keinen generellen
Verzicht auf urheberrechtlichen Schutz dar. Vielmehr d�rfen auch im
World Wide Web trotz der dort oftmals unentgeltlich erfolgenden Bereit-
stellung nicht alle frei zug�nglichen Werke uneingeschr�nkt verwertet wer-
den. Sofern daher die im Internet bereit gehaltenen Inhalte Urheberrechts-
schutz gem�ß den nachfolgenden Ausf�hrungen genießen, kommt es beim
Abruf und der Verwertung dieser Inhalte durch Internetnutzer und Such-
maschinen darauf an, inwiefern der jeweilige Urheberschutz bestimmten
Schranken unterworfen ist oder aber eine Einwilligung des Berechtigten in
die Verwertung vorliegt.

Die nachfolgende Darstellung des f�r den Betrieb von Suchdiensten rele-
vanten Urheberrechtes untergliedert sich daher in drei Teile. F�r die urhe-
berrechtliche Beurteilung von Suchmaschinen wird zun�chst in Ziff. I
untersucht, ob ein Suchdienst unmittelbar oder mittelbar in Urheberschutz-
rechte der Content Anbieter eingreift. Dabei ist zu fragen, inwiefern Web-
seiten oder den darauf enthaltenen Inhalten urheberrechtlicher Schutz
zukommt und ob m�glicherweise (neben der sehr viel visibleren Auflistung
von Deep Links in den Trefferlisten) auch die weitgehend unbemerkt und
automatisch erfolgende Auswertung der Webseiten durch die Suchmaschi-
nen sowie deren Erfassung im Index des Suchdienstes gegen Urheberrechte
des jeweiligen Webanbieters verstoßen k�nnen. In diesem Zusammenhang
ist auch zu untersuchen, welche Schranken in urheberrechtlicher Hinsicht
beim Betrieb einer Navigationshilfe zu beachten sind.

In Ziff. II wird anschließend dargestellt, ob Suchmaschinen selbst urhe-
berrechtlicher Schutz zukommen kann, der beispielsweise durch den
Betrieb von Meta-Suchmaschinen beeintr�chtigt werden kann.

Abschließend wird in Ziff. III aufgezeigt, unter welchen Bedingungen ein
unmittelbarer Urheberrechtsverstoß des Suchmaschinen-Betreibers wegen
gegen�ber Dritten begangener Urheberrechtsverletzungen in Betracht
kommen kann, inwieweit also eine Suchmaschine verantwortlich ist f�r die
von ihr ausgehenden Urheberrechtsverletzungen auf Webseiten anderer
Content Anbieter. Da die Frage nach der Haftung des Suchmaschinen-An-
bieters f�r alle Arten von Rechtsverletzungen in Kap. F ausf�hrlich dar-
gestellt werden soll, werden in diesem Zusammenhang nur die urheber-
rechtlichen Besonderheiten einer solchen Haftung diskutiert.
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I. Der Suchmaschinen-Betrieb aus urheberrechtlicher
Sicht

Bevor der Frage nachgegangen werden kann, ob der Betrieb einer Such-
maschine geeignet ist, die Urheberrechte der von den Robotern erfassten
Content Anbieter zu beeintr�chtigen, muss zun�chst gekl�rt werden, inwie-
weit �berhaupt die von den Suchdiensten erfassten Webangebote selbst
urheberrechtlich gesch�tzt sind. Grunds�tzlich k�nnen dabei einzelne
Elemente einerWebseite und die einzelnenWebseiten als auch das gesamte
Webangebot urheberrechtlich gesch�tzt sein (vgl. dazu nachfolgend in
Ziff. 1).

Im Hinblick auf die �nderungen im Bereich der internetspezifischen
Vervielf�ltigungsm�glichkeiten, die durch die so genannte Informations-
gesellschafts-Richtlinie (nachfolgend „Info-RL“)311 und das diese EU-Vor-
gabe transformierende Urheberrechts�nderungsgesetz („UrhR�ndG“)312
in das deutsche Urheberrecht Eingang gefunden haben, werden anschlie-
ßend an die Darstellung m�glicher Schutzgegenst�nde in Ziff. 2 kurz die
Verwertungsrechte der Content Anbieter aufgezeigt.

In Ziff. 3 wird dann untersucht, inwieweit diese Urheberrechte im Inter-
net bestimmten gesetzlichen Schranken unterliegen oder durch entspre-
chende Einwilligungen der betroffenen Urheber abgedeckt sind.

Anschließend wird unter Ziff. 4 diskutiert, ob die verschiedenen Funk-
tionalit�ten einer Suchmaschine außerhalb dieser vorgenannten Schranken
und Erlaubnisse stehende Verletzungshandlungen darstellen k�nnen. Hier-
bei wird darzustellen sein, dass auch die inzwischen oftmals pauschal f�r die
urheberrechtliche Zul�ssigkeit von Suchdiensten herangezogene Paper-
boy-Entscheidung des BGH nur f�r das Deep Linking von Presse-Such-
diensten, nicht aber f�r alle Funktionen einer „normalen“ Suchmaschine
die notwendige urheberrechtliche Klarheit gebracht hat.
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311 Richtlinie 2001/29/EG des Europ�ischen Parlamentes und des Rates v. 22. 05. 2001
zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten
Schutzrechte in der Informationsgesellschaft, ABl. EG Nr. L 167, S. 10 ff.; Art. 3
Info-RL f�hrte insbesondere das Recht der �ffentlichen Zug�nglichmachung ein;
die Verpflichtung zur Einf�hrung eines „making available rights“ enthielt auch schon
Art. 8 WCT.

312 Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft v. 10. 09.
2003, BGBl. I, S. 1774ff.; zu den Anpassungen des Urheberrechtes durch das
UrhR�ndG vgl. Czychowski, NJW 2003, 2409ff.; Klett, K&R 2004, 257ff.; zur Ent-
wicklung des Computerrechts in den der Novelle vorangegangenen Jahren 2001/2002
vgl. auch Junker, NJW 2003, 2792 (2794).
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1. Schutzf�hige Werke

Obwohl es ein wesentliches Merkmal des Internet ist, dass ein Großteil der
dort auffindbaren Angebote frei abrufbar ist, k�nnen auch diese Inhalte
grunds�tzlich urheberrechtlichen Schutz beanspruchen, selbst wenn sich
der Schutz des Urhebergesetzes zumindest nach dem Wortlaut von § 1
UrhG nur auf Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst erstreckt.

Es ist zwischenzeitlich allgemein anerkannt, dass durch eine weite Aus-
legung der vorgenannten Begriffe auch die multimedialen Webseiten bzw.
die dort abrufbaren Inhalte urheberrechtlich gesch�tzt sein k�nnen.313
Urheberrechtlicher Schutz kann sich daher (von den Leistungsschutzrech-
ten nach §§ 70–87 e UrhG einmal abgesehen314) bei Bejahung der erforder-
lichen k�nstlerischen Gestaltungsh�he bzw. Vorliegen einer der Werkarten
gem. § 2 Abs. 1 UrhG, aber auch bei Annahme eines dokumentarischen
Charakters (Sammel- oder Datenbankwerke nach § 4 Abs. 1 und 2 UrhG)
sowie im Falle einer gewissen Technizit�t (etwa der Qualifikation als Com-
puterprogramm gem. § 69 a Abs. 1 UrhG) ergeben.315

Der nach diesen Vorschriften zu bestimmende Urheberrechtsschutz kann
dabei auf Teile der Webseite bzw. die einzelne Seite selbst begrenzt sein
oder aber eine ganze Sequenz von durch interne Hyperlinks verbundenen
Seiten desWebangebotes als einheitliches Werk erfassen.316 Die inzwischen
h�ufig von speziellen Webdesignern aufw�ndig gestalteten Webseiten oder
Teile davon k�nnen unter verschiedene in § 2 Abs. 1 UrhG genannte Werk-
arten fallen oder auch eigenst�ndigen Schutz nach §§ 4, 69 a, 87 a UrhG
beanspruchen.317 Ob urheberrechtlicher Schutz besteht, muss jeweils im
Einzelfall beurteilt werden, wobei folgende Grunds�tze gelten.

a) Schutz nach § 2 UrhG

Urheberrechtsschutz nach § 2 UrhG kann sich grunds�tzlich f�r einzelne
Elemente der Webseite oder aber f�r die gesamte Internetseite ergeben.

95

I. Der Suchmaschinen-Betrieb aus urheberrechtlicher Sicht

313 Ausf�hrlich zum immaterialg�terrechtlichen Schutz von Webseiten siehe beispiels-
weise B�rner/Rath/Sengpiel/Strunk/Z�llkau, Der Internet Rechtsberater, S. 129ff.;
Leistner/Bettinger, CR-Beilage 12/1999, S. 1 ff.; H�rting/Kuon, CR 2004, 527ff.

314 Zu den Leistungsschutzrechten des aus�benden K�nstlers nach Umsetzung der
Info-RL vgl. etwa Flechsig/Kuhn, ZUM 2004, 14ff.

315 Vgl. auchH�ttche, K&R 2002, 13.
316 So beispielsweise auch Koch, NJW-CoR 1997, 298; selbst die Schaltfl�che eines

Hyperlinks kann grunds�tzlich (insbesondere bei den IMG-Links) in Einzelf�llen
urheber- oder markenrechtlichen Schutz beanspruchen, siehe dazu auch Fußn. 555.

317 Siehe zur werkvertraglichen Beurteilung eines Webdesign-Vertrages etwa Koch,
ITRB 2003, 281ff.
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D. Markenrecht

In markenrechtlicher Hinsicht ist der Betrieb von Suchmaschinen haupt-
s�chlich in Bezug auf das in Kap. B.IV.1.a) bereits beschriebene Meta-Tag-
ging und den mit dieser Manipulationsform vergleichbaren Beeinflussun-
gen der Ergebnislisten (also beispielsweise das Word Stuffing, die
Verwendung von Doorway Pages und das Cloaking)554 relevant.

Ein Eingriff in fremde Markenrechte kommt zwar grunds�tzlich auch
beim Deep Linking in Betracht, so etwa, wenn das gesch�tzte Kennzeichen
selbst als Begleittext zum Hyperlink verwendet wird.555 Dies kann etwa der
Fall sein, wenn der betreffende Deep Link im Wege des Paid Listing Ein-
gang in die Ergebnisliste findet und dieser unter Nutzung von Marken oder
gesch�ftlichen Bezeichnungen besonders gekennzeichnet wird.556 Diese
evidenten F�lle des Kennzeichengebrauchs durch Navigationshilfen sollen
vorliegend nicht tiefergehend dargestellt werden, denn bei den kollusiven
Manipulationsformen des Keyword Advertising und des Paid Listing wird
ein Kennzeichenmissbrauch in der Regel unmittelbar sichtbar.557

Interessant sind markenrechtlich bei Suchmaschinen dagegen viel mehr
die F�lle, in denen ein Content Anbieter ohne entsprechende Erlaubnis
oder gesetzliche Legitimation auf seiner Webseite Waren oder Dienstleis-
tungen558 anbietet und innerhalb der eingangs erw�hnten externen Manipu-
lationsformen „unsichtbar“ Kennzeichen verwendet, die denen des eigent-
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554 Vgl. zu diesen mit dem Meta-Tagging vergleichbaren externen Manipulationsformen
in Kap. B.IV.1.b).

555 So auch Stadler, Haftung f�r Informationen im Internet, S. 179, unter Hinweis auf die
so genannten „FTP-Explorer-F�lle“, in denen der betreffende (allerdings manuell
gesetzte) Hyperlink jeweils mit dem Zeichen „FTP-Explorer“ versehen und schon
deshalb stets eine kennzeichenrechtlich relevante Handlung anzunehmen war. Vgl.
ausf�hrlich zu den „Explorer“-F�llen auch Ott, Urheber- und wettbewerbsrechtliche
Probleme, S. 61 ff.; Dippelhofer, Haftung f�r Hyperlinks, S. 86 ff. Zwischenzeitlich ist
allerdings vom BPatG die Nichtigkeit der Marke „Explorer“ wegen Verstoßes gegen
§ 8 Abs. 2 MarkenG festgestellt worden, so dass auch beim Hyperlinking wohl ein
Kennzeichenverstoß zu verneinen w�re, vgl. dazu BPatG, Beschl. v. 16. 02. 2004
(30 W (pat) 199/02) [Explorer], MMR 2004, 405f.

556 In diesem Fall werden allerdings die Grenzen zwischen Paid Listing und Keyword
Advertisement verschwimmen, vgl. dazu noch in Abschnitt D.II.

557 Vgl. dazu aber nachfolgend noch unter Ziff. D.II. Auch Str�bele/Hacker, MarkenG,
§ 14 Rn. 121, halten die Verlinkung von Webseiten unter Nennung fremder Marken
f�r zul�ssig.

558 Da der Unterschied zwischen Waren und Dienstleistungen im Markenrecht (außer
bei § 24 MarkenG) grunds�tzlich keine Bedeutung hat, wird nachfolgend zusammen-
fassend von Produkten gesprochen (mit gleichem Sprachgebrauch auch etwa Wend-
landt, Cybersquatting, S. 169).



lichen Kennzeicheninhabers �hnlich sind bzw. aus derselben Produkt-
gruppe stammen.559 Von Interesse sind diese Konstellationen markenrecht-
lich vor allem deshalb, da bei ihnen der Marken- und Kennzeichengebrauch
gerade nicht unmittelbar sichtbar ist und so allenfalls mittelbar zu einer
Markenrechtsverletzung f�hren kann.D.Markenrecht

Bei Suchdiensten ist daher markenrechtlich insbesondere fraglich, ob die
Verwendung von fremden Kennzeichen in den f�r den normalen Internet-
nutzer unsichtbaren Meta-Tags oder anderen Teilen der Webseite, die von
den Suchmaschinen bei der Erfassung der Webseiten ausgewertet und in
den Trefferlisten mithin nur mittelbar wiedergegeben werden, �berhaupt
gegen die subjektiven Schutzrechte des Kennzeicheninhabers nach §§ 14,
15 MarkenG verstoßen und damit Unterlassungs-, Schadens-, Vernich-
tungs- und Auskunftsanspr�che nach § 14 Abs. 5 und Abs. 6 MarkenG
sowie §§ 18, 19 MarkenG ausl�sen k�nnen.560

Nachfolgend wird daher in Ziff. I in markenrechtlicher Hinsicht vor
allem zu pr�fen sein, ob bei den in Kap. B.II.2 bereits in technischer Hin-
sicht dargestellten Manipulationsformen die markengesetzlich angeord-
neten Schutzfunktionen �berhaupt betroffen sind.561 Nach der marken-
rechtlichen Darstellung der kollusiven Manipulationsformen in Ziff. II
(bei denen aber der Kennzeichengebrauch evident und damit ohne mar-
kenrechtliche Besonderheiten ist) werden schließlich in Ziff. III die beim
Betrieb von Suchmaschinen zu Tage tretenden Markenverletzungen
daraufhin untersucht, ob f�r den Suchdienst-Anbieter sogar eine eigene,
unmittelbare markenrechtliche Verantwortlichkeit nach einem origin�ren
Verletzungstatbestand in Frage kommen kann. Diese markenrechtliche
St�rerhaftung wird jedoch auch hier angesichts der ausf�hrlichen und
rechtsgebiets�bergreifenden Auseinandersetzung mit Fragen der Haftung
in Kap. F in dem vorliegenden Abschnitt nur auf etwaige markenrechtliche
Besonderheiten hin beleuchtet.
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559 Neben § 15 Abs. 2 MarkenG sind f�r den Betrieb von Suchmaschinen wegen deren
technischen Besonderheiten insbesondere die Verbotstatbest�nde des § 14 MarkenG
f�r Anspr�che aus einer nach § 4 MarkenG gesch�tzten Marke interessant, weshalb
diese (im Gegensatz zu Namensrechten und gesch�ftlichen Bezeichnungen) in den
Vordergrund der hier vorgenommenen markenrechtlichen Betrachtung von Such-
maschinen ger�ckt werden sollen.

560 Eine Entscheidung des BGH zu dieser Frage ist wohl erst in dem Revisionsverfahren
zu dem Verfahren des OLG D�sseldorf, Urt. v. 15. 07. 2003 (20 U 21/03) [Impuls],
MMR 2004, 257ff., zu erwarten, vgl. dazu auch Terhaag, Anm. zu LG M�nchen I,
Urt. v. 24. 06. 2004 (17 HKO 10389/04) [Impuls], K&R 2004, 448 (450).

561 Vgl. zu den unterschiedlichen Schutzfunktionen von Marken etwa Michalsky, Die
Marke in der Wettbewerbsordnung, S. 36 ff.; Marinos, Ann�herung an fremde Kenn-
zeichen, S. 62 ff.



I. Externe Manipulationen: Meta-Tagging & Co.

Da das Internet – vereinfacht gesprochen – auch nur ein weiterer Vertriebs-
weg ist562, kommen auch bei dem Betrieb einer Suchmaschine (wie bei
jeder anderen Absatzform) als markenrechtliche Abwehranspr�che gegen
sich nicht rechtstreu verhaltendeMitbewerber insbesondere die Verbotstat-
best�nde der §§ 14, 15 MarkenG f�r Verletzungen von Marken- und Unter-
nehmenskennzeichen in Betracht.

§ 14 MarkenG bietet in diesen F�llen auch im Internet Schutz gegen die
Benutzung eines identischen Zeichens f�r identische Produkte (§ 14 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG), die Benutzung eines identischen Zeichens f�r �hnliche
Produkte, die Benutzung eines �hnlichen Zeichens f�r identische Produkte
und die Benutzung eines �hnlichen Zeichens f�r �hnliche Produkte jeweils
unter der Voraussetzung einer Verwechslungsgefahr (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 Mar-
kenG) sowie Schutz der bekannten Marke gegen die Ausnutzung oder
Beeintr�chtigung der Unterscheidungskraft oder Wertsch�tzung auch ohne
das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG).

Wie bereits in Kap. B.IV.1.a) erl�utert, werden gerade beim Meta-Tag-
ging von manchen Diensteanbietern auch sachfremde Kennzeichen einge-
setzt, um entsprechende Treffer bei der Suchmaschine zu generieren oder
ein h�heres Ranking zu erzielen. Fraglich ist daher, inwieweit bei dieser f�r
Internetnutzer normalerweise nicht sichtbaren Verwendung von Kennzei-
chen �berhaupt markenrechtliche Anspr�che denkbar sind.

F�r die Bejahung markenrechtlicher Anspr�che ist dabei neben einer
Benutzung der Marke im gesch�ftlichen Verkehr (vgl. dazu kurz unter
Ziff. 1) grunds�tzlich auch ein noch n�her zu definierender, in den Schutz-
bereich des Markengesetzes fallender zeichenm�ßiger Gebrauch des Kenn-
zeichens erforderlich (vgl. dazu Ziff. 2). Ob dieser markenrechtlich rele-
vante Gebrauch (wie fr�her unter Geltung des WZG) grunds�tzlich nur
bei Vorliegen einer warenzeichen- bzw. kennzeichenm�ßigen Nutzung
gegeben ist oder ob eine zeichenm�ßige Benutzung des Kennzeichens nicht
(mehr) zwingend erforderlich ist, ist auch außerhalb des Internet h�chst
umstritten.

Bei Meta-Tags wird zu den vorgenannten markenrechtlichen Fragestel-
lungen (abh�ngig von der jeweiligen „Grundeinstellung“ des Verfassers)
eine fast un�berschaubare Bandbreite von unterschiedlichen Ansichten
vertreten, die eine �bersichtliche Darstellung der hierzu ausgetauschten
Argumente erschwert.563
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562 Vgl. zur Anwendbarkeit von Vertriebskartellrecht auf den Absatz von Produkten
�ber das Internet Pautke/Schultze, BB 2001, 317ff.

563 Vgl. zu den markenrechtlichen Problemen des Meta-Tagging neben der ausf�hr-
lichen (wenn auch nicht mehr ganz den heutigen Begebenheiten des Suchmaschinen-



E. Wettbewerbsrecht

Da das Internet von vielen Unternehmen auch zur F�rderung ihres Absat-
zes genutzt wird, kann der Betrieb einer Suchmaschine auch in wett-
bewerbsrechtlicher Hinsicht problematisch sein. Dies gilt insbesondere hin-
sichtlich der von manchen Content Anbietern unternommenen externen
Manipulationsversuche, aber auch bez�glich der kollusiven Beeinflussun-
gen von Trefferlisten. Denkbar ist auch, dass das von Suchdiensten prakti-
zierte Deep Linking nicht nur in die zuvor er�rterten Urheberschutzrechte
der referenzierten Webanbieter eingreifen, sondern in besonderen F�llen
auch wettbewerbsrechtlich zu beanstanden sein kann.

I. Beachtung der Wertungen des
Immaterialg�terrechtes

Vor der Darstellung der wettbewerbsrechtlichen Aspekte des Betriebes
von Suchdiensten ist allerdings zu betonen, dass Voraussetzung eines erg�n-
zenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes das Vorliegen besonde-
rer Umst�nde ist, die außerhalb des zuvor dargestellten Sonderrechtes (also
des Urheber- und Markenrechtes) den Betrieb einer Suchmaschine als
wettbewerblich unlauter erscheinen lassen.

Auch wenn sich nach wohl herrschender Meinung Urheber- und Kenn-
zeichenrecht einerseits und das Wettbewerbsrecht andererseits nicht (zu-
mindest nicht vollst�ndig) gegenseitig ausschließen, folgt bereits aus der
gesetzlichen Anerkennung besonderer ausschließlicher Immaterialg�ter-
rechte, dass die wirtschaftliche Bet�tigung des Einzelnen außerhalb der
gesch�tzten Sonderbereiche grunds�tzlich frei sein soll.705 Das Wettbe-
werbsrecht ist daher grunds�tzlich an die durch die vorgenannten Gesetze
getroffenen Wertungen gebunden.706 Erg�nzender Leistungsschutz nach
dem UWG kommt daher nur dann in Betracht, wenn besondere wett-
bewerbliche Umst�nde außerhalb des Immaterialg�terrechtes hinzutreten
und dadurch das betreffende Verhalten unlauter wird.
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705 Vgl. zur Stellung des Wettbewerbsrechts im Gesamtsystem etwa Harte/Henning/
Ahrens, UWG, Einl. F Rn. 133ff. (dort insbesondere Rn. 204ff.). Zu dem Verh�ltnis
zwischen Marken- und Wettbewerbsrecht vgl. etwa Str�bele/Hacker, MarkenG, § 2
Rn. 13 ff.; Ingerl/Rohnke, § 2 MarkenG, Rn. 1; Ingerl, WRP 2004, 809ff. F�r eine
uneingeschr�nkte kumulative Anspruchskonkurrenz dagegen vor allem Fezer, Mar-
kenG, § 2 Rn. 10f.

706 Ebenso Ingerl/Rohnke, § 2 MarkenG, Rn. 1; Str�bele/Hacker, MarkenG, § 14 Rn. 200.



Der Schutzumfang des Wettbewerbsrechts wurde dabei bis zum Inkraft-
treten der UWG-Novelle707 am 08. 07. 2004 insbesondere durch die Gene-
ralklauseln der §§ 1, 3 UWG a. F. und die dazu von Literatur und Recht-
sprechung entwickelten Fallgruppen konkretisiert.708 Wegen der von der
UWG-Novelle praktizierten �bernahme einer Vielzahl der zu §§ 1, 3
UWG a. F. entwickelten Fallgruppen709 sowie der (teilweisen) Umsetzung
von Vorgaben des § 7 TDG in die §§ 4ff. UWG werden sich aber durch die
UWG-Reform bei der grunds�tzlichen wettbewerbsrechtlichen Beurtei-
lung von Deep Links und Suchmaschinen keine grundlegenden �nderun-
gen ergeben.710 Dies gilt im Wesentlichen auch f�r den wettbewerbsrecht-
lichen Kennzeichenschutz und das Verh�ltnis zwischen Marken- und
Wettbewerbsrecht.711

Aus diesem Grund und mangels aktueller gerichtlicher Entscheidungen
zu den neuen Fallbeispielen der §§ 4, 5 Abs. 2, 7 Abs. 2 UWG sowie den
�brigen Regelungen des novellierten UWG wird vorliegend im Wesent-
lichen auf die zu §§ 1, 3 UWG a. F. ergangene Rechtsprechung und die ein-
schl�gige Literatur eingegangen und lediglich auf deutliche Abweichungen
zur alten Rechtslage hingewiesen.

Bei dem Betrieb von Suchmaschinen k�nnen insbesondere die in
Kap. A.I bereits in technischer Hinsicht dargestellten externen und kollusi-
ven Manipulationsformen wettbewerbsrechtlich zu beanstanden sein. Im
Zusammenhang mit diesen Manipulationen der Trefferlisten ist insbeson-
dere die Frage zu stellen, inwieweit auch der Suchmaschinen-Betreiber f�r
diese Beeinflussungen der Ergebnislisten einzustehen hat, ob also auch in
dem Betrieb einer Navigationshilfe eine Wettbewerbshandlung im Sinne
von § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG gesehen werden kann (vgl. dazu nachfolgend
kurz unter Ziff. II).

Als Annex zum Urheberrecht wird dann in Ziff. III untersucht werden,
ob gegen die Verwendung von Deep Links durch Suchdienste und deren
automatisiert vorgenommene Auswertung von Webseiten auch wett-
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707 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb v. 03. 07. 2004, BGBl. I, S. 1414ff.; zum
Referentenentwurf v. 23. 01. 2003 (abgedruckt in GRUR 2003, 298ff.) sowie zum
Regierungsentwurf (BR-Drucks. 301/03 v. 09. 05. 2003) vgl. insbesondere Sosnitza,
GRUR 2003, 739ff. Siehe zur UWG-Reform auf EU-Ebene auch K�hler/Lettl,
WRP 2003, 1019ff.

708 Vgl. zur Kasuistik der „großen Generalklausel“ des § 1 UWG a. F. beispielsweise
Micklitz/Keßler, WRP 2003, 919 (928).

709 Nicht alle (Unter-) Fallgruppen des § 1 UWG a. F. wurden allerdings �bernommen
(so etwa das �bertriebene Anlocken), vgl. hierzu etwa Henning-Bodewig, GRUR
2004, 713 (715);Harte/Henning/Keller, UWG, Einl. A Rn. 18 ff.

710 Eine �hnliche Mutmaßung stellt auch Joppich, CR 2003, 504 (509), zumindest f�r
manuell gesetzte Hyperlinks an.

711 Ebenso Ingerl, WRP 2004, 809 (815).



bewerbsrechtliche Bedenken bestehen k�nnen. Da die erg�nzende wett-
bewerbsrechtliche Beurteilung der Suchmaschinen-Manipulation außer-
halb der Wertungen des Markenrechtes kaum umstritten ist, werden die
externen und kollusiven Manipulationsformen hier nur in der gebotenen
K�rze dargestellt. Abschließend wird (wie in den vorangegangenen Kapi-
teln) in Ziff. VI kurz auf die wettbewerbsrechtlichen Besonderheiten der
Haftung von Suchdiensten hingewiesen, ohne dadurch den Ausf�hrungen
in Kap. F vorgreifen zu wollen.

II. Wettbewerbshandlung

Gem�ß §§ 8, 9 UWG (fr�her §§ 1, 3 UWG a. F.) kann auf Unterlassung und
Schadensersatz in Anspruch genommen werden, wer § 3 UWG zuwider-
handelt. Nach § 3 UWG sind unlautere Wettbewerbshandlungen, die geeig-
net sind, den Wettbewerb zum Nachteil der Mitbewerber, der Verbraucher
oder der sonstigenMarktteilnehmer nicht nur unerheblich712 zu beeintr�ch-
tigen, unzul�ssig.

Der in der alten Fassung des UWG verwendete Begriff des „Handelns im
gesch�ftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs“ wurde somit in § 2
Abs. 1 Nr. 1 UWG durch das Merkmal der „Wettbewerbshandlung“ abge-
l�st. Nach der dortigen Legaldefinition ist eine Wettbewerbshandlung jede
Handlung einer Person mit dem Ziel, zugunsten des eigenen oder eines
fremden Unternehmens den Absatz oder den Bezug von Waren oder die
Erbringung oder den Bezug von Dienstleistungen, einschließlich unbeweg-
licher Sachen, Rechte und Verpflichtungen zu f�rdern.

Damit muss also weiterhin f�r eine Anwendbarkeit des UWG die bean-
standete Handlung zu Zwecken des Wettbewerbs erfolgt sein, auch wenn
f�r die isolierte Betrachtung einer Wettbewerbshandlung nach § 2 Abs. 1
Nr. 1 UWG nicht mehr Voraussetzung ist, dass das Handeln geeignet und
von dem Zweck getragen sein muss, den Wettbewerb zum Nachteil eines
anderen Unternehmens zu f�rdern.713

Bei einer objektiv wettbewerbsgeeigneten Handlung spricht auch nach
der UWG-Novelle weiterhin nach allgemeiner Lebenserfahrung regel-
m�ßig eine tats�chliche Vermutung f�r die Annahme, dass auch in subjek-
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712 Vgl. zur Einf�hrung einer ausdr�cklichen Erheblichkeitsschwelle in das UWG (sog.
Bagatellklausel) auch Harte/Henning/Sch�nemann, UWG, § 3 Rn. 230ff.; Lettl,
GRUR 2004, 449 (450); Sch�nemann, WRP 2004, 925 (927); Sack, WRP 2004, 1307
(1311). Diese Einschr�nkung war partiell bereits imUWG a. F. enthalten und soll nur
die Verfolgung von Bagatellf�llen ausschließen, ebenso K�hler, NJW 2004, 2121
(2122).

713 So auchK�hler, NJW 2004, 2121 (2122);Harte/Henning/Keller, UWG, Einl. A Rn. 22.



F. Haftung von Suchmaschinen-
Anbietern

Die vorangegangenen Ausf�hrungen haben gezeigt, dass die Bereithaltung
einer Navigationshilfe grunds�tzlich auch zu einer eigenen Haftung des
Suchmaschinen-Betreibers f�hren kann. Im Anschluss an die fachspezi-
fische Bewertung der Verantwortlichkeit von Navigationshilfen ist somit
nunmehr eine vertiefte Auseinandersetzung mit Fragen der außervertragli-
chen Haftung von Suchmaschinen-Betreibern f�r Rechtsverletzungen Drit-
ter und damit der Zurechnung fremden rechtswidrigen Verhaltens notwen-
dig.953

Zun�chst ist deshalb in Ziff. I zu kl�ren, was vorliegend �berhaupt unter
einer „Haftung“ des Suchmaschinen-Anbieters f�r Rechtsverletzungen
Dritter verstanden werden soll. Bei der anschließenden Suche nach dem
hierbei anwendbaren Haftungsmaßstab wird zu pr�fen sein, inwiefern eine
m�glicherweise nach dem jeweiligen Fachrecht sowie allgemeinen Grund-
s�tzen bestehende Verantwortlichkeit des Suchmaschinen-Anbieters be-
reits von vornherein durch das TDG �berlagert wird, selbst wenn es – wie
in Abschnitt A.II.2.b) gezeigt – keine explizite Suchmaschinen-Regelung
im TDG gibt. Eine ausf�hrliche Auseinandersetzung mit den TDG-Privile-
gierungen ist auch schon deshalb notwendig, da trotz der deutlich angeord-
neten Nicht-Anwendbarkeit der §§ 9–11 TDG auf das Hyperlinking und
den Betrieb einer Suchmaschine weiterhin in Literatur und Rechtspre-
chung �ber eine Analogie der im TDG angeordneten Haftungsprivilegie-
rungen nachgedacht wird.954

Die Suche nach einem allgemeinen, aber hinreichend konkretisierten
Haftungsmaßstab f�r Navigationshilfen ist schon allein deshalb erforder-
lich, weil bislang in Literatur und Rechtsprechung (außer in evidenten Haf-
tungskonstellationen wie etwa der kollusiven Manipulation) zu einer „m�g-
licherweise bestehenden“ Haftung des Suchmaschinen-Betreibers keinerlei
definitive Aussagen zu Herleitung, Umfang und den Grenzen einer Verant-
wortlichkeit getroffen werden.955 Wie noch zu zeigen sein wird, ist aber
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953 Etwaige Anspr�che der Suchmaschinen-Nutzer gegen den Betreiber eines Such-
dienstes sind nicht Gegenstand dieser Untersuchung, da diese zum einen praxisfern
und zum anderen gem�ß den Ausf�hrungen in Kap. B.V.2 ohnehin analog §§ 521, 599,
690 BGB haftungsrechtlich privilegiert w�ren.

954 Siehe dazu vor allem in Kap. F.II.4.b).
955 Dies erkennt auch Leupold, Anm. zu OLG D�sseldorf, Urt. v. 26. 02. 2004 (I-20 U

204/02) [Rolex/eBay], MMR 2004, 315 (319). Auch der BGH, Urt. v. 01. 04. 2004
(I ZR 317/01) [Sch�ner Wetten], NJW 2004, 2158 (2159), stellt hierzu lediglich fest,



abh�ngig von der tatbestandlichen Ankn�pfung bereits die dogmatische
Herleitung und Begr�ndung der Haftung des Suchmaschinen-Betreibers
nicht ganz einfach.

Selbst wenn die Haftungsprivilegierungen des TDG im Ergebnis nicht
(auch nicht analog) auf den Betrieb von Suchmaschinen anwendbar sind,
k�nnen aber nach dem hier verfolgten Ansatz die Wertungen des TDG bei
der Konkretisierung des Haftungsmaßstabes f�r Suchmaschinen heran-
gezogen werden. Bei der Beurteilung, ob Suchmaschinen-Anbieter zur Pr�-
fung der von ihnen erfassten und anschließend bei einer Anfrage �bermit-
telten Informationen verpflichtet werden k�nnen, ist sodann in Abschnitt
F.IV eine umfassende, den technischen Eigenheiten des Suchmaschinen-
betriebes gerecht werdende Interessenabw�gung vorzunehmen.

Anschließend empfiehlt sich ein Blick auf die Regelungen von Section
512 des „Online Copyright Infringement Liability Limitation Act“956, weil
diese US-amerikanischen Urheberrechtsregelungen schon einmal Pate
sowohl f�r die ECRL als auch das TDG gestanden haben957 und im US-
amerikanischen Copyright Act eben eine eigenst�ndige Suchmaschinen-
Regelung vorgesehen ist.

I. �berblick und Definition der Haftung

Die nachfolgende Untersuchung der Haftung und korrelierender Pflichten
des Suchmaschinen-Anbieters ist dadurch gepr�gt, dass sich Suchdienste
nicht auf eine rein automatisierte Hilfs-Suchfunktion oder ein automati-
sches Deep Linking reduzieren lassen.

Sowohl die in Kap. B beschriebene Technik von Suchmaschinen als auch
die dort dargestellten Manipulationsm�glichkeiten d�rften veranschaulicht
haben, dass eine Navigationshilfe ein eigenst�ndiges Webangebot darstellt.
Dies gilt vor allem deshalb, weil sie aufgrund der Anlage und Pflege einer
eigenen Datenbank stets aktiv, teilweise aber sogar manipulativ zwischen
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dass es spezialgesetzliche Vorschriften, nach denen die Verantwortlichkeit f�r das
Setzen von Hyperlinks zu beurteilen ist, nicht gibt.

956 Kurz „OCILLA“. Durch den am 17. 11. 1998 in Kraft getretenen „DigitalMillennium
Copyright Act (DMCA)“ wurde insbesondere Section 512 U.S. Copyright Act (nach-
folgend mit „Sec. 512 C.A.“ abgek�rzt) in das US-amerikanische Urheberrecht ein-
gef�gt, vgl. dazu ausf�hrlich in Abschnitt F.IV.5.b).

957 Selbst die Bundesregierung weist in ihrer Gesetzesbegr�ndung zum EGG ausdr�ck-
lich auf das Vorbild US-amerikanischer Bestimmungen hin, vgl. BT-Drucks. 14/6098,
S. 22.



Internetnutzer und Content Anbieter tritt und so zu der Vermittlung von
m�glicherweise rechtswidrigen Inhalten eigene Tatbeitr�ge erbringt.958

Allein diese Einflussnahme rechtfertigt es, dem Grunde nach auch
Anbieter von Suchdiensten mit einer noch n�her zu definierenden Haftung
zu belegen, auch wenn diese oftmals nicht selbst rechtswidrig handeln.

Auch ohne Vorliegen einer externen oder kollusiven Manipulation der
Trefferlisten leisten Suchdienste durch das Zurverf�gungstellen einer von
ihnen beherrschten „Verweis-Plattform“ zumindest einen miturs�chlichen
Beitrag dazu, dass rechtsverletzende Inhalte im Internet �berhaupt auf-
gefunden und verbreitet werden. Dies gilt jedenfalls f�r diejenigen Infor-
mationsangebote, die ohne den Einsatz von Suchdiensten nicht oder nur
nach m�hevoller Recherche auffindbar w�ren. Bereits die zuvor angedeu-
teten Einschr�nkungen der Kausalit�t zeigen allerdings, dass gerade auch
die Bewertung der von Suchmaschinen geleisteten Verursachungsbeitr�ge
bei der Verbreitung rechtsverletzender Inhalte ein wesentlicher Bestandteil
der Antwort auf die in diesem Kapitel gestellte Frage nach der Haftung des
Suchdienst-Betreibers sein wird.959

1. Methodischer Ansatz

Motiviert durch das Verst�ndnis des Gesetzgebers von den bereits vorhan-
denen Haftungsprivilegierungen des TDG als „Filter“ f�r alle Rechtsberei-
che (vgl. dazu noch ausf�hrlich in Abschnitt F.II.2.a) soll der Versuch unter-
nommen werden, die Haftung des Suchmaschinen-Betreibers soweit wie
m�glich allgemein g�ltig und ohne Subsumtion unter eine konkrete Haf-
tungsnorm zu bestimmen. Die nachfolgend vorgenommenen Verallgemei-
nerungen sind daher vor allem dem Wunsch nach einer einheitlichen Defi-
nition des Pflichtenkreises von Suchmaschinen-Anbietern geschuldet. Es
soll also versucht werden, mit Hilfe der in den vorangegangenen Kapiteln
gesammelten Erfahrungen die Definition des an Suchmaschinen anzulegen-
den Haftungsmaßstabes soweit wie m�glich „vor die Klammer zu ziehen“.

Wegen der un�berschaubaren Vielzahl m�glicher Haftungskonstellatio-
nen in den verschiedenen Rechtsgebieten begegnet der hier verfolgte An-
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958 Dies verkennen offensichtlich insbesondere die Stimmen in Literatur und Rechtspre-
chung, welche die §§ 9–11 TDG analog auf den Betrieb einer Suchmaschine anwen-
den wollen, vgl. dazu noch ausf�hrlich ab Kap. F.II.4.

959 Im Rahmen der Suche nach einem Haftungsmaßstab kann sich in Teilaspekten auch
ein Blick auf Internet-Auktionsh�user lohnen, da auch Betreiber von Auktionsh�u-
sern im Internet fremde Inhalte in Form von Versteigerungsangeboten einstellen und
hierbei automatisierte Verfahren anwenden. Vgl. zur Verantwortlichkeit von Inter-
net-Auktionsh�usern insbesondere Leible/Sosnitza, Versteigerungen im Internet,
Rn. 467; dies., WRP 2004, 592ff.; Spindler, MMR 2001, 737ff.; zur markenrechtlichen
Haftung etwa Jacobs, FS f�r Erdmann, S. 327ff.



G. Schlussbetrachtung und Thesen

Die zuvor gewonnenen Erkenntnisse �ber Suchmaschinen werden nach-
folgend zusammengefasst, und zwar unter Ziff. I in Form eines Gesamt-
�berblickes und in Ziff. II durch komprimierte Aufz�hlung der wichtigsten
Kernthesen. Ziff. III unterbreitet dann einen ersten Diskussionsvorschlag
f�r eine Suchmaschinen-Regelung de lege ferenda.

I. Zusammenfassung

Aufgrund des dezentralen Aufbaus des Internet fehlt es diesem weltweiten
Netz an Ordnungsstrukturen, die ein systematisches Auffinden von Infor-
mationen erm�glichen. Suchmaschinen sind daher f�r den Internetnutzer
ein wichtiges Hilfsmittel bei der Orientierung geworden, weshalb deren
Bedeutung f�r die Informationsbeschaffung im Internet unbestritten groß
ist.

Nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass sich am Markt nur wenige
große Suchdienst-Anbieter etabliert haben1498, ist allerdings deren fak-
tische Gatekeeper-Funktion kritisch zu betrachten. Dies gilt vor allem im
Hinblick auf die externen oder kollusiven Manipulationen der Trefferlisten.

Der erhebliche Einfluss von Suchmaschinen auf die Informationsver-
mittlung hat auch Auswirkungen auf den so genannten „free flow of infor-
mation“1499, also die Informationsfreiheit im weit verstandenen Sinne,
jedenfalls sofern man auch das Medium Internet als eine der Grundlagen
f�r den in einer Demokratie stattfindenden privaten, politischen und kom-
merziellen Meinungs- und Gedankenaustausch begreift.1500 Wie wichtig die
nicht zuletzt auch von Navigationshilfen verb�rgte Informationsfreiheit
sein kann, d�rfte der Versuch der chinesischen Regierung, den Suchdienst
Google in China zu verbieten, anschaulich gezeigt haben.

Es kann und soll Suchmaschinen-Betreibern trotz der in dieser Arbeit
geforderten Verantwortlichkeiten keinesfalls untersagt werden, die im
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1498 Vgl. hierzu in Abschnitt A.I. M�glicherweise wird aber die von Microsoft geplante
Integration einer Suchmaschine in das „Office-Paket“ in absehbarer Zeit zu einer
erheblichen �nderung der Marktverh�ltnisse f�hren.

1499 Siehe zu diesem Begriff auch Berger, ZUM 2004, 257 (264).
1500 �hnlich im Grundsatz auch Wendlandt, Cybersquatting, S. 622ff., die aber mit ihrer

Forderung nach der Verankerung der Nutzbarkeit des Internet als Staatsziel
(a. a. O., S. 624) etwas weit geht. Siehe zur Informationsfreiheit im Internet auch
Claus, Hyperlinks, S. 43 f.



Internet verf�gbaren Webangebote ohne staatliche Vorgaben nach von
ihnen selbst festgelegten Kriterien zu bewerten oder auch Geld durch kol-
lusive Manipulationen zu verdienen. Man w�rde der Internetgemeinde
sicher auch einen B�rendienst erweisen, w�rde man beispielsweise dem
Vorschlag von Wendlandt1501 oder den aktuellen politischen Verbesserungs-
vorschl�gen folgen und ernsthaft die Einrichtung �ffentlich betriebener
oder staatlich gef�rderter Suchmaschinen in Erw�gung ziehen. Dies ist vor
allem deshalb abzulehnen, weil es gerade auch ein Ausdruck von (Mei-
nungs-) Freiheit ist, dass keine beh�rdliche Erfassung oder F�rderung von
bestimmten Webseiten erfolgt und dass es verschiedene Navigationshilfen
mit unterschiedlichen Rankingkriterien gibt.

Da sich zwischenzeitlich immer mehr die Erkenntnis durchsetzt, dass
Suchmaschinen insbesondere bei den kollusiven Manipulationen in erheb-
lichem Maße Einfluss auf die Ergebnislisten nehmen, ist es wohl ohnehin
nur noch eine Frage der Zeit, bis auch in Deutschland die von einem Such-
dienst „vernachl�ssigten“ Content Anbieter – wie etwa in dem „Page
Rank“-Verfahren gegen die Suchmaschine Google in den U.S.A. gesche-
hen1502 – einen Anspruch auf Einr�umung einer bestimmten Position in
den Trefferlisten geltend machen.

Wenn sich in Zukunft die derzeit festzustellenden Konsolidierungsten-
denzen auf dem Suchmaschinenmarkt noch verst�rken sollten1503, muss
sich aber auch der deutsche Gesetzgeber daf�r einsetzen, dass das prim�re
Interesse der Suchmaschinen die Vermittlung von m�glichst validen Tref-
fern bleibt.1504

Gerade mit Blick auf die den Suchdiensten faktisch zustehende Gatekee-
per-Funktion ist daher zur Disziplinierung der Navigationshilfen die Ein-
f�hrung einer technologiebezogenen Definition der Haftung von Such-
maschinen-Anbietern im TDG angezeigt.1505 Dieser Weg ist gegen�ber
einer staatlichen F�rderung von Suchdiensten schon deshalb zu bevor-
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1501 Wendlandt, Cybersquatting, S. 626f., propagiert gar die Einrichtung entsprechender
Beh�rden nebst Sanktionen f�r „Fehleintragungen“.

1502 Vgl. zu dem f�r Suchmaschinen im angloamerikanischen Raum mit Spannung
erwartetem Urteil des United States District Court of Oklahoma in Sachen Search
King, Inc. v. Google Technology, Inc., CR 2003, 790f. Das Gericht hat den von einer
Suchmaschine vergebenen „Page Rank“ als subjektive Meinungs�ußerung einge-
ordnet und deshalb den geltend gemachten Anspruch auf Wiedereinr�umung einer
fr�heren Platzierung in den Trefferlisten verneint.

1503 Wie einleitend in Kap. A.I gezeigt, beanspruchen die beiden Suchdienste Google
und Yahoo! in Deutschland einen Marktanteil von zusammen 95%.

1504 Siehe hierzu bereits in Fußn. 32.
1505 Zu weitgehend ist allerdings die Forderung von Koch, CR 2004, 213 (215), wonach

alle Techniken zur Vermittlung des Zugangs zu Informationen (also beispielsweise
auch Meta-Tags, Frames und XML-Links) gesetzlich geregelt werden sollten.



zugen, um sich nicht dem Vorwurf der staatlichen Intervention bei der
Informationsvermittlung auszusetzen.

Wie gezeigt, f�hrt bislang die Unanwendbarkeit der in der derzeitigen
Fassung von §§ 9–11 TDG angeordneten Haftungsprivilegien auf Such-
dienste dazu, dass f�r diese der im Einzelfall anzulegende Sorgfaltsmaßstab
m�hsam nach allgemeinen Gesetzen und Grunds�tzen unter Beachtung der
Wertungen des TDG hergeleitet werden muss und hierzu ein genaues Ver-
st�ndnis der technischen Zusammenh�nge erforderlich ist. Diese Pr�fung
belastet den Rechtsanwender mit erheblichen Unsicherheiten, die es durch
eine explizite, aber zugleich innovationsfreundliche Suchmaschinen-Rege-
lung auszur�umen gilt.

Schließlich ist auch die bislang anzutreffende legislatorische Zur�ckhal-
tung gegen�ber einer ausdr�cklichen Regelung in Anbetracht der zuvor
geschilderten Rechtsprobleme nicht mehr l�nger akzeptabel. Das Schwei-
gen sowohl des europ�ischen als auch des deutschen Gesetzgebers ist vor
allem auch deshalb unbefriedigend, weil die technischen Besonderheiten
des Internet noch immer von den vermeintlich so modernen Kommunikati-
onsgesetzen unbeachtet bleiben. Es ist schlicht unangemessen, dass �ber
sieben Jahre nach Erlass des Informations- und Kommunikationsdiens-
tegesetzes, durch das ja gerade die Rechtsunsicherheiten im Bereich der
Neuen Medien beseitigt werden sollten, lediglich die klassischen Providing-
formen eine (aus der ECRL nahezu w�rtlich �bernommene) gesetzliche
Regelung erfahren haben, nicht aber die eigentlichen Kernbestandteile
der Informationsgewinnung wie das manuelle Hyperlinking und der Be-
trieb einer Suchmaschine.

Sp�testens bei der Novellierung des TDG w�re der deutsche Gesetz-
geber aufgefordert gewesen, auch f�r die beiden im Internet wichtigsten
Strukturelemente, n�mlich das manuelle Hyperlinking und den Betrieb
von Suchdiensten, eine explizite gesetzliche Regelung zu schaffen. Wie
zuvor gezeigt, bietet es sich an, f�r eine solche Norm Anleihen bei § 11
TDG sowie Sec. 512 (d) C.A. zu nehmen, um f�r den Betrieb von Such-
diensten die durch das Gesetz entgegen dem Regelungszweck entstandene
Rechtsunsicherheit zu beseitigen. Durch eine technikoffene Regelung kann
�ber den Umweg der Haftung auch f�r Suchmaschinen-Betreiber der not-
wendige Anreiz zur Objektivit�t geschaffen werden.
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II. Kernthesen

1. Der Betrieb von Suchmaschinen ist weder in urheber- noch in wett-
bewerbsrechtlicher Hinsicht zu beanstanden, sofern nicht ein abwei-
chender Wille des betreffenden Content Anbieters evident ist. Da es
sich bei dem Crawlen von Suchdiensten urheberrechtlich um eine eigen-
st�ndige Nutzungsart handelt, ist deshalb eine Auswertung des Web-
angebotes durch Suchroboter nur dann unzul�ssig, wenn der Content
Anbieter gegen die automatische Erfassung durch Navigationshilfen
technische Schutzmaßnahmen etabliert oder entsprechende Eintr�ge
im Robot Exclusion Standard vornimmt (vgl. dazu Kap. C.I.5; E.III.7).

2. Die sachfremde Verwendung von Meta-Tags (auch Meta-Tagging
genannt), die allerdings aufgrund der zwischenzeitlich ge�nderten Such-
algorithmen und Rankingkriterien der Suchmaschinen erheblich an
praktischer Bedeutung verloren hat, erf�llt ebenso wie andere externe
Manipulationsformen (so etwa das Word Stuffing, Cloaking sowie die
Verwendung von Doorway Pages und Linkfarmen) grunds�tzlich – trotz
deren „Unsichtbarkeit“ f�r den durchschnittlichen Internetnutzer – die
Voraussetzungen der kennzeichenm�ßigen Nutzung und kann daher
nach §§ 14, 15 MarkenG rechtswidrig sein. Zudem entspricht es dem
richtigerweise weit verstandenen Begriff der markenm�ßigen Benut-
zung, im Fall der Verwendung der vorgenannten externen Manipulati-
onsformen dem Grunde nach eine Markenrechtsverletzung zu bejahen.
Dies gilt jedenfalls dann, wenn durch die Manipulationen der Treffer-
listen die anerkannten Schutzfunktionen der Marke beeintr�chtigt wer-
den. Diese beschr�nken sich nicht nur auf eine Unterscheidungs- und
Herkunftsfunktion, sondern umfassen auch eine Vertrauens-, Qualit�ts-
und Werbefunktion (vgl. hierzu in Abschnitt D.I.3).

3. Trotz der zwischenzeitlich verbesserten Suchmaschinen-Technik sowie
den daraus resultierenden Vorbehalten gegen�ber dem Irref�hrungs-
potenzial von unsichtbaren Suchmaschinen-Manipulationen sind bei
externen Beeinflussungen der Ergebnislisten von Navigationshilfen
erg�nzend wettbewerbsrechtliche Anspr�che denkbar (vgl. dazu Kap.
D.I; E.IV).

4. Paid Listings k�nnen (im Gegensatz zum Keyword Advertisement)
mangels hinreichend deutlicher Kennzeichnung der Bezahlung sowie
der Person des hinter dem bezahlten Suchmaschinen-Eintrag stehenden
Werbetreibenden gegen § 7 TDG sowie §§ 3, 4 Nr. 3, Nr. 11 UWG n. F.
verstoßen (vgl. Kap. E.V).

5. Die Haftungsprivilegierungen der §§ 9–11 TDG sind nicht, mangels
planwidriger Regelungsl�cke auch nicht analog, auf den Betrieb einer
Suchmaschine anwendbar (vgl. Kap. F.II.4).
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6. Den horizontalen und rechtsgebiets�bergreifenden Regelungen der
§§ 8–11 TDG, die bestimmte Rechtsfolgen an die funktionale Betei-
ligung des Providers an der Verbreitung eines Dateninhalts im Internet
kn�pfen, kann ein Bewertungskonzept des Gesetzgebers entnommen
werden, welches mit gewissen Einschr�nkungen auch auf Suchdienst-
Anbieter �bertragen werden kann (vgl. hierzu Kap. F.II.5).

7. Der Anbieter einer Suchmaschine ist (auch nach der Wertung des § 8
Abs. 1 TDG) trotz der automatisierten Erfassung der Webangebote
und der automatisch generierten Trefferlisten grunds�tzlich f�r das
gesamte Suchmaschinen-Angebot nach den allgemeinen Gesetzen ver-
antwortlich. Er haftet somit grunds�tzlich nach den allgemein aner-
kannten Grunds�tzen der St�rerhaftung, da f�r ihn Garanten- und Ver-
kehrssicherungspflichten aus der Er�ffnung einer Gefahrenquelle
bestehen (vgl. Kap. F.III.5).

8. Nach allgemeinen Grunds�tzen sowie den Wertungen der §§ 8–11 TDG
kann den Betreibern von Suchdiensten nicht zugemutet werden, eine
�berpr�fung der von ihnen erfassten und indexierten Webangebote
vorzunehmen. Eine vollst�ndige Haftungsbefreiung des Suchmaschi-
nen-Betreibers f�r die von ihm zur Verf�gung gestellten Trefferlisten
kommt nur in Betracht, sofern dieser nach Kenntniserlangung unver-
z�glich t�tig geworden ist, um die rechtswidrige Informationen zu ent-
fernen oder den Zugang zu ihnen zu sperren (vgl. hierzu Abschnitt
F.II.5.e)(3)(e)).

9. Auch bei Kenntniserlangung des Suchmaschinen-Anbieters ist wegen
der von Suchdiensten verwalteten Datenmassen nur dann eine Haftung
zu bejahen, wenn der betreffende Verstoß f�r den Anbieter der Naviga-
tionshilfe ohne weitere Nachforschungen zweifelsfrei und unschwer zu
erkennen ist. Von einer solchen Erkennbarkeit ist nur dann auszugehen,
wenn entweder ein rechtskr�ftiger Titel vorliegt oder aber die Rechts-
verletzung auf andere Art und Weise derart eindeutig ist, dass sie sich
aufdr�ngen muss (vgl. Kap. F.IV.4).

10. Die Anforderungen an den Suchdienst-Betreiber sind in F�llen der kol-
lusiven Manipulation der Trefferlisten erh�ht. F�r kollusive Manipula-
tionen wie das Paid Listing oder das Keyword Advertisement kann der
Suchmaschinen-Anbieter grunds�tzlich auch unmittelbar marken- und
wettbewerbsrechtlich verantwortlich sein (vgl. Kap. D.I.7; E.V.).

11. Der Suchmaschinen-Betreiber hat nach dem jeweiligen Stand der Tech-
nik softwaretechnische Vorkehrungen zu treffen, um Rechtsverletzun-
gen weitestgehend auszuschließen, sofern er in den Genuss einer Haf-
tungsprivilegierung gelangen will (vgl. Kap. F.IV.5).
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III. Klauselvorschlag f�r eine gesetzliche Regelung

§ 11 a TDG (Verantwortlichkeit f�r Suchmaschinen)
Ein Anbieter von Instrumenten zur Lokalisierung von Informationen

(Suchmaschinen-Anbieter), der mittels eines elektronischen Verweises
(Hyperlink) den Zugang zu fremden Informationen er�ffnet, ist nicht ver-
antwortlich, sofern er

(a) sich diese fremden Informationen nicht zu Eigen gemacht hat,
(b) zum Zeitpunkt der Suchanfrage von der Rechtswidrigkeit der fremden
Informationen keine Kenntnis hat,
(c) wirksame technische Maßnahmen getroffen hat, um externe Manipula-
tionen der Suchmaschine sowie die Verbreitung offensichtlich rechtswid-
riger Informationen zu verhindern, und
(d) im Fall der Kenntnis oder grob fahrl�ssigen Unkenntnis der Rechtswid-
rigkeit der Informationen unverz�glich den Hyperlink auf diese Informa-
tionen entfernt und den Eintrag in der Suchmaschinen-Datenbank sperrt.

(2) Abs. (1) findet keine Anwendung, wenn der Suchmaschinen-Anbieter
(a) mit dem Anbieter der fremden Informationen zusammenarbeitet, um
rechtswidrige Handlungen zu begehen oder rechtswidrige Inhalte zu ver-
breiten, oder
(b) aus der Zusammenarbeit mit dem Anbieter einen unmittelbaren wirt-
schaftlichen Vorteil erlangt.
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Glossar

Access-Provider Anbieter, der den Zugang zum Internet und damit zum
Angebot der ? Content Provider �ber ein Leitungsnetz
zur Verf�gung stellt.

Algorithmus Verarbeitungsvorschrift, durch die eine vorgegebene
Aufgabe gel�st werden kann.

B2B Business to Business. Bezeichnet die gesch�ftliche T�tig-
keit zwischen Unternehmern im Unterschied zu ? B2C.

B2C Business to Consumer. Bezeichnet die gesch�ftliche
Beziehung zwischen Unternehmen und Verbraucher.

Browser Software, welche die multimediale Darstellung der
Inhalte des Internet im ? WWW erm�glicht.

Cache Frz.: verbergen, verstecken. Pufferspeicher, der aus
einem schnelleren Speichermedium besteht und durch
Zwischenspeicherung von Daten aus einem langsame-
ren Speichermedium einen schnelleren Zugriff auf
Daten erm�glicht.

CERN Centre Europ�ene de Recherches Nucl�aires (Europ�i-
sches Labor f�r Molekularphysik, Genf)

Client Rechner mit Anwendungsprogramm, wodurch Dienste
auf einem anderen Rechner, oftmals einem ? Server,
abgerufen werden.

Content Provider Inhaltsanbieter. Anbieter von eigenen Informationen
wie Datenbanken, Nachrichten, etc. im Internet. Die
Speicherung dieser Inhalte erfolgt dann beim ? Host
Provider.

Cookies Dateien, die auf Rechner des Anwenders hinterlegt wer-
den und dem Anbieter von Diensten die M�glichkeit
geben das Nutzerverhalten auszuwerten.

DENIC Deutsches Network Information Center. Die DENIC
eG ist f�r die Vergabe von Domains und IP-Adressen in
der Top-Level-Domain „de“ zust�ndig.

DNS Domain Name System. Ein hierarchisches System, wel-
ches IP-Adressen zur benutzerfreundlichen Anwendung
weltweit einen eindeutigen Domain-Namen zuordnet.

Download Herunterladen einer Datei aus dem Internet auf den
eigenen Rechner.

E-Commerce Eletronic Commerce. Handel von G�tern und Dienst-
leistungen mittels Internet.

E-Mail Electronic-Mail. Erm�glicht den Austausch von Nach-
richten zwischen Internet-Nutzern.

FTP File Transfer Protocol. Datei�bertragungsprotokoll zwi-
schen zwei Rechnern, die TCP/IP benutzen.
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Header Dokumentenkopf
Gatekeeper Als „Torw�chter“ wird metaphorisch (vor allem in der

Kommunikationswissenschaft) die Person oder Institu-
tuin bezeichnet, die �ber die Informationsvermittlung
entscheiden kann.

Homepage Hauptseite eines Informationsanbieters im Internet.
Host Rechner, zu dem mehrere Anwender Zugriff haben.
Host Provider Dienstanbieter, der im Auftrag eines ? Content Anbie-

ters Informationen speichert.
HTML Hyper Text Markup Language. Programmsprache mit

Anweisungen, die nur vom ? Browser verstanden wer-
den.

HTTP Hyper Text Transfer Protocol. Kommunikationspro-
tokoll zum Datenaustausch.

IP-Adresse Internet Working Protocol. Eindeutige nummerische
Adresse, �ber die ein Computer im Internet identifiziert
wird.

ISO International Standard Organization. Internationales
Normierungsinstitut in Genf f�r die Entwicklung von
Standards.

Logfile Aufzeichnungen eines Webservers, in denen jeder Abruf
einer Webseite und das an den Abrufer geschickte
Resultat protokolliert wird.

OSI Open Systems Interconnection. Komitee der ISO.
Peer to Peer Netz Netzwerksystem ohne zentrale Zugriffskontrolle.
Proxy-Server Webserver, der als Zwischenspeicher f�r Daten dient.
RAM Random Access Memory. Interner Arbeitsspeicher, der

bei Wegfall der Stromzufuhr den gespeicherten Inhalt
verliert.

ROM Read Only Memory. Reiner Lesespeicher, welcher im
Gegensatz zu RAM die gespeicherten Daten auf Dauer
beh�lt.

Routing Datentransport durch verschiedene Netze zum Zielrech-
ner

SEO Search Engine Optimizer. Marketingagentur, welche das
Ranking eines Webauftrittes verbessert.

Server Engl.: Diener. Software-Hardware Einheit, die in einem
Netzwerk sog. „Clients“ bedient.

SLD Die Second Level Domain (SLD) repr�sentiert den
eigentlichen Domainnamen der Webseite unter der
? TLD.

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Inter-
net-Protokoll zur �bertragung von Datenpaketen im
Internet.

TLD Die Top Level Domain (TLD) kennzeichnet die generi-
sche oder geografische Kennung eines Domainnamens.
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Links von der TLD stehen durch einen Punkt getrennt
die ? SLD.

Upload Hinaufladen einer Datei vom eigenen Rechner auf einen
anderen Rechner im Internet. Gegenteil von ? Down-
load

URL Uniform Resource Locator. Der (oft auch „die“) URL
stellt die Adresse eines Dokumentes im Internet dar
und besteht aus der Protokollbezeichnung, dem Server-
namen sowie der Pfad- und Dateiangabe.

Werbe-Banner Graphischer Werbeanzeiger auf einer Webseite
WWW World Wide Web. Graphische Oberfl�che des Internet
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